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Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem 
Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV) 

StromGVV 

Ausfertigungsdatum: 26.10.2006 
Vollzitat: "Stromgrundversorgungsverordnung vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2512) geändert worden ist" 

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 7 G v. 20.7.2022 I 1237 

Hinweis: Änderung durch Art. 3 G v. 20.12.2022 I 2512 (Nr. 54) textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet 

Fußnote (+++ Textnachweis ab: 8.11.2006 +++) Die V wurde als Artikel 1 der V v. 26.10.2006 I 2391 vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit 
Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie ist gem. Art. 3 dieser V am 8.11.2006 in Kraft getreten. 
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Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, 

zu denen Elektrizitätsversorgungsunternehmen
Haushaltskunden in Niederspannung im Rahmen der 
Grundversorgung nach § 36 Absatz 1 des
Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit
Elektrizität zu beliefern haben. Die Bestimmungen
dieser Verordnung sind Bestandteil des 
Grundversorgungsvertrages zwischen Grundversorgern
und Haushaltskunden. Soweit die Messung mit einer 
Messeinrichtung nach § 2 Nummer 7 oder 15 des
Messstellenbetriebsgesetzes erfolgt und nicht nach Satz 
4 ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, beinhaltet
der Grundversorgungsvertrag einen kombinierten
Vertrag im Sinne des § 9 Absatz 2 des 

Messstellenbetriebsgesetzes, in dessen Rahmen der 
Grundversorger nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des 
Messstellenbetriebsgesetzes den Messstellenvertrag mit 
dem Messstellenbetreiber abschließt. Anstelle eines 
kombinierten Vertrages nach Satz 3 hat der 
Grundversorger auf Verlangen des Kunden mit diesem 
einen Grundversorgungsvertrag ohne Einbeziehung des 
Messstellenbetriebs abzuschließen. Diese Verordnung 
regelt zugleich die Bedingungen für die 
Ersatzversorgung nach § 38 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle nach dem 
12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge,
soweit diese nicht vor dem 8. November 2006 beendet
worden sind. 

(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der
Haushaltskunde und im Rahmen der Ersatzversorgung
der Letztverbraucher. 

(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen, das nach § 36
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in einem 
Netzgebiet die Grundversorgung mit Elektrizität
durchführt. 

§ 2 Vertragsschluss 
(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform 

abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise zustande
gekommen, so hat der Grundversorger den
Vertragsschluss dem Kunden unverzüglich in Textform
zu bestätigen. 

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande,
dass Elektrizität aus dem Elektrizitätsversorgungsnetz
der allgemeinen Versorgung entnommen wird, über das
der Grundversorger die Grundversorgung durchführt, so 
ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die
Entnahme von Elektrizität unverzüglich in Textform 
mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die
Belieferung des Kunden durch ein 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen endet und der
Kunde kein anschließendes Lieferverhältnis mit einem 
anderen Elektrizitätsversorgungsunternehmen begründet 
hat. 

(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des 
Vertrages muss alle für einen Vertragsschluss 
notwendigen Angaben enthalten, insbesondere auch: 
1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht

und Registernummer oder Familienname und
Vorname sowie Adresse und Kundennummer), 

2. Angaben über die belieferte Verbrauchsstelle
einschließlich der zur Bezeichnung der 
Entnahmestelle verwendeten
Identifikationsnummer, 

3. Angaben zum Grundversorger (Firma,
Registergericht, Registernummer und Adresse), 

4. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen
Netzgebiet die Grundversorgung durchgeführt
wird (Firma, Registergericht, Registernummer 
und Adresse) und zum Messstellenbetreiber
sowie 
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5. Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, wobei 
folgende Belastungen, soweit sie 
Kalkulationsbestandteil der geltenden 
Allgemeinen Preise sind, gesondert auszuweisen 
sind:  

a) die Stromsteuer nach § 3 des 
Stromsteuergesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. 
I S. 378; 2000 I S. 147) in der jeweils geltenden 
Fassung, 

b) die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 
Absatz 1 und 2 der 
Konzessionsabgabenverordnung vom 9. Januar 
1992 (BGBl. I S. 12, 407), die zuletzt durch 
Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 1. 
November 2006 (BGBl. I S. 2477) geändert 
worden ist, 

c) jeweils gesondert die Umlagen und Aufschläge 
nach § 12 Absatz 1 des 
Energiefinanzierungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der 
Stromnetzentgeltverordnung und § 18 der 
Verordnung zu abschaltbaren Lasten vom 28. 
Dezember 2012 (BGBl. I S. 2998) in der jeweils 
geltenden Fassung, 

d) jeweils gesondert die Netzentgelte und, soweit 
sie nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Gegenstand des 
Grundversorgungsvertrages sind, die Entgelte des 
Messstellenbetreibers oder die Entgelte der 
Betreiber von Energieversorgungsnetzen für den 
Messstellenbetrieb und die Messung. 

Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 
Nummer 1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, 
sie dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen. 
Zusätzlich zu den Angaben nach Satz 1 Nummer 5 hat 
der Grundversorger den auf die Grundversorgung 
entfallenden Kostenanteil anzugeben, der sich 
rechnerisch nach Abzug der Umsatzsteuer und der 
Belastungen nach Satz 1 Nummer 5 von dem 
Allgemeinen Preis ergibt, und diesen Kostenanteil 
getrennt zu benennen. Der Grundversorger hat die 
jeweiligen Belastungen nach Satz 1 Nummer 5 sowie 
die Angaben nach Satz 3 in ihrer jeweiligen Höhe mit 
der Veröffentlichung der Allgemeinen Preise nach § 36 
Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes auf 
seiner Internetseite zu veröffentlichen. Auf die 
Veröffentlichung der jeweiligen Höhe der in Satz 1 
Nummer 5 Buchstabe c genannten Belastungen auf 
einer Informationsplattform der deutschen 
Übertragungsnetzbetreiber hat der Grundversorger 
ergänzend hinzuweisen. Zusätzlich ist in dem Vertrag 
oder der Vertragsbestätigung hinzuweisen auf 
1.  die Allgemeinen Bedingungen der 

Grundversorgung und auf diese ergänzende 
Bedingungen, 

2.  den Zeitraum der Abrechnungen, 
3. die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen 

Versorgungsstörungen gegen den Netzbetreiber 
nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu machen, 

4. Informationen über die Rechte der Kunden im 
Hinblick auf Verbraucherbeschwerden und 
Streitbeilegungsverfahren, die ihnen im Streitfall 
zur Verfügung stehen, einschließlich der für 
Verbraucherbeschwerden nach § 111b Absatz 1 
Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
eingerichteten Schlichtungsstelle mit deren 
Anschrift und Webseite, und Informationen über 
die Verpflichtung des Grundversorgers zur 
Teilnahme am Schlichtungsverfahren, 

5. die Kontaktdaten des Verbraucherservice der 
Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität 
und Gas sowie 

6. das Muster der Abwendungsvereinbarung des 
Grundversorgers nach § 19 Absatz 5. 

Die Hinweise nach Satz 6 Nummer 4 und 5 sowie das 
Muster der Abwendungsvereinbarung des 

Grundversorgers nach § 19 Absatz 5 hat der 
Grundversorger auch auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen. § 41 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes bleibt unberührt. 

(4)  Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden 
rechtzeitig vor Vertragsschluss und in den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des 
Vertragsschlusses sowie auf Verlangen den übrigen 
Kunden die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich 
auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für die 
ergänzenden Bedingungen; diese hat der 
Grundversorger öffentlich bekannt zu geben und auf 
seiner Internetseite zu veröffentlichen. 

(5)  Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf 
nicht davon abhängig gemacht werden, dass 
Zahlungsrückstände eines vorherigen Anschlussnutzers 
beglichen werden. 

§ 3  Ersatzversorgung 
(1)  Für die Ersatzversorgung nach § 38 des 

Energiewirtschaftsgesetzes gelten § 2 Absatz 3 Satz 4, 
die §§ 4, 5 Absatz 1, die §§ 5a bis 8, 10 bis 19 und 22 
sowie für die Beendigung der Ersatzversorgung nach § 
38 Absatz 4 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 
Absatz 3 entsprechend; § 11 Absatz 2 gilt mit der 
Maßgabe, dass der Grundversorger den 
Energieverbrauch auf Grund einer rechnerischen 
Abgrenzung schätzen und den anteiligen Verbrauch in 
Rechnung stellen darf. 

(2)  Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach 
Kenntnisnahme den Zeitpunkt des Beginns und des 
Endes der Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. 
Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass spätestens nach 
dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des 
Elektrizitätsbezugs der Abschluss eines 
Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf 
§ 2 Absatz 2 ist hinzuweisen. 
Teil 2 
Versorgung 

§ 4  Bedarfsdeckung 
Der Kunde ist für die Dauer des 
Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen 
gesamten leitungsgebundenen Elektrizitätsbedarf aus 
den Elektrizitätslieferungen des Grundversorgers zu 
decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch 
Eigenanlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 
Kilowatt elektrischer Leistung und aus Erneuerbaren 
Energien; ferner durch Eigenanlagen, die ausschließlich 
der Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfs bei 
Aussetzen der Grundversorgung dienen 
(Notstromaggregate). Notstromaggregate dürfen 
außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmungen nicht mehr 
als 15 Stunden monatlich zur Erprobung betrieben 
werden. 

§ 5  Art der Versorgung; Änderungen der Allgemeinen 
Preise und ergänzenden Bedingungen 

(1)  Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und 
Spannungsart für das Vertragsverhältnis maßgebend 
sein sollen, ergibt sich aus der Stromart und Spannung 
des jeweiligen Elektrizitätsversorgungsnetzes der 
allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, über die 
der Kunde Strom entnimmt, angeschlossen ist. 

(2)  Änderungen der Allgemeinen Preise und der 
ergänzenden Bedingungen werden jeweils zum 
Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe 
wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der 
beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der 
Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten 
Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen 
Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden 
zu versenden und die Änderungen auf seiner 
Internetseite zu veröffentlichen; hierbei hat er den 
Umfang, den Anlass und die Voraussetzungen der 
Änderung sowie den Hinweis auf die Rechte des 
Kunden nach Absatz 3 und die Angaben nach § 2 



Seite 3 von 6 

Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 und Satz 3 in übersichtlicher 
Form anzugeben. 

(3)  Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder 
ergänzenden Bedingungen hat der Kunde das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen zu 
kündigen. Änderungen der Allgemeinen Preise und der 
ergänzenden Bedingungen werden gegenüber 
demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer 
Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger die 
Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch 
entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Kündigung nachweist. 

§ 5a  Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen 
staatlich gesetzter oder regulierter Belastungen 

(1)  Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 5, die in die Kalkulation des 
Allgemeinen Preises eingeflossen sind, ist der 
Grundversorger unter Beachtung der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, die 
Allgemeinen Preise jederzeit neu zu ermitteln und dabei 
die Änderung in das Ergebnis der Kalkulation 
einfließen zu lassen. Sinkt der Saldo der Belastungen 
nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a bis c, 
ist der Grundversorger abweichend von Satz 1 
verpflichtet, die Allgemeinen Preise unverzüglich neu 
zu ermitteln und dabei den gesunkenen Saldo in das 
Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. Die 
Verpflichtung zur Neuermittlung nach Satz 2 entsteht in 
dem Zeitraum vom 15. Oktober bis 31. Dezember eines 
Jahres erst, wenn alle von Satz 1 erfassten Belastungen 
für das Folgejahr feststehen. 

(2)  Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur 
Neukalkulation und die Rechte und Verpflichtungen in 
Bezug auf Änderungen der Allgemeinen Preise sowie 
die Pflichten des Grundversorgers nach § 5 Absatz 2 
und die Rechte des Kunden nach § 5 Absatz 3 bleiben 
unberührt. 

§ 6  Umfang der Grundversorgung 
(1)  Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden 

verpflichtet, die für die Durchführung der 
Grundversorgung erforderlichen Verträge mit 
Netzbetreibern und, soweit nicht nach § 1 Absatz 1 Satz 
3 etwas anderes vereinbart ist, mit 
Messstellenbetreibern abzuschließen. Er hat die ihm 
möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am 
Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der 
Kunde nach der Niederspannungsanschlussverordnung 
berechtigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen 
und Bedingungen Elektrizität zur Verfügung zu stellen. 
Die Elektrizität wird im Rahmen der Grundversorgung 
für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert. 

(2)  Der Grundversorger ist verpflichtet, den 
Elektrizitätsbedarf des Kunden im Rahmen des § 36 des 
Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und für die 
Dauer des Grundversorgungsvertrages im vertraglich 
vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 
jederzeit Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Dies gilt 
nicht,  
1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen 

Bedingungen zeitliche Beschränkungen 
vorsehen, 

2. soweit und solange der Netzbetreiber den 
Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach § 
17 der Niederspannungsanschlussverordnung 
oder § 24 Absatz 1, 2 und 5 der 
Niederspannungsanschlussverordnung 
unterbrochen hat oder 

3. soweit und solange der Grundversorger an der 
Erzeugung, dem Bezug oder der 
vertragsgemäßen Lieferung von Elektrizität 
durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, 
deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im 
Sinne des § 36 Absatz 1 Satz 3 des 

Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht 
zugemutet werden kann, gehindert ist. 

(3)  Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten 
in der Elektrizitätsversorgung ist, soweit es sich um 
Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich 
des Netzanschlusses oder einer Störung des 
Messstellenbetriebes handelt, der Grundversorger von 
der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die 
Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen des 
Grundversorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger 
ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen 
unverzüglich über die mit der Schadensverursachung 
durch den Netzbetreiber oder den Messstellenbetreiber 
zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu 
geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in 
zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 

§ 7  Erweiterung und Änderung von Anlagen und 
Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten 
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen 
sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte 
sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich 
dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. Nähere 
Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der 
Grundversorger in ergänzenden Bedingungen regeln. 
Teil 3 
Aufgaben und Rechte des Grundversorgers 

§ 8  Messeinrichtungen 
(1)  Die vom Grundversorger gelieferte Elektrizität wird 

durch die Messeinrichtungen nach den Vorschriften des 
Messstellenbetriebsgesetzes festgestellt. 

(2)  Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des 
Kunden jederzeit eine Nachprüfung der 
Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine 
staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Absatz 
3 des Mess- und Eichgesetzes beim 
Messstellenbetreiber zu veranlassen. Stellt der Kunde 
den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Grundversorger, 
so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung zu 
benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung fallen dem 
Grundversorger zur Last, falls die Abweichung die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst 
dem Kunden. Der Grundversorger darf die Prüfung 
nicht von einer Vorleistung oder Sicherheitsleistung 
abhängig machen, wenn der Kunde Umstände darlegt, 
die Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion der 
Messeinrichtung begründen. 

§ 9  Zutrittsrecht 
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem 
mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des 
Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des 
Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grundstück und 
zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur 
Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur 
Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich 
ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die 
jeweiligen Kunden oder durch Aushang am oder im 
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine 
Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens 
ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich 
sind.  

§ 10  Vertragsstrafe 
(1)  Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, 

Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der 
Grundversorgung, so ist der Grundversorger berechtigt, 
eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer 
des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs 
Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der 
unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu 
zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden 
Allgemeinen Preis zu berechnen. 

(2)  Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn 
der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die 
Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung 
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erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe 
beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei 
Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn 
geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen 
gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von 
sechs Monaten verlangt werden. 

(3)  Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der 
Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so 
kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung 
der Absätze 1 und 2 für einen geschätzten Zeitraum, der 
längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden. 
Teil 4 
Abrechnung der Energielieferung 

§ 11  Verbrauchsermittlung 
(1) Für die Ermittlung des Verbrauchs für Zwecke der 

Abrechnung ist § 40a des Energiewirtschaftsgesetzes 
anzuwenden. 

(2)  Der Grundversorger kann den Verbrauch nach Absatz 1 
auch ermitteln, wenn dies  
1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12  

Absatz 1, 
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 
3. bei einem berechtigten Interesse des 

Grundversorgers an einer Überprüfung der 
Ablesung erfolgt. 

(3) (weggefallen) 
§ 12  Abrechnung 
(1)  Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Maßgabe des § 

40b Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
abgerechnet. 

(2)  Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die 
verbrauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen 
Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; 
jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der 
Grundlage der für Haushaltskunden maßgeblichen 
Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. 
Entsprechendes gilt bei Änderung des 
Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Abgabensätze. 

(3)  Im Falle einer Belieferung nach § 2 Absatz 2 ist 
entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine pauschale 
zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs zulässig, es sei 
denn, der Kunde kann einen geringeren als den von dem 
Grundversorger angesetzten Verbrauch nachweisen. 

§ 13  Abschlagszahlungen 
(1)  Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, 

so kann der Grundversorger für die nach der letzten 
Abrechnung verbrauchte Elektrizität eine 
Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den 
Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem 
Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu 
berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so 
bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch 
erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. 

(2)  Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die 
nach der Preisänderung anfallenden 
Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der 
Preisänderung entsprechend angepasst werden. 

(3)  Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe 
Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der 
übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, 
spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu 
verrechnen. Nach Beendigung des 
Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte 
Abschläge unverzüglich zu erstatten. 

§ 14  Vorauszahlungen 
(1)  Der Grundversorger ist berechtigt, für den 

Elektrizitätsverbrauch eines Abrechnungszeitraums 
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den 
Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme 
besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen 
einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber 

ausdrücklich und in verständlicher Form zu 
unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die 
Höhe und die Gründe der Vorauszahlung sowie die 
Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben. 

(2)  Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch 
des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch 
erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. Erstreckt sich der 
Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt 
der Grundversorger Abschlagszahlungen, so kann er die 
Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen 
verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten 
Rechnungserteilung zu verrechnen. 

(3)  Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der 
Grundversorger beim Kunden einen Bargeld- oder 
Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare 
Vorauszahlungssysteme einrichten. Die Anforderungen 
an Vorauszahlungssysteme nach § 41 Absatz 2 Satz 2 
und 3 des Energiewirtschaftsgesetzes sind zu beachten. 

§ 15  Sicherheitsleistung 
(1)  Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit 

oder nicht in der Lage, kann der Grundversorger in 
angemessener Höhe Sicherheit verlangen. 

(2)  Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz 
nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst. 

(3)  Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter 
Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus dem 
Grundversorgungsverhältnis nach, so kann der 
Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in 
der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste 
beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des 
Kunden. 

(4)  Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn 
keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann. 

§ 16  Rechnungen und Abschläge 
(1)  Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen 

einfach verständlich sein. Für Rechnungen und 
Abschläge ist § 40 Absatz 1 bis 4 des 
Energiewirtschaftsgesetzes maßgeblich. 

(2)  Der Grundversorger hat in den ergänzenden 
Bedingungen mindestens zwei mögliche 
Zahlungsweisen anzugeben. Für die anzugebenden 
Zahlungsweisen ist § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes anzuwenden. 

§ 17  Zahlung, Verzug 
(1)  Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom 

Grundversorger angegebenen Zeitpunkt, frühestens 
jedoch zwei Wochen nach Zugang der 
Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen 
Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen 
gegenüber dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub 
oder zur Zahlungsverweigerung nur,  
1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines 

offensichtlichen Fehlers besteht oder 
2. sofern 
a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch 

ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so 
hoch wie der vergleichbare Verbrauch im 
vorherigen Abrechnungszeitraum ist und 

b) der Kunde eine Nachprüfung der 
Messeinrichtung verlangt und solange durch die 
Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße 
Funktion des Messgeräts festgestellt ist. 

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 
unberührt. 

(2)  Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der 
Grundversorger, wenn er erneut zur Zahlung auffordert 
oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen 
lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell 
vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale 
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der 



Seite 5 von 6 

Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf 
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen. 

(3)  Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom 
Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

§ 18  Berechnungsfehler 
(1)  Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine 

Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden 
Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages 
festgestellt, so ist die Überzahlung vom Grundversorger 
zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden 
nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht 
einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der 
Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der 
letzten fehlerfreien Ablesung aus dem 
Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des 
der Feststellung des Fehlers nachfolgenden 
Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen 
Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen 
Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. Bei 
Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht 
ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist 
der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem 
Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der 
Nachberechnung zu Grunde zu legen. 

(2)  Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung 
des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, 
es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über 
einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem 
Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre 
beschränkt. 
Teil 5 
Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses 

§ 19  Unterbrechung der Versorgung 
(1)  Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung 

ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber 
unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dieser 
Verordnung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft 
zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, 
um den Gebrauch von elektrischer Arbeit unter 
Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen zu verhindern. 

(2)  Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der 
Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz 
Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die 
Grundversorgung vier Wochen nach Androhung 
unterbrechen zu lassen und den zuständigen 
Netzbetreiber nach § 24 Absatz 3 der 
Niederspannungsanschlussverordnung mit der 
Unterbrechung der Grundversorgung zu beauftragen. 
Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung 
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung 
stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende 
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen 
nachkommt. Im Fall einer Androhung nach Satz 1 hat 
der Grundversorger den Kunden einfach verständlich zu 
informieren, wie er dem Grundversorger das Vorliegen 
von Voraussetzungen nach Satz 5 in Textform mitteilen 
kann. Der Grundversorger hat dem Kunden die 
Kontaktadresse anzugeben, an die der Kunde die 
Mitteilung zu übermitteln hat. Die Verhältnismäßigkeit 
ist insbesondere dann nicht gewahrt, wenn infolge der 
Unterbrechung eine konkrete Gefahr für Leib oder 
Leben der dadurch Betroffenen zu besorgen ist. Der 
Grundversorger kann mit der Mahnung zugleich die 
Unterbrechung der Grundversorgung androhen, sofern 
dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung steht. Der Grundversorger hat den 
Kunden mit der Androhung der Unterbrechung über die 
Möglichkeit zu informieren, Gründe für eine 
Unverhältnismäßigkeit der Unterbrechung, 
insbesondere eine Gefahr für Leib und Leben, in 
Textform vorzutragen. Wegen Zahlungsverzuges darf 

der Grundversorger eine Unterbrechung unter den in 
den Sätzen 1 bis 4 genannten Voraussetzungen nur 
durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug 
etwaiger Anzahlungen in Verzug ist mit 
Zahlungsverpflichtungen in Höhe des Doppelten der 
rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat 
entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung oder, für 
den Fall, dass keine Abschlags- oder Vorauszahlungen 
zu entrichten sind, mit mindestens einem Sechstel des 
voraussichtlichen Betrages der Jahresrechnung. Dabei 
muss der Zahlungsverzug des Kunden mindestens 100 
Euro betragen. Bei der Berechnung der Höhe des 
Betrages nach den Sätzen 6 und 7 bleiben diejenigen 
nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der 
Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet 
beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände 
außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen 
Versorger und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus 
einer streitigen und noch nicht rechtskräftig 
entschiedenen Preiserhöhung des Grundversorgers 
resultieren. 

(3)  Der Grundversorger ist verpflichtet, den betroffenen 
Kunden mit der Androhung einer Unterbrechung der 
Grundversorgung wegen Zahlungsverzuges zugleich in 
Textform über Möglichkeiten zur Vermeidung der 
Unterbrechung zu informieren, die für den Kunden 
keine Mehrkosten verursachen. Dazu können 
beispielsweise gehören  
1.  örtliche Hilfsangebote zur Abwendung einer 

Versorgungsunterbrechung wegen Nichtzahlung, 
2. Vorauszahlungssysteme, 
3. Informationen zu Energieaudits und zu 

Energieberatungsdiensten und 
4. Hinweise auf staatliche 

Unterstützungsmöglichkeiten der sozialen 
Mindestsicherung und bei welcher Behörde diese 
beantragt werden kann sowie auf eine anerkannte 
Schuldner- und Verbraucherberatung. 

Ergänzend ist auch auf die Pflicht des Grundversorgers 
hinzuweisen, dem Kunden auf dessen Verlangen 
innerhalb einer Woche sowie unabhängig von einem 
solchen Verlangen des Kunden spätestens mit der 
Ankündigung der Unterbrechung eine 
Abwendungsvereinbarung nach Absatz 5 anzubieten 
und dem Kunden ein standardisiertes Antwortformular 
zu übersenden, mit dem der Kunde die Übersendung 
einer Abwendungsvereinbarung anfordern kann. Die 
Informationen nach den Sätzen 1 bis 3 sind in einfacher 
und verständlicher Weise zu erläutern. 

(4)  Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist 
dem Kunden acht Werktage im Voraus durch briefliche 
Mitteilung anzukündigen. Zusätzlich soll die 
Ankündigung nach Möglichkeit auch auf 
elektronischem Wege in Textform erfolgen. 

(5)  Der betroffene Kunde ist nach Erhalt einer Androhung 
der Unterbrechung der Grundversorgung wegen 
Zahlungsverzugs berechtigt, von dem Grundversorger 
die Übermittlung des Angebots einer 
Abwendungsvereinbarung zu verlangen. Der 
Grundversorger ist verpflichtet, dem betroffenen 
Kunden im Fall eines Verlangens nach Satz 1 innerhalb 
einer Woche und unabhängig von einem solchen 
Verlangen des betroffenen Kunden spätestens mit der 
Ankündigung einer Unterbrechung der 
Grundversorgung nach Absatz 4 zugleich in Textform 
den Abschluss einer Abwendungsvereinbarung 
anzubieten. Das Angebot für die 
Abwendungsvereinbarung hat Folgendes zu beinhalten:  
1. eine Vereinbarung über zinsfreie monatliche 

Ratenzahlungen zur Tilgung der nach Absatz 2 
Satz 6 bis 8 ermittelten Zahlungsrückstände 
sowie 

2. eine Verpflichtung des Grundversorgers zur 
Weiterversorgung nach Maßgabe der 
allgemeinen und ergänzenden Bedingungen, 
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soweit der Kunde seine laufenden 
Zahlungsverpflichtungen aus dem 
Grundversorgungsvertrag erfüllt, und 

3. allgemein verständliche Erläuterungen der 
Vorgaben für Abwendungsvereinbarungen. 

Unabhängig vom gesetzlichen Widerrufsrecht des 
Kunden darf nicht ausgeschlossen werden, dass er 
innerhalb eines Monats nach Abschluss der 
Abwendungsvereinbarung Einwände gegen die der 
Ratenzahlung zugrunde liegenden Forderungen in 
Textform erheben kann. Die 
Ratenzahlungsvereinbarung nach Satz 3 Nummer 1 
muss so gestaltet sein, dass der Kunde sich dazu 
verpflichtet, die Zahlungsrückstände in einem für den 
Grundversorger sowie für den Kunden wirtschaftlich 
zumutbaren Zeitraum vollständig auszugleichen. Als in 
der Regel zumutbar ist je nach Höhe der 
Zahlungsrückstände ein Zeitraum von sechs bis 18 
Monaten anzusehen. Überschreiten die 
Zahlungsrückstände die Summe von 300 Euro, beträgt 
dieser Zeitraum mindestens zwölf bis 24 Monate. In die 
Bemessung der Zeiträume nach den Sätzen 6 und 7 soll 
die Höhe der jeweiligen Zahlungsrückstände 
maßgeblich einfließen. Der Kunde kann in dem 
Zeitraum, den die Abwendungsvereinbarung umfasst, 
von dem Grundversorger eine Aussetzung der 
Verpflichtungen nach Satz 3 Nummer 1 hinsichtlich der 
monatlichen Ratenzahlungsvereinbarung in Höhe von 
bis zu drei Monatsraten verlangen, solange er im 
Übrigen seine laufenden Zahlungsverpflichtungen aus 
dem Grundversorgungsvertrag erfüllt. Darüber hat der 
Haushaltskunde den Grundversorger vor Beginn des 
betroffenen Zeitraums in Textform zu informieren. 
Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen aus der 
Abwendungsvereinbarung nicht nach, ist der 
Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung unter 
Beachtung des Absatzes 4 zu unterbrechen. Absatz 2 
Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. 

(6)  In einer Unterbrechungsandrohung im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 1 und in einer Ankündigung des 
Unterbrechungsbeginns nach Absatz 4 ist klar und 
verständlich sowie in hervorgehobener Weise auf den 
Grund der Unterbrechung sowie darauf hinzuweisen, 
welche voraussichtlichen Kosten dem Kunden infolge 
einer Unterbrechung nach Absatz 2 Satz 1 und infolge 
einer nachfolgenden Wiederherstellung nach Absatz 7 
in Rechnung gestellt werden können. 

(7)  Der Grundversorger hat die Grundversorgung 
unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die 
Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der 
Kunde die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die 
Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle 
pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung 
muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf 
die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen 
des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem 
Kunden zu gestatten. Die in Rechnung gestellten Kosten 
dürfen, auch im Fall einer Pauschalisierung, die 
tatsächlich entstehenden Kosten nicht überschreiten. 

§ 20  Kündigung 
(1)  Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von 

zwei Wochen gekündigt werden. Eine Kündigung durch 
den Grundversorger ist nur möglich, soweit eine Pflicht 
zur Grundversorgung nach § 36 Absatz 1 Satz 4 des 
Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht. 

(2)  Die Kündigung bedarf der Textform. Der 
Grundversorger hat eine Kündigung des Kunden 
unverzüglich nach Eingang unter Angabe des 
Vertragsendes in Textform zu bestätigen. 

(3)  Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für 
den Fall einer Kündigung des Vertrages, insbesondere 
wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen. 

§ 21  Fristlose Kündigung 
Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Absatz 1 
berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, 
wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der 
Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei 
wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Absatz 2 
ist der Grundversorger zur fristlosen Kündigung 
berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht 
wurde, dabei ist § 19 Absatz 2 Satz 2 bis 5 entsprechend 
anzuwenden. 
Teil 6 
Schlussbestimmungen 

§ 22  Gerichtsstand 
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen 
aus dem Grundversorgungsvertrag ist der Ort der 
Elektrizitätsabnahme durch den Kunden. 

§ 23  Übergangsregelung 
Die erstmalige Veröffentlichung des Musters der 
Abwendungsvereinbarung des Grundversorgers auf 
dessen Internetseite nach § 2 Absatz 3 Satz 7 hat 
spätestens zum 1. Januar 2022 zu erfolgen. § 19 Absatz 
5 Satz 9 ist bis zum Ablauf des 30. April 2024 
anwendbar. 
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Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit 
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I Versorgung 
1. Preisänderungen (zu § 5 StromGVV) 
1.1 Preisänderung durch den Versorger erfolgen 
 ausschließlich auf der Grundlage und unter 
 Beachtung von §§ 5, 5 a StromGVV. 
1.2 Der Kunde stimmt der Billigkeit einer Preisanpassung 
 gemäß § 315 BGB nach §§ 5, 5a StromGVV zu, wenn er 

a) nicht innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe 
 der Preisanpassung an ihn dieser gegenüber dem 
 Versorger, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. 
 ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
 widerspricht, 
b) nach Ablauf der Widerspruchsfrist gemäß lit. a) 

 weiterhin vom Versorger Strom bezieht, und 
c) vom Versorger bei der Bekanntgabe der Preis- 
 anpassung ausdrücklich darüber informiert 
 worden ist über sein Widerspruchsrecht die  
 Widerspruchsfrist und die Formfreiheit des Wider- 
 spruchs gemäß lit. a) sowie, dass der Weiterbezug 

 nach lit. b) die faktische Zustimmung des Kunden 
 zur Billigkeit der Preisanpassung beinhaltet. 
 

2. Erweiterung und Änderung von Anlagen sowie  

 von Verbrauchsgeräten und Mitteilungspflichten 
 des Kunden (zu § 7 StromGVV) 
2.1 Die preislichen Bemessungsgrößen ergeben sich aus  
 den jeweils aktuell geltenden allgemeinen 
 Stromtarifen bzw. allgemeinen Strompreisen des 

 Versogers für die Versorgung aus dem 
 Niederspannungsnetz. 
2.2 Ändert oder erweitert der Kunde bestehende  
 elektrische Anlagen oder schließt er zusätzliche 
 Verbrauchsgeräte an und ändert sich dadurch der 
 Stromverbrauch des Kunden erheblich, so hat er dies 

 dem Versorger rechtzeitig vor Inbetriebnahme 
 textlich mitzuteilen. 

II Abrechnung der Energielieferung 
1. Widerspruch des Kunden gegen eine  
 Selbstablesung (zu § 11 StromGVV) 
 Liegt kein berechtigter Widerspruch des Kunden 

 gegen eine Selbstablesung vor, kann der Versorger für 
 eine von ihm selbst vorgenommene oder an einen 
 Dritten beauftragte Messung vom Kunden Erstattung 
 der tatsächlich beim Versorger angefallenen Kosten 
 für die Ersatzablesung verlangen oder dem Kunden  
 hierfür eine Kostenpauschale nach dem Preisblatt des 

 Versorgers berechnen, die sich an vergleichbaren 
 Fällen auszurichten hat und angemessen sein muss. 

2. Abrechnung (zu § 12 StromGVV) 
 Macht der Kunde von seinem Recht nach § 40 b Abs. 3 
 Satz 2 EnWG Gebrauch und verlangt er eine 

 monatliche, viertel- oder halbjährliche Abrechnung 
 seines Verbrauchs, ist er verpflichtet, hierfür an den 
 Versorger ein diesbezügliches Entgelt nach dem 
 jeweils geltenden Preisblatt „Kostenpauschalen der 
 Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH“ des 
 Versorgers zu bezahlen. 

3. Abschlagszahlungen (zu § 13 StromGVV) 
 Macht der Versorger von seinem Recht Gebrauch, 
 vom Kunden Abschlagszahlungen zu verlangen, so 
 hat der Kunde die Abschlagszahlungen in der vom 
 Versorger festgelegten Höhe sowie Anzahl und zu 
 den vom Versorger hierzu bestimmten Terminen zu 

 leisten. 

4. Vorauszahlungen (zu § 14 StromGVV) 
4.1 Die Annahme, dass der Kunde seinen 
 Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 
 nachkommt, ist insbesondere gegeben bei 
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a) zweimaliger unpünktlicher oder unvollständiger  
 Zahlung, 
b) zweimal erfolgter und berechtigter Mahnung durch  
 den Versorger im laufenden Vertragsverhältnis oder 
c) bei Zahlungsrückständen aus einem vorhergehenden  
 Lieferverhältnis zum Versorger. 

4.2 Ist ein Fall nach Ziffer 4.1 gegeben und verlangt der  
 Versorger berechtigterweise Vorauszahlungen, so 
 entfällt die Verpflichtung des Kunden zur Leistung 
 von Vorauszahlungen erst, wenn der Kunde sämtliche 
 Rückstände einschließlich gesetzlicher Zinsen  
 vollständig gezahlt hat und seine laufenden  

 Zahlungsverpflichtungen für einen Zeitraum von  
 zwölf aufeinanderfolgenden Monaten in voller Höhe  
 und pünktlich erfüllt. 
4.3 Ist der Versorger berechtigt, Vorauszahlungen zu  
 verlangen, ist der Kunde verpflichtet, die  
 Vorauszahlungen monatlich vor oder zu Beginn des  

 Abschlagszeitraums im Voraus an den Versorger zu  
 bezahlen. 
4.4 Im Fall von § 14 Abs. 3 StromGVV (Vorkassensystem)  
 ist der Versorger berechtigt, die hierfür beim  
 Versorger anfallenden Kosten dem Kunden gesondert  
 nach tatsächlichem Anfall oder nach einer Pauschale  

 zu berechnen. 

5. Zahlungsweisen (zu § 17 StromGVV) 
5.1 Rechnungen und sonstige fällige  
 Zahlungsverpflichtungen hat der Kunde an den  
 Versorger kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die 

 rechtzeitige Zahlungserfüllung ist der  
 Zahlungseingang beim Versorger. 
5.2 Der Kunde ist bei einem eigenen Verschulden  
 verpflichtet, Bankkosten für Rücklastschriften, die dem 
 Versorger entstehen, diesem zu erstatten.  

III Beendigung der Grundversorgung 
1. Beendigung der Grundversorgung  

 (zu § 19 StromGVV) 
 Ist der Kunde trotz ordnungsgemäßer Termins- und  
 Ersatzterminankündigung für die Unterbrechung  
 nicht angetroffen worden und konnten deshalb die  
 zur Unterbrechung erforderlichen Maßnahmen nicht  

 durchgeführt werden, oder scheitert die  
 Unterbrechung aus einem anderen Grund, den der  
 Kunde zu verantworten hat, kann der Versorger die  
 ihm hierdurch zusätzlich entstandenen Kosten unter  
 Beachtung der Grundsätze von § 19 Abs. 4 Satz 2 bis 4  
 StromGVV und § 315 BGB pauschal berechnen. 

2. Kündigung (zu § 20 StromGVV) 
2.1 Der Kunde hat bei der Kündigung, die in Textform 
 zu erfolgen hat, mindestens folgende Informationen 
 anzugeben: 
- - Vertragskontonummer  

- - Zählernummer 
 Bei einem Umzug hat der Kunde zusätzlich 
 folgende Angaben gegenüber dem Versorger  
 anzugeben: 
- - Datum des Auszuges, 

- - Zählerstand am Tag des Auszuges, 
- - Name und Adresse des Eigentümers/Vermieters der  
 bisherigen Wohnung 
- - sowie eine neue Rechnungsanschrift für die  
 Schlussrechnung. 
 Alternativ kann eine Kündigung im Kundenportal 

 mein.swro.de oder auf der Homepage swro.de 
 vorgenommen werden. 
2.2 Unterlässt der Kunde bei der Kündigung schuldhaft, 
 die Angaben nach Ziffer 2.1 zu machen, oder sind  
 diese falsch oder unvollständig, hat der Kunde die  
 dem Versorger hierdurch entstehenden Kosten  

 diesem vollständig zu erstatten, insbesondere auch  
 Kosten, die dem Versorger durch Dritte zur Ermittlung 
 dieser Angaben berechnet werden. Der Versorger ist  
 berechtigt, solche Kosten, sofern es sich nicht um  
 Drittkosten handelt, dem Kunden pauschal zu  
 berechnen, wobei § 19 Abs. 4 Satz 2 bis 4 StromGVV  

 entsprechend gelten. 

IV Sonstiges 
1. Änderung der Ergänzenden Bedingungen 
 Ziffer I 1.2 gilt bei Änderungen der Ergänzenden 
 Bedingungen entsprechend. 

2. Pauschalen 
 Ist der Versorger nach dem Vertrag, den Ergänzenden 
 Bedingungen, dem Preisblatt oder sonstigen  
 Vereinbarungen zwischen den Parteien berechtigt,  
 dem Kunden anstatt von tatsächlich angefallen  
 Kosten oder einem Schaden eine Pauschale zu  
 berechnen, darf die Pauschale die in den geregelten  

 Fällen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu  
 erwartenden Schäden oder Kosten oder die  
 gewöhnlich eingetretene Wertminderung nicht über- 
 steigen und es ist dem Kunden ausdrücklich der  
 Nachweis gestattet, dass ein Schaden oder Kosten  
 nicht entstanden sind oder diese wesentlich niedriger 

 sind als die Pauschale. 

3. Verbraucherbeschwerden und Schlichtungsstelle 
3.1 Der Versorger wird Beanstandungen von  
 Verbrauchern im Sinne des § 13 des BGB  
 (Verbraucher), insbesondere zum Vertragsabschluss  

 oder zur Qualität von Leistungen des Versorgers, die  
 die Belieferung mit Energie sowie, wenn der Versorger  
 auch Messstellenbetreiber ist, die Messung der vom 
 Kunden verbrauchten Energie betreffen, innerhalb  
 einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim 
 Versorger an den Kunden beantworten. Wird der  

 Verbraucherbeschwerde nicht durch den Versorger  
 abgeholfen, wird der Versorger dem Kunden die  
 Gründe hierfür schriftlich oder elektronisch darlegen  
 und ihn auf das Schlichtungsverfahren nach § 111 b  
 EnWG hinweisen. 
3.2 Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem 

 Versorger und einem Verbraucher über die  
 Belieferung mit Energie sowie, wenn der Versorger  
 auch Messstellenbetreiber ist, die Messung der  
 Energie, können vom Verbraucher die  
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 Schlichtungsstellen nach Ziffer 3.4 angerufen werden,  
 wenn der Versorger der Beschwerde im Verfahren  
 nach Ziffer 3.1 nicht abgeholfen hat und ein  
 Gerichtsverfahren über den Streitfall nicht anhängig  
 ist. Ein Antrag auf Schlichtung bei der  
 Schlichtungsstelle kann vom Kunden dort schriftlich,  

 telefonisch oder auf elektronischem Weg eingebracht  
 werden. Sofern ein Kunde eine Schlichtung bei der  
 Schlichtungsstelle beantragt, wird der Versorger an  
 dem Schlichtungsverfahren teilnehmen.  
 Schlichtungsverfahren sollen regelmäßig innerhalb  
 von drei Monaten abgeschlossen werden. 

3.3 Sofern wegen eines Anspruchs, der vom  
 Schlichtungsverfahren betroffen ist, ein  
 Mahnverfahren eingeleitet wurde, soll der das  
 Mahnverfahren betreibende Beteiligte auf  
 Veranlassung der Schlichtungsstelle das Ruhen des  
 Mahnverfahrens bewirken. Auf die Verjährungs- 

 hemmung einer Beschwerde gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4  
 BGB wird hiermit hingewiesen. Die Schlichtungs- 
 sprüche sind für den Kunden oder den Versorger 
 nicht verbindlich. Das Recht der Beteiligten,  
 die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren  
 nach dem EnWG zu beantragen, bleibt vom  

 Schlichtungsverfahren unberührt. 
3.4 Die Kontaktadressen für ein Schlichtungsverfahren  
 lauten: 
 Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 
 10117 Berlin, Tel: 030/27572400, Telefax:  
 030/275724069  

 Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de, 
 E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de 
 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,  
 Telekommunikation, Post und Eisenbahnen,  
 Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn,  
 Telefon: 030/22480-500 oder 01805-101000, Telefax:  

 030/22480-323 Internet: www.bundesnetzagentur.de,  
 E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de 

4. Datenschutz für natürliche Personen 
 Siehe Anlage 1 „Kundeninformation zur 
 Datenverarbeitung nach Vorgaben der europäischen  

 Datenschutzgrundverordnung DSGVO“. 

5. Dokumentenversand/Kundenportal 
 Der Versorger stellt auf seiner Internetseite 
 mein.swro.de ein passwortgeschütztes  
 Online-Kundenportal zur Verfügung. Das  
 Kundenportal verfügt unter anderem über einen  

 geschützten Dokumentenbereich, in welchem ab 
 dem Zeitpunkt der Registrierung neue Dokumente,  
 Rechnungen und wichtige Mitteilungen zum Vertrag,  
 z. B. Preisanpassungsschreiben, abgelegt und vom  
 Kunden eingesehen, heruntergeladen und  
 ausgedruckt werden können. Innerhalb des  

 Kundenportals können persönliche Daten verwaltet  
 und angepasst werden. Nach einer erfolgten  
 Registrierung, werden die Informationen,  
 Rechnungen und Mitteilungen im Kundenbereich  

 dauerhaft zur Verfügung gestellt. Ein papierbasierter 
 Postversand dieser Mitteilungen und Rechnungen 
 erfolgt nicht mehr. Der Versorger behält sich das 
 Recht vor einzelne Mitteilungen, wie z. B. Mahnungen 
 oder Kündigungsschreiben, weiterhin per Post zu  
 versenden. Auf textlich formulierten Kundenwunsch  

 kann die Dokumentenübermittlung auf 
 papierbasierten, postalischen  
 Versand zurückgeändert werden. Informationen über  
 neu im Portal eingegangene Dokumente werden per  
 E-Mail übermittelt. Nach einer erfolgten Registrierung  
 im Kundenportal muss vom Kunden sichergestellt  

 sein, dass die hinterlegte E-Mail-Adresse stets aktuell  
 und erreichbar ist. Änderungen können unmittelbar  
 im Kundenportal vorgenommen werden. 

6. Inkrafttreten 
 Diese Bedingungen treten mit Wirkung vom 

 15.11.2023 in Kraft. 

Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH 
 Bayerstraße 5, 83022 Rosenheim 
 Telefon: 08031 365-2626, 
 Telefax: 08031 365-2700 

 www.swro.de, versorgung@swro.de 
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Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem 
Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV) 
 
GasGVV 
 
Ausfertigungsdatum: 26.10.2006 
Vollzitat: "Gasgrundversorgungsverordnung vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391, 2396), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2512) geändert worden ist" 
 

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 19.7.2022 I 1214 

Hinweis: Änderung durch Art. 4 G v. 20.12.2022 I 2512 (Nr. 54) textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet 

 
Fußnote (+++ Textnachweis ab: 8.11.2006 +++) Die V wurde als Artikel 2 der V v. 26.10.2006 I 2391 vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit Zustimmung des 
Bundesrates erlassen. Sie ist gem. Art. 3 dieser V am 8.11.2006 in Kraft getreten. 
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Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 
(1)  Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, 

zu denen Gasversorgungsunternehmen 
Haushaltskunden in Niederdruck im Rahmen der 
Grundversorgung nach § 36 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit 
Gas zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser 
Verordnung sind Bestandteil des 
Grundversorgungsvertrages zwischen Grundversorgern 
und Haushaltskunden. Diese Verordnung regelt 
zugleich die Bedingungen für die Ersatzversorgung 
nach § 38 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie 
gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen 
Versorgungsverträge, soweit diese nicht vor dem 8. 
November 2006 beendet worden sind. 

(2)  Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der 
Haushaltskunde und im Rahmen der Ersatzversorgung 
der Letztverbraucher. 

(3)  Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein 
Gasversorgungsunternehmen, das nach § 36 Absatz 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die 
Grundversorgung mit Gas durchführt. 

§ 2  Vertragsschluss 
(1)  Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform 

abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise zustande 
gekommen, so hat der Grundversorger den 
Vertragsschluss dem Kunden unverzüglich in Textform 
zu bestätigen. 

(2)  Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, 
dass Gas aus dem Gasversorgungsnetz der allgemeinen 
Versorgung entnommen wird, über das der 
Grundversorger die Grundversorgung durchführt, so ist 
der Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die 
Entnahme von Gas unverzüglich in Textform 
mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die 
Belieferung des Kunden durch ein 
Gasversorgungsunternehmen endet und der Kunde kein 
anschließendes Lieferverhältnis mit einem anderen 
Gasversorgungsunternehmen begründet hat. 

(3)  Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des 
Vertrages muss alle für einen Vertragsschluss 
notwendigen Angaben enthalten, insbesondere auch: 
1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht 

und Registernummer oder Familienname und 
Vorname sowie Adresse und Kundennummer), 

2. Angaben über die belieferte Verbrauchsstelle 
einschließlich der zur Bezeichnung der 
Entnahmestelle verwendeten 
Identifikationsnummer, 

3. Angaben über Gasart, Brennwert, Druck, 
4. Angaben über unterschiedliche Nutzenergie der 

Kilowattstunde Gas zur Kilowattstunde Strom, 
soweit der Gasverbrauch nach Kilowattstunden 
abgerechnet wird, 

5. Angaben zum Grundversorger (Firma, 
Registergericht, Registernummer und Adresse), 

6. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen 
Netzgebiet die Grundversorgung durchgeführt 
wird (Firma, Registergericht, Registernummer 
und Adresse) und 

7. Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, wobei 
folgende Belastungen, soweit diese 
Kalkulationsbestandteil der geltenden 
Allgemeinen Preise sind, gesondert auszuweisen 
sind:  

a) die Energiesteuer nach § 2 des 
Energiesteuergesetzes vom 15. Juli 2006 (BGBl. 
I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007) in der jeweils 
geltenden Fassung, 

b) die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 
Absatz 1 und 2 der 
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Konzessionsabgabenverordnung vom 9. Januar 
1992 (BGBl. I S. 12, 407), die zuletzt durch 
Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 1. 
November 2006 (BGBl. I S. 2477) geändert 
worden ist, 

c) bis zum 31. Dezember 2025 die Kosten in Cent 
je Kilowattstunde für den Erwerb von 
Emissionszertifikaten nach dem 
Brennstoffemissionshandelsgesetz vom 12. 
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2728) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 
Nummer 1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, 
sie dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen. 
Der Grundversorger hat die Belastungen nach Satz 1 
Nummer 7 und deren Saldo in ihrer jeweiligen Höhe 
mit der Veröffentlichung der Allgemeinen Preise nach § 
36 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes auf 
seiner Internetseite zu veröffentlichen. Zusätzlich ist in 
dem Vertrag oder der Vertragsbestätigung hinzuweisen 
auf 
1. die Allgemeinen Bedingungen der 

Grundversorgung und auf diese ergänzende 
Bedingungen, 

2. den Zeitraum der Abrechnungen, 
3. die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen 

Versorgungsstörungen gegen den Netzbetreiber 
nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu machen, 

4. Informationen über die Rechte der Kunden im 
Hinblick auf Verbraucherbeschwerden und 
Streitbeilegungsverfahren, die ihnen im Streitfall 
zur Verfügung stehen, einschließlich der für 
Verbraucherbeschwerden nach § 111b Absatz 1 
Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
eingerichteten Schlichtungsstelle mit deren 
Anschrift und Webseite, und Informationen über 
die Verpflichtung des Grundversorgers zur 
Teilnahme am Schlichtungsverfahren, 

5. die Kontaktdaten des Verbraucherservice der 
Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität 
und Gas sowie 

6. das Muster der Abwendungsvereinbarung des 
Grundversorgers nach § 19 Absatz 5. 

Die Hinweise nach Satz 4 Nummer 4 und 5 sowie das 
Muster der Abwendungsvereinbarung des 
Grundversorgers nach § 19 Absatz 5 hat der 
Grundversorger auch auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen. § 41 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes bleibt unberührt. 

(4)  Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden 
rechtzeitig vor Vertragsschluss und in den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des 
Vertragsschlusses sowie auf Verlangen den übrigen 
Kunden die allgemeinen Bedingungen unentgeltlich 
auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für die 
ergänzenden Bedingungen; diese hat der 
Grundversorger öffentlich bekannt zu geben und auf 
seiner Internetseite zu veröffentlichen. 

(5)  Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf 
nicht davon abhängig gemacht werden, dass 
Zahlungsrückstände eines vorherigen Anschlussnutzers 
beglichen werden. 

§ 3  Ersatzversorgung 
(1)  Für die Ersatzversorgung nach § 38 des 

Energiewirtschaftsgesetzes gelten die § 2 Absatz 3 Satz 
3, die §§ 4, 5 Absatz 1, die §§ 5a bis 8, 10 bis 19 und 22 
sowie für die Beendigung der Ersatzversorgung nach § 
38 Absatz 4 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 
Absatz 3 entsprechend; § 11 Absatz 2 gilt mit der 
Maßgabe, dass der Grundversorger den 
Energieverbrauch auf Grund einer rechnerischen 
Abgrenzung schätzen und den anteiligen Verbrauch in 
Rechnung stellen darf. 

(2)  Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach 
Kenntnisnahme den Zeitpunkt des Beginns und des 

Endes der Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. 
Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass spätestens nach 
dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des 
Gasbezugs der Abschluss eines Bezugsvertrages durch 
den Kunden erforderlich ist; auf § 2 Absatz 2 ist 
hinzuweisen. 
Teil 2 
Versorgung 

§ 4  Bedarfsdeckung 
Der Kunde ist für die Dauer des 
Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen 
gesamten leitungsgebundenen Gasbedarf aus den 
Gaslieferungen des Grundversorgers zu decken. 
Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch 
Eigenanlagen zur Nutzung regenerativer 
Energiequellen. 

§ 5  Art der Versorgung; Änderungen der Allgemeinen 
Preise und ergänzenden Bedingungen 

(1)  Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend 
sein soll, ergibt sich aus der Gasart des jeweiligen 
Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an 
das die Anlage, über die der Kunde Gas entnimmt, 
angeschlossen ist. Der Brennwert mit der sich aus den 
Erzeugungs- oder Bezugsverhältnissen ergebenden 
Schwankungsbreite sowie der für die Belieferung des 
Kunden maßgebende Ruhedruck des Gases ergeben sich 
aus den ergänzenden Bestimmungen des Netzbetreibers 
zu den allgemeinen Netzanschlussbedingungen der 
Anlage, über die der Kunde Gas entnimmt. 

(2)  Änderungen der Allgemeinen Preise und der 
ergänzenden Bedingungen werden jeweils zum 
Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe 
wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der 
beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der 
Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten 
Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen 
Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden 
zu versenden und die Änderungen auf seiner 
Internetseite zu veröffentlichen; hierbei hat er den 
Umfang, den Anlass und die Voraussetzungen der 
Änderung sowie den Hinweis auf die Rechte des 
Kunden nach Absatz 3 und die Angaben nach § 2 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 in übersichtlicher Form 
anzugeben. 

(3)  Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder 
ergänzenden Bedingungen hat der Kunde das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen zu 
kündigen. Änderungen der Allgemeinen Preise und der 
ergänzenden Bedingungen werden gegenüber 
demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer 
Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger die 
Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch 
entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Kündigung nachweist. 

§ 5a Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen 
staatlich gesetzter Belastungen 

(1)  Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 7, die in die Kalkulation des 
Allgemeinen Preises eingeflossen sind, ist der 
Grundversorger unter Beachtung der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, die 
Allgemeinen Preise jederzeit neu zu ermitteln und dabei 
die Änderung in das Ergebnis der Kalkulation 
einfließen zu lassen. Sinkt der Saldo der Belastungen 
nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7, ist der 
Grundversorger abweichend von Satz 1 verpflichtet, die 
Allgemeinen Preise unverzüglich neu zu ermitteln und 
dabei den gesunkenen Saldo in das Ergebnis der 
Kalkulation einfließen zu lassen. 

(2)  Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur 
Neukalkulation und die Rechte und Verpflichtungen in 
Bezug auf Änderungen der Allgemeinen Preise sowie 
die Pflichten des Grundversorgers nach § 5 Absatz 2 
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und die Rechte des Kunden nach § 5 Absatz 3 bleiben 
unberührt. 

§ 6  Umfang der Grundversorgung 
(1)  Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden 

verpflichtet, die für die Durchführung der 
Grundversorgung erforderlichen Verträge mit 
Netzbetreibern abzuschließen. Er hat die ihm möglichen 
Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des 
Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach 
der Niederdruckanschlussverordnung berechtigt ist, zu 
den jeweiligen Allgemeinen Preisen und Bedingungen 
Gas zur Verfügung zu stellen. Das Gas wird im Rahmen 
der Grundversorgung für die Zwecke des 
Letztverbrauchs geliefert. 

(2)  Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des 
Kunden im Rahmen des § 36 des 
Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und für die 
Dauer des Grundversorgungsvertrages im vertraglich 
vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 
jederzeit Gas zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,  
1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen 

Bedingungen zeitliche Beschränkungen 
vorsehen, 

2. soweit und solange der Netzbetreiber den 
Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach § 
17 der Niederdruckanschlussverordnung oder § 
24 Absatz 1, 2 und 5 der 
Niederdruckanschlussverordnung unterbrochen 
hat oder 

3. soweit und solange der Grundversorger an dem 
Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung von 
Gas durch höhere Gewalt oder sonstige 
Umstände, deren Beseitigung ihm nicht möglich 
ist oder im Sinne des § 36 Absatz 1 Satz 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht 
zugemutet werden kann, gehindert ist. 

(3)  Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten 
in der Gasversorgung ist, soweit es sich um Folgen 
einer Störung des Netzbetriebs handelt, der 
Grundversorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 
gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht 
berechtigten Maßnahmen des Grundversorgers nach § 
19 beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen 
Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der 
Schadensverursachung durch den Netzbetreiber 
zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu 
geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in 
zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 

§ 7  Erweiterung und Änderung von Anlagen und 
Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten 
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen 
sowie die Verwendung zusätzlicher Gasgeräte sind dem 
Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch 
preisliche Bemessungsgrößen ändern. Nähere 
Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der 
Grundversorger in ergänzenden Bedingungen regeln. 
Teil 3 
Aufgaben und Rechte des Grundversorgers 

§ 8  Messeinrichtungen 
(1)  Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die 

Messeinrichtungen nach den Vorschriften des 
Messstellenbetriebsgesetzes festgestellt. 

(2)  Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des 
Kunden jederzeit eine Nachprüfung der 
Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine 
staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Absatz 
3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Stellt der 
Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem 
Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der 
Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der 
Prüfung nach Satz 1 fallen dem Grundversorger zur 
Last, falls die Abweichung die gesetzlichen 
Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem 
Kunden. Der Grundversorger darf die Prüfung nicht von 
einer Vorleistung oder Sicherheitsleistung abhängig 

machen, wenn der Kunde Umstände darlegt, die 
Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion der 
Messeinrichtung begründen. 

§ 9  Zutrittsrecht 
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem 
mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des 
Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des 
Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grundstück und 
zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur 
Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur 
Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich 
ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die 
jeweiligen Kunden oder durch Aushang am oder im 
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine 
Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens 
ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich 
sind. 

§ 10  Vertragsstrafe 
(1)  Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, 

Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der 
Grundversorgung, so ist der Grundversorger berechtigt, 
eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer 
des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs 
Monate, auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der 
unbefugt verwendeten Geräte von bis zu zehn Stunden 
nach dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis 
zu berechnen. 

(2)  Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn 
der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die 
Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung 
erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe 
beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei 
Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn 
geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen 
gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von 
sechs Monaten verlangt werden. 

(3)  Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der 
Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so 
kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung 
der Absätze 1 und 2 über einen geschätzten Zeitraum, 
der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben 
werden. 
Teil 4 
Abrechnung der Energielieferung 

§ 11  Verbrauchsermittlung 
(1)  Für die Ermittlung des Verbrauchs für Zwecke der 

Abrechnung ist § 40a des Energiewirtschaftsgesetzes 
anzuwenden. 

(2)  Der Grundversorger kann den Verbrauch nach Absatz 1 
auch ermitteln, wenn dies  
1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Absatz 

1, 
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 
3. bei einem berechtigten Interesse des 

Grundversorgers an einer Überprüfung der 
Ablesung erfolgt. 

(3)  (weggefallen) 
§ 12  Abrechnung 
(1)  Der Gasverbrauch wird nach Maßgabe des § 40b Absatz 

1 des Energiewirtschaftsgesetzes abgerechnet. 
(2)  Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die 

verbrauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen 
Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; 
jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der 
Grundlage der für Haushaltskunden maßgeblichen 
Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. 
Entsprechendes gilt bei Änderung des 
Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Abgabensätze. 

(3)  Im Falle einer Belieferung nach § 2 Absatz 2 ist 
entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine pauschale 
zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs zulässig, es sei 
denn, der Kunde kann einen geringeren als den von dem 
Grundversorger angesetzten Verbrauch nachweisen. 
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§ 13  Abschlagszahlungen 
(1)  Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, 

so kann der Grundversorger für das nach der letzten 
Abrechnung verbrauchte Gas eine Abschlagszahlung 
verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der 
Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im 
zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine 
solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die 
Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so 
ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

(2)  Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die 
nach der Preisänderung anfallenden 
Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der 
Preisänderung entsprechend angepasst werden. 

(3)  Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe 
Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der 
übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, 
spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu 
verrechnen. Nach Beendigung des 
Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte 
Abschläge unverzüglich zu erstatten. 

§ 14  Vorauszahlungen 
(1)  Der Grundversorger ist berechtigt, für den 

Gasverbrauch eines Abrechnungszeitraums 
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den 
Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme 
besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen 
einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber 
ausdrücklich und in verständlicher Form zu 
unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die 
Höhe und die Gründe der Vorauszahlung sowie die 
Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben. 

(2)  Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch 
des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch 
erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. Erstreckt sich der 
Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt 
der Grundversorger Abschlagszahlungen, so kann er die 
Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen 
verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten 
Rechnungserteilung zu verrechnen. 

(3)  Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der 
Grundversorger beim Kunden einen Bargeld- oder 
Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare 
Vorauszahlungssysteme einrichten. Die Anforderungen 
an Vorauszahlungssysteme nach § 41 Absatz 2 Satz 2 
und 3 des Energiewirtschaftsgesetzes sind zu beachten. 

§ 15  Sicherheitsleistung 
(1)  Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit 

oder nicht in der Lage, kann der Grundversorger in 
angemessener Höhe Sicherheit verlangen. 

(2)  Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz 
nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst. 

(3)  Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter 
Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus dem 
Grundversorgungsverhältnis nach, so kann der 
Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in 
der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste 
beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des 
Kunden. 

(4)  Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn 
keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann. 

§ 16  Rechnungen und Abschläge 
(1)  Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen 

einfach verständlich sein. Für Rechnungen und 
Abschläge ist § 40 Absatz 1 bis 4 des 
Energiewirtschaftsgesetzes maßgeblich. 

(2)  Der Grundversorger hat in den ergänzenden 
Bedingungen mindestens zwei mögliche 

Zahlungsweisen anzugeben. Für die anzugebenden 
Zahlungsweisen ist § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes anzuwenden. 

§ 17  Zahlung, Verzug 
(1)  Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom 

Grundversorger angegebenen Zeitpunkt, frühestens 
jedoch zwei Wochen nach Zugang der 
Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen 
Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen 
gegenüber dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub 
oder zur Zahlungsverweigerung nur,  
1.  soweit die ernsthafte Möglichkeit eines 

offensichtlichen Fehlers besteht oder 
2.  sofern 
a)  der in einer Rechnung angegebene Verbrauch 

ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so 
hoch wie der vergleichbare Verbrauch im 
vorherigen Abrechnungszeitraum ist und 

b)  der Kunde eine Nachprüfung der 
Messeinrichtung verlangt 

und solange durch die Nachprüfung nicht die 
ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts 
festgestellt ist. 

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 
unberührt. 

(2)  Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der 
Grundversorger, wenn er erneut zur Zahlung auffordert 
oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen 
lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell 
vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale 
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf 
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen. 

(3)   Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom 
Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

§ 18  Berechnungsfehler 
(1)  Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine 

Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden 
Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages 
festgestellt, so ist die Überzahlung vom Grundversorger 
zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden 
nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht 
einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der 
Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der 
letzten fehlerfreien Ablesung aus dem 
Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des 
der Feststellung des Fehlers nachfolgenden 
Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen 
Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen 
Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. Bei 
Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht 
ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist 
der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem 
Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der 
Nachberechnung zu Grunde zu legen. 

(2)  Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung 
des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, 
es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über 
einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem 
Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre 
beschränkt. 
Teil 5 
Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses 

§ 19  Unterbrechung der Versorgung 
(1)  Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung 

ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber 
unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dieser 
Verordnung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft 
zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, 
um den Gebrauch von Gas unter Umgehung, 
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Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen zu verhindern. 

(2)  Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der 
Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz 
Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die 
Grundversorgung vier Wochen nach Androhung 
unterbrechen zu lassen und den zuständigen 
Netzbetreiber nach § 24 Absatz 3 der 
Niederdruckanschlussverordnung mit der 
Unterbrechung der Grundversorgung zu beauftragen. 
Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung 
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung 
stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende 
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen 
nachkommt. Im Fall einer Androhung nach Satz 1 hat 
der Grundversorger den Kunden einfach verständlich zu 
informieren, wie er dem Grundversorger das Vorliegen 
von Voraussetzungen nach Satz 5 in Textform mitteilen 
kann. Der Grundversorger hat dem Kunden die 
Kontaktadresse anzugeben, an die der Kunde die 
Mitteilung zu übermitteln hat. Die Verhältnismäßigkeit 
ist insbesondere dann nicht gewahrt, wenn infolge der 
Unterbrechung eine konkrete Gefahr für Leib oder 
Leben der dadurch Betroffenen zu besorgen ist. Der 
Grundversorger kann mit der Mahnung zugleich die 
Unterbrechung der Grundversorgung androhen, sofern 
dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung steht. Der Grundversorger hat den 
Kunden mit der Androhung der Unterbrechung über die 
Möglichkeit zu informieren, Gründe für eine 
Unverhältnismäßigkeit der Unterbrechung, 
insbesondere eine Gefahr für Leib und Leben, in 
Textform vorzutragen. Wegen Zahlungsverzuges darf 
der Grundversorger eine Unterbrechung unter den in 
den Sätzen 1 bis 4 genannten Voraussetzungen nur 
durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug 
etwaiger Anzahlungen in Verzug ist mit 
Zahlungsverpflichtungen in Höhe des Doppelten der 
rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat 
entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung oder, für 
den Fall, dass keine Abschlags- oder Vorauszahlungen 
zu entrichten sind, mit mindestens einem Sechstel des 
voraussichtlichen Betrages der Jahresrechnung. Dabei 
muss der Zahlungsverzug des Kunden mindestens 100 
Euro betragen. Bei der Berechnung der Höhe des 
Betrages nach den Sätzen 6 und 7 bleiben diejenigen 
nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der 
Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet 
beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände 
außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen 
Versorger und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus 
einer streitigen und noch nicht rechtskräftig 
entschiedenen Preiserhöhung des Grundversorgers 
resultieren. 

(3)  Der Grundversorger ist verpflichtet, den betroffenen 
Kunden mit der Androhung einer Unterbrechung der 
Grundversorgung wegen Zahlungsverzuges zugleich in 
Textform über Möglichkeiten zur Vermeidung der 
Unterbrechung zu informieren, die für den Kunden 
keine Mehrkosten verursachen. Dazu können 
beispielsweise gehören  
1.  örtliche Hilfsangebote zur Abwendung einer 

Versorgungsunterbrechung wegen Nichtzahlung, 
2. Vorauszahlungssysteme, 
3. Informationen zu Energieaudits und zu 

Energieberatungsdiensten und 
4. Hinweise auf staatliche 

Unterstützungsmöglichkeiten der sozialen 
Mindestsicherung und bei welcher Behörde diese 
beantragt werden können sowie auf eine 
anerkannte Schuldner- und Verbraucherberatung. 

Ergänzend ist auch auf die Pflicht des Grundversorgers 
hinzuweisen, dem Kunden auf dessen Verlangen 
innerhalb einer Woche sowie unabhängig von einem 
solchen Verlangen des Kunden spätestens mit der 

Ankündigung der Unterbrechung eine 
Abwendungsvereinbarung nach Absatz 5 anzubieten 
und dem Kunden ein standardisiertes Antwortformular 
zu übersenden, mit dem der Kunde die Übersendung 
einer Abwendungsvereinbarung anfordern kann. Die 
Informationen nach den Sätzen 1 bis 3 sind in einfacher 
und verständlicher Weise zu erläutern. 

(4)  Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist 
dem Kunden acht Werktage im Voraus durch briefliche 
Mitteilung anzukündigen. Zusätzlich soll die 
Ankündigung nach Möglichkeit auch auf 
elektronischem Wege in Textform erfolgen. 

(5)  Der betroffene Kunde ist nach Erhalt einer Androhung 
der Unterbrechung der Grundversorgung wegen 
Zahlungsverzugs berechtigt, von dem Grundversorger 
die Übermittlung des Angebots einer 
Abwendungsvereinbarung zu verlangen. Der 
Grundversorger ist verpflichtet, dem betroffenen 
Kunden im Fall eines Verlangens nach Satz 1 innerhalb 
einer Woche und unabhängig von einem solchen 
Verlangen des betroffenen Kunden spätestens mit der 
Ankündigung einer Unterbrechung der 
Grundversorgung nach Absatz 4 zugleich in Textform 
den Abschluss einer Abwendungsvereinbarung 
anzubieten. Das Angebot für die 
Abwendungsvereinbarung hat Folgendes zu beinhalten:  
1. eine Vereinbarung über zinsfreie monatliche 

Ratenzahlungen zur Tilgung der nach Absatz 2 
Satz 6 bis 8 ermittelten Zahlungsrückstände 
sowie 

2. eine Verpflichtung des Grundversorgers zur 
Weiterversorgung nach Maßgabe der 
allgemeinen und ergänzenden Bedingungen, 
soweit der Kunde seine laufenden 
Zahlungsverpflichtungen aus dem 
Grundversorgungsvertrag erfüllt, und 

3. allgemein verständliche Erläuterungen der 
Vorgaben für Abwendungsvereinbarungen. 

Unabhängig vom gesetzlichen Widerrufsrecht des 
Kunden darf nicht ausgeschlossen werden, dass er 
innerhalb eines Monats nach Abschluss der 
Abwendungsvereinbarung Einwände gegen die der 
Ratenzahlung zugrunde liegenden Forderungen in 
Textform erheben kann. Die 
Ratenzahlungsvereinbarung nach Satz 3 Nummer 1 
muss so gestaltet sein, dass der Kunde sich dazu 
verpflichtet, die Zahlungsrückstände in einem für den 
Grundversorger sowie für den Kunden wirtschaftlich 
zumutbaren Zeitraum vollständig auszugleichen. Als in 
der Regel zumutbar ist je nach Höhe der 
Zahlungsrückstände ein Zeitraum von sechs bis 18 
Monaten anzusehen. Überschreiten die 
Zahlungsrückstände die Summe von 300 Euro, beträgt 
dieser Zeitraum mindestens zwölf bis 24 Monate. In die 
Bemessung der Zeiträume nach den Sätzen 6 und 7 soll 
die Höhe der jeweiligen Zahlungsrückstände 
maßgeblich einfließen. Der Kunde kann in dem 
Zeitraum, den die Abwendungsvereinbarung umfasst, 
von dem Grundversorger eine Aussetzung der 
Verpflichtungen nach Satz 3 Nummer 1 hinsichtlich der 
monatlichen Ratenzahlungsvereinbarung in Höhe von 
bis zu drei Monatsraten verlangen, solange er im 
Übrigen seine laufenden Zahlungsverpflichtungen aus 
dem Grundversorgungsvertrag erfüllt. Darüber hat der 
Haushaltskunde den Grundversorger vor Beginn des 
betroffenen Zeitraums in Textform zu informieren. 
Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen aus der 
Abwendungsvereinbarung nicht nach, ist der 
Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung unter 
Beachtung des Absatzes 4 zu unterbrechen. Absatz 2 
Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. 

(6)  In einer Unterbrechungsandrohung im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 1 und in einer Ankündigung des 
Unterbrechungsbeginns nach Absatz 4 ist klar und 
verständlich sowie in hervorgehobener Weise auf den 
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Grund der Unterbrechung sowie darauf hinzuweisen, 
welche voraussichtlichen Kosten dem Kunden infolge 
einer Unterbrechung nach Absatz 2 Satz 1 und infolge 
einer nachfolgenden Wiederherstellung nach Absatz 7 
in Rechnung gestellt werden können. 

(7)  Der Grundversorger hat die Grundversorgung 
unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die 
Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der 
Kunde die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die 
Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle 
pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung 
muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf 
die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen 
des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem 
Kunden zu gestatten. Die in Rechnung gestellten Kosten 
dürfen, auch im Fall einer Pauschalisierung, die 
tatsächlich entstehenden Kosten nicht überschreiten. 

§ 20  Kündigung 
(1)  Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von 

zwei Wochen gekündigt werden. Eine Kündigung durch 
den Grundversorger ist nur möglich, soweit eine Pflicht 
zur Grundversorgung nach § 36 Absatz 1 Satz 4 des 
Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht. 

(2)  Die Kündigung bedarf der Textform. Der 
Grundversorger hat eine Kündigung des Kunden 
unverzüglich nach Eingang unter Angabe des 
Vertragsendes in Textform zu bestätigen. 

(3)  Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für 
den Fall einer Kündigung des Vertrages, insbesondere 
wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen. 

§ 21  Fristlose Kündigung 
Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Absatz 1 
berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, 
wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der 
Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei 
wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Absatz 2 
ist der Grundversorger zur fristlosen Kündigung 
berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht 
wurde, dabei ist § 19 Absatz 2 Satz 2 bis 5 entsprechend 
anzuwenden. 
Teil 6 
Schlussbestimmungen 

§ 22  Gerichtsstand 
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen 
aus dem Grundversorgungsvertrag ist der Ort der 
Gasabnahme durch den Kunden. 

§ 23  Übergangsregelung 
Die erstmalige Veröffentlichung des Musters der 
Abwendungsvereinbarung des Grundversorgers auf 
dessen Internetseite nach § 2 Absatz 3 Satz 7 hat 
spätestens zum 1. Januar 2022 zu erfolgen. § 19 Absatz 
5 Satz 9 ist bis zum Ablauf des 30. April 2024 
anwendbar. 
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3. Verbraucherbeschwerden und Schlichtungsstelle 
4. Datenschutz für natürliche Personen 
5. Dokumentenversand/Kundenportal 
6. Inkrafttreten 

I Versorgung 
1. Preisänderungen (zu § 5 GasGVV) 
1.1 Preisänderung durch den Versorger erfolgen 
 ausschließlich auf der Grundlage und unter 
 Beachtung von §§ 5, 5 a GasGVV. 
1.2 Der Kunde stimmt der Billigkeit einer Preisanpassung 
 gemäß § 315 BGB nach §§ 5, 5a GasGVV zu, wenn er 
a) nicht innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe 

 der Preisanpassung an ihn dieser gegenüber dem 
 Versorger mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein 
 mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
 widerspricht, 
b) nach Ablauf der Widerspruchsfrist gemäß lit. a) 
 weiterhin vom Versorger Gas bezieht, und 

c) vom Versorger bei der Bekanntgabe der Preis-
 anpassung ausdrücklich informiert worden ist 
 über sein Widerspruchsrecht, die Widerspruchsfrist 
 und die Formfreiheit des Widerspruchs gemäß lit. a) 
 sowie, dass der Weiterbezug nach lit. b) die faktische 
 Zustimmung des Kunden zur Billigkeit der 

 Preisanpassung beinhaltet. 
 
 

2. Erweiterung und Änderung von Anlagen sowie  

 von Verbrauchsgeräten und Mitteilungspflichten 
 des Kunden (zu § 7 GasGVV) 
2.1 Die preislichen Bemessungsgrößen ergeben sich aus 
 den jeweils aktuell geltenden allgemeinen Gastarifen 
 bzw. Allgemeinen Gaspreisen des Versorgers für die 

 Versorgung aus dem Niederdrucknetz. 
2.2 Ändert oder erweitert der Kunde bestehende Anlagen 
 für Gas oder schließt er zusätzliche Verbrauchsgeräte 
 an und ändert sich dadurch der Gasverbrauch des 
 Kunden erheblich, so hat er dies dem Versorger 
 rechtzeitig vor Inbetriebnahme textlich mitzuteilen. 

II Abrechnung der Energielieferung 
1. Widerspruch des Kunden gegen eine  
 Selbstablesung (zu § 11 GasGVV) 
 Liegt kein berechtigter Widerspruch des Kunden 
 gegen eine Selbstablesung vor, kann der Versorger für 
 eine von ihm selbst vorgenommene oder an einen 

 Dritten beauftragte Messung vom Kunden Erstattung 
 der tatsächlich beim Versorger angefallenen Kosten 
 für die Ersatzablesung verlangen oder dem Kunden 
 hierfür eine Kostenpauschale nach dem Preisblatt des 
 Versorgers berechnen, die sich an vergleichbaren 
 Fällen auszurichten hat und angemessen sein muss. 

2. Abrechnung (zu § 12 GasGVV) 
 Macht der Kunde von seinem Recht nach § 40 Abs. 3 
 Satz 2 EnWG Gebrauch und verlangt er eine 
 monatliche, viertel- oder halbjährliche Abrechnung 
 seines Verbrauchs, ist er verpflichtet, hierfür an den 

 Versorger ein diesbezügliches Entgelt nach dem 
 jeweils geltenden Preisblatt des Versorgers zu 
 bezahlen. 

3. Abschlagszahlungen (zu § 13 GasGVV) 
 Macht der Versorger von seinem Recht Gebrauch, 
 vom Kunden Abschlagszahlungen zu verlangen, so 

 hat der Kunde die Abschlagszahlungen in der vom 
 Versorger festgelegten Höhe sowie Anzahl und zu 
 den vom Versorger hierzu bestimmten Terminen zu 
 leisten. 

4. Vorauszahlungen (zu § 14 GasGVV) 
4.1 Die Annahme, dass der Kunde seinen Zahlungs-
 verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 
 nachkommt, ist insbesondere gegeben bei   
a) zweimaliger unpünktlicher oder unvollständiger 
 Zahlung, 
b) zweimal erfolgter und berechtigter  



Seite 2 von 3 
Ergänzende Bedingungen zur Gas-GVV 
 

 Mahnung durch den Versorger im laufenden 
 Vertragsverhältnis oder 
c) bei Zahlungsrückständen aus einem vorhergehenden 
 Lieferverhältnis zum Versorger. 
4.2 Ist ein Fall nach Ziffer 4.1 gegeben und verlangt der 
 Versorger berechtigterweise Vorauszahlungen, so 

 entfällt die Verpflichtung des Kunden zur Leistung 
 von Vorauszahlungen erst, wenn der Kunde sämtliche 
 Rückstände einschließlich gesetzlicher Zinsen 
 vollständig gezahlt hat und seine laufenden 
 Zahlungsverpflichtungen für einen Zeitraum von 
 zwölf aufeinanderfolgenden Monaten in voller Höhe 

 und pünktlich erfüllt. 
4.3 Ist der Versorger berechtigt, Vorauszahlungen zu 
 verlangen, ist der Kunde verpflichtet, die Voraus-
 zahlungen monatlich vor oder zu Beginn des 
 Abschlagszeitraums im Voraus an den Versorger zu 
 bezahlen. 

4.4 Im Fall von § 14 Abs. 3 GasGVV (Vorkassensystem) ist 
 der Versorger berechtigt, die hierfür beim Versorger 
 anfallenden Kosten dem Kunden gesondert nach 
 tatsächlichem Anfall oder nach einer Pauschale zu 
 berechnen. 

5. Zahlungsweisen (zu § 17 GasGVV) 
5.1 Rechnungen und sonstige fällige 
 Zahlungsverpflichtungen hat der Kunde an den 
 Versorger kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die 
 rechtzeitige Zahlungserfüllung ist der Zahlungs-
 eingang beim Versorger. 

5.2 Der Kunde ist bei einem eigenen Verschulden 
 verpflichtet, Bankkosten für Rücklastschriften, die dem 
 Versorger entstehen, diesem zu erstatten. 

III Beendigung der Grundversorgung 
1. Beendigung der Grundversorgung  
 (zu § 19 GasGVV) 
 Ist der Kunde trotz ordnungsgemäßer Termins- und 
 Ersatzterminankündigung für die Unterbrechung 
 nicht angetroffen worden und konnten deshalb die 
 zur Unterbrechung erforderlichen Maßnahmen nicht 
 durchgeführt werden, oder scheitert  die Unter-
 brechung aus einem anderen Grund, den der 

 Kunde zu verantworten hat, kann der Versorger die 
 ihm hierdurch zusätzlich entstandenen Kosten unter 
 Beachtung der Grundsätze von  
 § 19 Abs. 4 Satz 2 bis 4 GasGVV und § 315 BGB 
 pauschal berechnen. 

2. Kündigung (zu § 20 GasGVV) 
2.1 Der Kunde hat bei der Kündigung, die in Textform zu 
 erfolgen hat, mindestens folgende Informationen 
 anzugeben: 
- - Vertragskontonummer  
- - Zählernummer 

 Bei einem Umzug hat der Kunde zusätzlich noch 
 folgende Angaben dem Versorger mitzuteilen:  
- - Datum des Auszuges,  
- - Zählerstand am Tag des Auszuges,  

- - Name und Adresse des Eigentümers/Vermieters    
 der bisherigen Wohnung 
 - sowie eine neue Rechnungsanschrift für die 
 Schlussrechnung.  
 Alternativ kann eine Kündigung im Kundenportal 
 mein.swro.de oder auf der Homepage swro.de 

 vorgenommen werden. 
2.2 Unterlässt der Kunde bei der Kündigung schuldhaft, 
 die Angaben nach Ziffer 2.1 mitzuteilen, oder sind 
 diese falsch oder unvollständig, hat der Kunde die 
 dem Versorger hierdurch entstehenden Kosten 
 diesem vollständig zu erstatten, insbesondere auch 

 Kosten, die dem Versorger durch Dritte zur Ermittlung 
 dieser Angaben berechnet werden. Der Versorger ist 
 berechtigt, solche Kosten, sofern es sich nicht um 
 Drittkosten handelt, dem Kunden pauschal zu 
 berechnen, wobei § 19 Abs. 4 Satz 2 bis 4 GasGVV 
 entsprechend gelten. 

IV Sonstiges 
1. Änderung der Ergänzenden Bedingungen 
 Ziffer I 1.2 gilt bei Änderungen der Ergänzenden 
 Bedingungen entsprechend. 

2. Pauschalen 
 Ist der Versorger nach dem Vertrag, den Ergänzenden 

 Bedingungen, dem Preisblatt oder sonstigen Verein-
 barungen zwischen den Parteien berechtigt, dem 
 Kunden anstatt von tatsächlich angefallen Kosten 
 oder einem Schaden eine Pauschale zu berechnen, 
 darf die Pauschale die in den geregelten Fällen nach 
 dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 

 Schäden oder Kosten oder die gewöhnlich 
 eingetretene Wertminderung nicht übersteigen und 
 es ist dem Kunden ausdrücklich der Nachweis 
 gestattet, dass ein Schaden oder Kosten nicht 
 entstanden sind oder diese wesentlich niedriger sind 
 als die Pauschale. 

3. Verbraucherbeschwerden und Schlichtungsstelle 
3.1 Der Versorger wird Beanstandungen von 
 Verbrauchern im Sinne des § 13 des BGB  
 (Verbraucher), insbesondere zum Vertragsabschluss 
 oder zur Qualität von Leistungen des Versorgers, die 

 die Belieferung mit Energie sowie, wenn der Versorger 
 auch Messstellenbetreiber ist, die Messung der vom 
 Kunden verbrauchten Energie betreffen, innerhalb 
 einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim 
 Versorger an den Kunden beantworten. Wird der 
 Verbraucherbeschwerde nicht durch den Versorger 

 abgeholfen, wird der Versorger dem Kunden die 
 Gründe hierfür schriftlich oder elektronisch darlegen 
 und ihn auf das Schlichtungsverfahren nach § 111b 
 EnWG hinweisen. 
3.2 Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem 
 Versorger und einem Verbraucher über die 

 Belieferung mit Energie sowie, wenn der Versorger 
 auch Messstellenbetreiber ist, die Messung der 
 Energie, können vom Verbraucher die Schlichtungs-
 stellen nach Ziffer 3.4 angerufen werden, wenn der 
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 Versorger der Beschwerde im Verfahren nach  
 Ziffer 3.1 nicht abgeholfen hat und ein Gerichts-
 verfahren über den Streitfall nicht anhängig ist. Ein 
 Antrag auf Schlichtung bei der Schlichtungsstelle 
 kann vom Kunden dort schriftlich, telefonisch oder auf 
 elektronischem Weg eingebracht werden. Sofern ein 

 Kunde eine Schlichtung bei der Schlichtungsstelle 
 beantragt, wird der Versorger an dem Schlichtungs-
 verfahren teilnehmen. Schlichtungsverfahren sollen 
 regelmäßig innerhalb von drei Monaten 
 abgeschlossen werden. 
3.3 Sofern wegen eines Anspruchs, der vom Schlichtungs-

 verfahren betroffen ist, ein Mahnverfahren eingeleitet 
 wurde, soll der das Mahnverfahren betreibende 
 Beteiligte auf Veranlassung der Schlichtungsstelle das 
 Ruhen des Mahnverfahrens bewirken. Auf die 
 Verjährungshemmung einer Beschwerde gemäß  
 § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB wird hiermit hingewiesen. Die 

 Schlichtungssprüche sind für den Kunden oder den 
 Versorger nicht verbindlich. Das Recht der Beteiligten, 
 die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren 
 nach dem EnWG zu beantragen, bleibt vom 
 Schlichtungsverfahren unberührt. 
3.4 Die Kontaktadressen für ein Schlichtungsverfahren 

 lauten: Schlichtungsstelle Energie e. V., 
 Friedrichstraße 133, 10117 Berlin,  
 Tel: 030/27572400, Telefax: 030/275724069 Internet: 
 www.schlichtungsstelle-energie.de,  
 E- Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de 
 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

 Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, 
 Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn, 
 Telefon:  030/22480-500 oder 01805-101000, 
 Telefax: 030/22480-323  
 Internet: www.bundesnetzagentur.de,  
 E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de 

4. Datenschutz für natürliche Personen 
 Siehe Anlage 1 „Kundeninformation zur Daten-
 verarbeitung nach Vorgaben der europäischen 
 Datenschutzgrundverordnung DSGVO“. 

5. Dokumentenversand/Kundenportal 
 Der Versorger stellt auf seiner Internetseite 
 mein.swro.de ein passwortgeschütztes Online-
 Kundenportal zur Verfügung. Das Kundenportal 
 verfügt unter anderem über einen geschützten 
 Dokumentenbereich, in welchem ab dem Zeitpunkt 
 der Registrierung neue Dokumente, Rechnungen und 

 wichtige Mitteilungen zum Vertrag, z. B. Preis-
 anpassungsschreiben, abgelegt und vom Kunden 
 eingesehen, heruntergeladen und ausgedruckt 
 werden können. Innerhalb des Kundenportals können 
 persönliche Daten verwaltet und angepasst werden. 
 Nach einer erfolgten Registrierung werden die 

 Informationen, Rechnungen und Mitteilungen im 
 Kundenbereich dauerhaft zur Verfügung gestellt. Ein 
 papierbasierter Postversand dieser Mitteilungen und 

 Rechnungen erfolgt nicht mehr. Der Versorger behält 
 sich das Recht vor einzelne Mitteilungen, wie  
 z. B. Mahnungen oder Kündigungsschreiben, 
 weiterhin per Post zu versenden. Auf textlich 
 formulierten Kundenwunsch kann die Dokumenten-
 übermittlung auf papierbasierten, postalischen 

 Versand zurückgeändert werden. Informationen über 
 neu im Portal eingegangene Dokumente werden per 
 E-Mail übermittelt. Nach einer erfolgten Registrierung 
 im Kundenportal muss vom Kunden sichergestellt 
 sein, dass die hinterlegte E-Mail-Adresse stets aktuell 
 und erreichbar ist. Änderungen können unmittelbar 

 im Kundenportal vorgenommen werden. 

6. Inkrafttreten 
 Diese Bedingungen treten mit Wirkung vom 
 15.11.2023 in Kraft. 

 Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH 

 Bayerstraße 5, 83022 Rosenheim  
 Telefon: 08031 365-2626,  
 Telefax: 08031 365-2700  
 www.swro.de, versorgung@swro.de 

mailto:info@schlichtungsstelle-energie.de
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Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) 
 
AVBWasserV 
 
Ausfertigungsdatum: 20.06.1980 
Vollzitat: "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 750; 1067), die zuletzt 
durch Artikel 8 der Verordnung vom 11. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2010) geändert worden ist" 
 
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 8 V v. 11.12.2014 I 2010 

 
Fußnote (+++ Textnachweis ab: 1.4.1980 +++) (+++ Maßgaben aufgrund des EinigVtr vgl. AVBWasserV Anhang EV; Maßgaben 
nicht mehr anzuwenden gem. Art. 1 Nr. 4 Buchst. d DBuchst. oo G v. 21.1.2013 I 91 mWv 29.1.2013 +++) 
 
Eingangsformel  
Auf Grund des § 27 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 9. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3317) 
wird mit Zustimmung des Bundesrates verordnet: 
 
 
§ 1  Gegenstand der Verordnung 
(1)  Soweit Wasserversorgungsunternehmen für den 

Anschluß an die öffentliche Wasserversorgung und für 
die öffentliche Versorgung mit Wasser Vertragsmuster 
oder Vertragsbedingungen verwenden, die für eine 
Vielzahl von Verträgen vorformuliert sind (allgemeine 
Versorgungsbedingungen), gelten die §§ 2 bis 34. Diese 
sind, soweit Absatz 3 und § 35 nichts anderes vorsehen, 
Bestandteil des Versorgungsvertrages. 

(2)  Die Verordnung gilt nicht für den Anschluß und die 
Versorgung von Industrieunternehmen und 
Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von 
Löschwasser. 

(3)  Der Vertrag kann auch zu allgemeinen 
Versorgungsbedingungen abgeschlossen werden, die 
von den §§ 2 bis 34 abweichen, wenn das 
Wasserversorgungsunternehmen einen 
Vertragsabschluß zu den allgemeinen Bedingungen 
dieser Verordnung angeboten hat und der Kunde mit 
den Abweichungen ausdrücklich einverstanden ist. Auf 
die abweichenden Bedingungen sind die §§ 305 bis 310 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden. 

(4)  Das Wasserversorgungsunternehmen hat seine 
allgemeinen Versorgungsbedingungen, soweit sie in 
dieser Verordnung nicht abschließend geregelt sind oder 
nach Absatz 3 von den §§ 2 bis 34 abweichen, 
einschließlich der dazugehörenden Preisregelungen und 
Preislisten in geeigneter Weise öffentlich 
bekanntzugeben. 

§ 2  Vertragsabschluß 
(1)  Der Vertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. Ist er 

auf andere Weise zustande gekommen, so hat das 
Wasserversorgungsunternehmen den Vertragsabschluß 
dem Kunden unverzüglich schriftlich zu bestätigen. 
Wird die Bestätigung mit automatischen Einrichtungen 
ausgefertigt, bedarf es keiner Unterschrift. Im Vertrag 
oder in der Vertragsbestätigung ist auf die allgemeinen 
Versorgungsbedingungen hinzuweisen. 

(2)  Kommt der Vertrag dadurch zustande, daß Wasser aus 
dem Verteilungsnetz des 
Wasserversorgungsunternehmens entnommen wird, so 
ist der Kunde verpflichtet, dies dem Unternehmen 
unverzüglich mitzuteilen. Die Versorgung erfolgt zu 
den für gleichartige Versorgungsverhältnisse geltenden 
Preisen. 

(3)  Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, 
jedem Neukunden bei Vertragsabschluß sowie den 
übrigen Kunden auf Verlangen die dem Vertrag 
zugrunde liegenden allgemeinen 
Versorgungsbedingungen einschließlich der 
dazugehörenden Preisregelungen und Preislisten 
unentgeltlich auszuhändigen. 

§ 3  Bedarfsdeckung 
(1)  Das Wasserversorgungsunternehmen hat dem Kunden 

im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren die 
Möglichkeit einzuräumen, den Bezug auf den von ihm 

gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen 
Teilbedarf zu beschränken. Der Kunde ist verpflichtet, 
seinen Wasserbedarf im vereinbarten Umfange aus dem 
Verteilungsnetz des Wasserversorgungsunternehmens 
zu decken. 

(2)  Vor der Errichtung einer Eigengewinnungsanlage hat 
der Kunde dem Wasserversorgungsunternehmen 
Mitteilung zu machen. Der Kunde hat durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen, daß von seiner 
Eigenanlage keine Rückwirkungen in das öffentliche 
Wasserversorgungsnetz möglich sind. 

§ 4  Art der Versorgung 
(1)  Das Wasserversorgungsunternehmen stellt zu den 

jeweiligen allgemeinen Versorgungsbedingungen 
einschließlich der dazugehörenden Preise Wasser zur 
Verfügung. 

(2)  Änderungen der allgemeinen Versorgungsbedingungen 
werden erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam. 
Dies gilt auch für die dazugehörenden Preise, sofern sie 
nicht dem Kunden im Einzelfall mitgeteilt werden. 

(3)  Das Wasser muß den jeweils geltenden 
Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der 
Technik für die vereinbarte Bedarfsart (Trink- oder 
Betriebswasser) entsprechen. Das 
Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, das 
Wasser unter dem Druck zu liefern, der für eine 
einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in dem 
betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist. Das 
Unternehmen ist berechtigt, die Beschaffenheit und den 
Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und 
behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten 
Regeln der Technik zu ändern, falls dies in besonderen 
Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen 
zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange des 
Kunden möglichst zu berücksichtigen. 

(4)  Stellt der Kunde Anforderungen an Beschaffenheit und 
Druck des Wassers, die über die vorgenannten 
Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, 
die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. 

§ 5  Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei 
Versorgungsunterbrechungen 

(1)  Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, 
Wasser im vereinbarten Umfang jederzeit am Ende der 
Anschlußleitung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt 
nicht  
1. soweit zeitliche Beschränkungen zur 

Sicherstellung der öffentlichen 
Wasserversorgung erforderlich oder sonst 
vertraglich vorbehalten sind, 

2. soweit und solange das Unternehmen an der 
Versorgung durch höhere Gewalt oder sonstige 
Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich 
nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 

(2)  Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies 
zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten 
erforderlich ist. Das Wasserversorgungsunternehmen 
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hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit 
unverzüglich zu beheben. 

(3)  Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Kunden 
bei einer nicht nur für kurze Dauer beabsichtigten 
Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter 
Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur Benachrichtigung 
entfällt, wenn die Unterrichtung  
1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist 

und das Unternehmen dies nicht zu vertreten hat 
oder 

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen 
Unterbrechungen verzögern würde. 

§ 6  Haftung bei Versorgungsstörungen 
(1)  Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der 

Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in 
der Belieferung erleidet, haftet das ihn beliefernde 
Wasserversorgungsunternehmen aus Vertrag oder 
unerlaubter Handlung im Falle  
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der 

Gesundheit des Kunden, es sei denn, daß der 
Schaden von dem Unternehmen oder einem 
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder 
vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, daß 
der Schaden weder durch Vorsatz noch durch 
grobe Fahrlässigkeit des Unternehmens oder 
eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
verursacht worden ist, 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, daß 
dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe 
Fahrlässigkeit des Inhabers des Unternehmens 
oder eines vertretungsberechtigten Organs oder 
Gesellschafters verursacht worden ist. 

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist 
nur bei vorsätzlichem Handeln von 
Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 

(2)  Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Kunden 
anzuwenden, die diese gegen ein drittes 
Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter 
Handlung geltend machen. Das 
Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, seinen 
Kunden auf Verlangen über die mit der 
Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen 
zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu 
geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in 
zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre 
Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes 
erforderlich ist. 

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro. 
(4)  Ist der Kunde berechtigt, das gelieferte Wasser an einen 

Dritten weiterzuleiten, und erleidet dieser durch 
Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch 
Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, 
so haftet das Wasserversorgungsunternehmen dem 
Dritten gegenüber in demselben Umfange wie dem 
Kunden aus dem Versorgungsvertrag. 

(5) Leitet der Kunde das gelieferte Wasser an einen Dritten 
weiter, so hat er im Rahmen seiner rechtlichen 
Möglichkeiten sicherzustellen, daß dieser aus 
unerlaubter Handlung keine weitergehenden 
Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in den 
Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Das 
Wasserversorgungsunternehmen hat den Kunden 
hierauf bei Abschluß des Vertrages besonders 
hinzuweisen. 

(6)  Der Kunde hat den Schaden unverzüglich dem ihn 
beliefernden Wasserversorgungsunternehmen oder, 
wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen 
Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Kunde das 
gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese 
Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen. 

§ 7  (weggefallen) 
§ 8  Grundstücksbenutzung 
(1)  Kunden und Anschlußnehmer, die 

Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der 

örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von 
Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und 
Fortleitung von Wasser über ihre im gleichen 
Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie 
erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich 
zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die 
an die Wasserversorgung angeschlossen sind, die vom 
Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung genutzt werden oder für die die 
Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich 
vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme 
der Grundstücke den Eigentümer mehr als notwendig 
oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 

(2)  Der Kunde oder Anschlußnehmer ist rechtzeitig über 
Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 
des Grundstückes zu benachrichtigen. 

(3)  Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der 
Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen 
Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der 
Verlegung hat das Wasserversorgungsunternehmen zu 
tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen 
ausschließlich der Versorgung des Grundstücks dienen. 

(4)  Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der 
Grundstückseigentümer die Entfernung der 
Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen des 
Unternehmens noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, 
es sei denn, daß ihm dies nicht zugemutet werden kann. 

(5)  Kunden und Anschlußnehmer, die nicht 
Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen des 
Wasserversorgungsunternehmens die schriftliche 
Zustimmung des Grundstückseigentümers zur 
Benutzung des zu versorgenden Grundstücks im Sinne 
der Absätze 1 und 4 beizubringen. 

(6)  Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für öffentliche 
Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 
Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau 
von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen 
bestimmt sind. 

§ 9  Baukostenzuschüsse 
(1)  Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, von 

den Anschlußnehmern einen angemessenen 
Baukostenzuschuß zur teilweisen Abdeckung der bei 
wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten 
für die Erstellung oder Verstärkung von der örtlichen 
Versorgung dienenden Verteilungsanlagen zu 
verlangen, soweit sie sich ausschließlich dem 
Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der 
Anschluß erfolgt. Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 
70 vom Hundert dieser Kosten abdecken. 

(2)  Der von den Anschlußnehmern als Baukostenzuschuß 
zu übernehmende Kostenanteil kann unter 
Zugrundelegung der Straßenfrontlänge des 
anzuschließenden Grundstücks und des Preises für 
einen Meter Versorgungsleitung bemessen werden. Der 
Preis für einen Meter Versorgungsleitung ergibt sich 
aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten der in 
Absatz 1 genannten Verteilungsanlagen, geteilt durch 
die Summe der Straßenfrontlängen aller Grundstücke, 
die im betreffenden Versorgungsbereich an die 
Verteilungsanlagen angeschlossen werden können. Das 
Wasserversorgungsunternehmen kann der Berechnung 
eine die Verhältnisse des Versorgungsbereichs 
berücksichtigende Mindeststraßenfrontlänge von bis zu 
15 Metern zugrunde legen. 

(3)  Das Wasserversorgungsunternehmen kann bei der 
Bemessung des Baukostenzuschusses an Stelle oder 
neben der Straßenfrontlänge andere kostenorientierte 
Bemessungseinheiten, wie die Grundstücksgröße, die 
Geschoßfläche oder die Zahl der Wohnungseinheiten 
oder gleichartiger Wirtschaftseinheiten verwenden. In 
diesem Fall ist bei der Berechnung des 
Baukostenzuschusses die Summe der 
Bemessungseinheiten der Grundstücke zu 
berücksichtigen, die im betreffenden 
Versorgungsbereich angeschlossen werden können. 
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(4)  Ein weiterer Baukostenzuschuß darf nur verlangt 
werden, wenn der Anschlußnehmer seine 
Leistungsanforderung wesentlich erhöht. Er ist nach den 
Absätzen 2 und 3 zu bemessen. 

(5)  Wird ein Anschluß an eine Verteilungsanlage 
hergestellt, die vor dem 1. Januar 1981 errichtet worden 
oder mit deren Errichtung vor diesem Zeitpunkt 
begonnen worden ist, so kann das 
Wasserversorgungsunternehmen abweichend von den 
Absätzen 1 bis 3 einen Baukostenzuschuß nach 
Maßgabe der für die Anlage bisher verwendeten 
Berechnungsmaßstäbe verlangen. 

(6)  Der Baukostenzuschuß und die in § 10 Abs. 5 
geregelten Hausanschlußkosten sind getrennt zu 
errechnen und dem Anschlußnehmer aufgegliedert 
auszuweisen. 

§ 10  Hausanschluß 
(1)  Der Hausanschluß besteht aus der Verbindung des 

Verteilungsnetzes mit der Kundenanlage. Er beginnt an 
der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit 
der Hauptabsperrvorrichtung. 

(2)  Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren 
Änderung werden nach Anhörung des 
Anschlußnehmers und unter Wahrung seiner 
berechtigten Interessen vom 
Wasserversorgungsunternehmen bestimmt. 

(3)  Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des 
Wasserversorgungsunternehmens und stehen 
vorbehaltlich abweichender Vereinbarung in dessen 
Eigentum. In dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet bleibt das am Tag des 
Wirksamwerdens des Beitritts bestehende Eigentum 
eines Kunden an einem Hausanschluss, den er auf 
eigene Kosten errichtet oder erweitert hat, bestehen, 
solange er das Eigentum nicht auf das 
Wasserversorgungsunternehmen überträgt. 
Hausanschlüsse werden ausschließlich von dem 
Wasserversorgungsunternehmen hergestellt, 
unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt, 
müssen zugänglich und vor Beschädigungen geschützt 
sein. Soweit das Versorgungsunternehmen die 
Erstellung des Hausanschlusses oder Veränderungen 
des Hausanschlusses nicht selbst, sondern durch 
Nachunternehmer durchführen läßt, sind Wünsche des 
Anschlußnehmers bei der Auswahl der 
Nachunternehmen zu berücksichtigen. Der 
Anschlußnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für 
die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. 
Er darf keine Einwirkungen auf den Hausanschluß 
vornehmen oder vornehmen lassen. 

(4)  Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, vom 
Anschlußnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlicher 
Betriebsführung notwendigen Kosten für  
1. die Erstellung des Hausanschlusses, 
2. die Veränderungen des Hausanschlusses, die 

durch eine Änderung oder Erweiterung seiner 
Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen 
von ihm veranlaßt werden, 

zu verlangen. Die Kosten können pauschal berechnet 
werden. 

(5)  Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung 
des Hausanschlusses weitere Anschlüsse hinzu und wird 
der Hausanschluß dadurch teilweise zum Bestandteil 
des Verteilungsnetzes, so hat das 
Wasserversorgungsunternehmen die Kosten neu 
aufzuteilen und dem Anschlußnehmer den etwa zuviel 
gezahlten Betrag zu erstatten. 

(6)  Soweit hinsichtlich des Eigentums am Hausanschluß 
und der daraus folgenden Pflichten zur Herstellung, 
Unterhaltung, Erneuerung, Änderung, Abtrennung und 
Beseitigung bestehende allgemeine 
Versorgungsbedingungen von Absatz 3 abweichen, 
können diese Regelungen auch nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung beibehalten werden. 

(7)  Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere 
das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige 
Störungen sind dem Wasserversorgungsunternehmen 
unverzüglich mitzuteilen. 

(8)  Kunden und Anschlußnehmer, die nicht 
Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen des 
Wasserversorgungsunternehmens die schriftliche 
Zustimmung des Grundstückseigentümers zur 
Herstellung des Hausanschlusses unter Anerkennung 
der damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen. 

§ 11  Meßeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 
(1)  Das Wasserversorgungsunternehmen kann verlangen, 

daß der Anschlußnehmer auf eigene Kosten nach seiner 
Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeigneten 
Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank 
anbringt, wenn  
1. das Grundstück unbebaut ist oder 
2. die Versorgung des Gebäudes mit 

Anschlußleitungen erfolgt, die unverhältnismäßig 
lang sind oder nur unter besonderen 
Erschwernissen verlegt werden können, oder 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des 
Wasserzählers vorhanden ist. 

(2)  Der Anschlußnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen 
in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich 
zu halten. 

(3)  Der Anschlußnehmer kann die Verlegung der 
Einrichtungen auf seine Kosten verlangen, wenn sie an 
der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind 
und die Verlegung ohne Beeinträchtigung einer 
einwandfreien Messung möglich ist. 

(4)  § 10 Abs. 8 gilt entsprechend. 
§ 12  Kundenanlage 
(1)  Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, 

Änderung und Unterhaltung der Anlage hinter dem 
Hausanschluß, mit Ausnahme der Meßeinrichtungen 
des Wasserversorgungsunternehmens ist der 
Anschlußnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder 
Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur 
Benutzung überlassen, so ist er neben diesem 
verantwortlich. 

(2)  Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften 
dieser Verordnung und anderer gesetzlicher oder 
behördlicher Bestimmungen sowie nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, 
geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der 
Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur 
durch das Wasserversorgungsunternehmen oder ein in 
ein Installateurverzeichnis eines 
Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes 
Installationsunternehmen erfolgen. Das 
Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die 
Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 

(3)  Anlagenteile, die sich vor den Meßeinrichtungen 
befinden, können plombiert werden. Ebenso können 
Anlagenteile, die zur Kundenanlage gehören, unter 
Plombenverschluß genommen werden, um eine 
einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür 
erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den 
Angaben des Wasserversorgungsunternehmens zu 
veranlassen. 

(4)  Die Teile des Hausanschlusses, die in Anwendung von 
§ 10 Abs. 6 im Eigentum des Kunden stehen und zu 
deren Unterhaltung er verpflichtet ist, sind Bestandteile 
der Kundenanlage. 

§ 13  Inbetriebsetzung der Kundenanlage 
(1)  Das Wasserversorgungsunternehmen oder dessen 

Beauftragte schließen die Kundenanlage an das 
Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb. 

(2)  Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim 
Wasserversorgungsunternehmen über das 
Installationsunternehmen zu beantragen. 

(3)  Das Wasserversorgungsunternehmen kann für die 
Inbetriebsetzung vom Kunden Kostenerstattung 
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verlangen; die Kosten können pauschal berechnet 
werden. 

§ 14  Überprüfung der Kundenanlage 
(1)  Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die 

Kundenanlage vor und nach ihrer Inbetriebsetzung zu 
überprüfen. Es hat den Kunden auf erkannte 
Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann 
deren Beseitigung verlangen. 

(2)  Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit 
gefährden oder erhebliche Störungen erwarten lassen, 
so ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, 
den Anschluß oder die Versorgung zu verweigern; bei 
Gefahr für Leib oder Leben ist es hierzu verpflichtet. 

(3)  Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung 
der Anlage sowie durch deren Anschluß an das 
Verteilungsnetz übernimmt das 
Wasserversorgungsunternehmen keine Haftung für die 
Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn es bei 
einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine 
Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 

§ 15  Betrieb, Erweiterung und Änderung von 
Kundenanlage und Verbrauchseinrichtungen, 
Mitteilungspflichten 

(1)  Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu 
betreiben, daß Störungen anderer Kunden, störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen des 
Wasserversorgungsunternehmens oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwasser 
ausgeschlossen sind. 

(2)  Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die 
Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen sind 
dem Wasserversorgungsunternehmen mitzuteilen, 
soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen 
ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich 
erhöht. 

§ 16  Zutrittsrecht 
Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen 
Beauftragten des Wasserversorgungsunternehmens den 
Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 11 genannten 
Einrichtungen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung 
der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung 
sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Verordnung, 
insbesondere zur Ablesung, oder zur Ermittlung 
preislicher Bemessungsgrundlagen erforderlich und 
vereinbart ist. 

§ 17  Technische Anschlußbedingungen 
(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, 

weitere technische Anforderungen an den Hausanschluß 
und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der 
Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der 
sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere 
im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilungsnetzes 
notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den 
anerkannten Regeln der Technik nicht widersprechen. 
Der Anschluß bestimmter Verbrauchseinrichtungen 
kann von der vorherigen Zustimmung des 
Versorgungsunternehmens abhängig gemacht werden. 
Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der 
Anschluß eine sichere und störungsfreie Versorgung 
gefährden würde. 

(2)  Das Wasserversorgungsunternehmen hat die weiteren 
technischen Anforderungen der zuständigen Behörde 
anzuzeigen. Die Behörde kann sie beanstanden, wenn 
sie mit Inhalt und Zweck dieser Verordnung nicht zu 
vereinbaren sind. 

§ 18  Messung 
(1)  Das Wasserversorgungsunternehmen stellt die vom 

Kunden verbrauchte Wassermenge durch 
Meßeinrichtungen fest, die den eichrechtlichen 
Vorschriften entsprechen müssen. Bei öffentlichen 
Verbrauchseinrichtungen kann die gelieferte Menge 
auch rechnerisch ermittelt oder geschätzt werden, wenn 
die Kosten der Messung außer Verhältnis zur Höhe des 
Verbrauchs stehen. 

(2)  Das Wasserversorgungsunternehmen hat dafür Sorge zu 
tragen, daß eine einwandfreie Messung der 
verbrauchten Wassermenge gewährleistet ist. Es 
bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbringungsort 
der Meßeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, 
Anbringung, Überwachung, Unterhaltung und 
Entfernung der Meßeinrichtungen Aufgabe des 
Unternehmens. Es hat den Kunden und den 
Anschlußnehmer anzuhören und deren berechtigte 
Interessen zu wahren. Es ist verpflichtet, auf Verlangen 
des Kunden oder des Hauseigentümers die 
Meßeinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne 
Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich 
ist; der Kunde oder der Hauseigentümer ist verpflichtet, 
die Kosten zu tragen. 

(3)  Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die 
Beschädigung der Meßeinrichtungen, soweit ihn hieran 
ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, 
Beschädigungen und Störungen dieser Einrichtungen 
dem Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich 
mitzuteilen. Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, 
Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu 
schützen. 

§ 19  Nachprüfung von Meßeinrichtungen 
(1)  Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der 

Messeinrichtung nach § 39 des Mess- und Eichgesetzes 
verlangen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung 
nicht bei dem Wasserversorgungsunternehmen, so hat 
er dieses vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

(2)  Die Kosten der Prüfung fallen dem Unternehmen zur 
Last, falls die Abweichung die gesetzlichen 
Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem 
Kunden. 

§ 20  Ablesung 
(1)  Die Meßeinrichtungen werden vom Beauftragten des 

Wasserversorgungsunternehmens möglichst in gleichen 
Zeitabständen oder auf Verlangen des Unternehmens 
vom Kunden selbst abgelesen. Dieser hat dafür Sorge 
zu tragen, daß die Meßeinrichtungen leicht zugänglich 
sind. 

(2)  Solange der Beauftragte des Unternehmens die Räume 
des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten 
kann, darf das Unternehmen den Verbrauch auf der 
Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die 
tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen. 

§ 21  Berechnungsfehler 
(1)  Ergibt eine Prüfung der Meßeinrichtungen eine 

Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden 
Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages 
festgestellt, so ist der zuviel oder zuwenig berechnete 
Betrag zu erstatten oder nachzuentrichten. Ist die Größe 
des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt 
eine Meßeinrichtung nicht an, so ermittelt das 
Wasserversorgungsunternehmen den Verbrauch für die 
Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem 
Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des 
der Feststellung des Fehlers nachfolgenden 
Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen 
Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen 
Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 

(2)  Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung 
des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, 
es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über 
einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem 
Fall ist der Anspruch auf längstens zwei Jahre 
beschränkt. 

§ 22  Verwendung des Wassers 
(1)  Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des 

Kunden, seiner Mieter und ähnlich berechtigter 
Personen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an 
sonstige Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung des 
Wasserversorgungsunternehmens zulässig. Diese muß 
erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung 
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nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe 
entgegenstehen. 

(2)  Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, 
soweit nicht in dieser Verordnung oder auf Grund 
sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften 
Beschränkungen vorgesehen sind. Das 
Wasserversorgungsunternehmen kann die Verwendung 
für bestimmte Zwecke beschränken, soweit dies zur 
Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung 
erforderlich ist. 

(3)  Der Anschluß von Anlagen zum Bezug von Bauwasser 
ist beim Wasserversorgungsunternehmen vor Beginn 
der Bauarbeiten zu beantragen. Der Antragsteller hat 
dem Wasserversorgungsunternehmen alle für die 
Herstellung und Entfernung des Bauwasseranschlusses 
entstehenden Kosten zu erstatten. Die Sätze 1 und 2 
gelten für Anschlüsse zu sonstigen vorübergehenden 
Zwecken entsprechend. 

(4)  Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum 
Feuerlöschen, sondern zu anderen vorübergehenden 
Zwecken entnommen werden, sind hierfür 
Hydrantenstandrohre des 
Wasserversorgungsunternehmens mit Wasserzählern zu 
benutzen. 

§ 23  Vertragsstrafe 
(1)  Entnimmt der Kunde Wasser unter Umgehung, 

Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Meßeinrichtungen oder nach Einstellung der 
Versorgung, so ist das Wasserversorgungsunternehmen 
berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Dabei kann 
höchstens vom Fünffachen desjenigen Verbrauchs 
ausgegangen werden, der sich auf der Grundlage des 
Vorjahresverbrauchs anteilig für die Dauer der 
unbefugten Entnahme ergibt. Kann der 
Vorjahresverbrauch des Kunden nicht ermittelt werden, 
so ist derjenige vergleichbarer Kunden zugrunde zu 
legen. Die Vertragsstrafe ist nach den für den Kunden 
geltenden Preisen zu berechnen. 

(2)  Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn 
der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die 
Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung 
erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe 
beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde bei 
Erfüllung seiner Verpflichtung nach den für ihn 
geltenden Preisen zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. 

(3) Ist die Dauer der unbefugten Entnahme oder der Beginn 
der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die 
Vertragsstrafe nach vorstehenden Grundsätzen über 
einen festgestellten Zeitraum hinaus für längstens ein 
Jahr erhoben werden. 

§ 24  Abrechnung, Preisänderungsklauseln 
(1)  Das Entgelt wird nach Wahl des 

Wasserversorgungsunternehmens monatlich oder in 
anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht 
wesentlich überschreiten dürfen, abgerechnet. 

(2)  Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die 
Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche 
Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche 
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der 
für die jeweilige Abnehmergruppe maßgeblichen 
Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. 
Entsprechendes gilt bei Änderung des 
Umsatzsteuersatzes. 

(3)   Preisänderungsklauseln sind kostennah auszugestalten. 
Sie dürfen die Änderung der Preise nur von solchen 
Berechnungsfaktoren abhängig machen, die der 
Beschaffung und Bereitstellung des Wassers 
zuzurechnen sind. Die Berechnungsfaktoren müssen 
vollständig und in allgemein verständlicher Form 
ausgewiesen werden. 

§ 25  Abschlagszahlungen 
(1)  Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, 

so kann das Wasserversorgungsunternehmen für die 
nach der letzten Abrechnung verbrauchte Wassermenge 
Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den 

Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem 
Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu 
berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so 
bemißt sich die Abschlagszahlung nach dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 
Macht der Kunde glaubhaft, daß sein Verbrauch 
erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. 

(2)  Ändern sich die Preise, so können die nach der 
Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit 
dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend 
angepaßt werden. 

(3)  Ergibt sich bei der Abrechnung, daß zu hohe 
Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der 
übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, 
spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu 
verrechnen. Nach Beendigung des 
Versorgungsverhältnisses sind zuviel gezahlte 
Abschläge unverzüglich zu erstatten. 

§ 26  Vordrucke für Rechnungen und Abschläge 
Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen 
verständlich sein. Die für die Forderung maßgeblichen 
Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein 
verständlicher Form auszuweisen. 

§ 27  Zahlung, Verzug 
(1)  Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom 

Wasserversorgungsunternehmen angegebenen 
Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang 
der Zahlungsaufforderung fällig. 

(2)  Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das 
Wasserversorgungsunternehmen, wenn es erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen läßt, die dadurch entstandenen 
Kosten auch pauschal berechnen. 

§ 28  Vorauszahlungen 
(1)  Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, für 

den Wasserverbrauch eines Abrechnungszeitraums 
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den 
Umständen des Einzelfalles zu besorgen ist, daß der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. 

(2)  Die Vorauszahlung bemißt sich nach dem Verbrauch 
des vorhergehenden Abrechnungszeitraumes oder dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 
Macht der Kunde glaubhaft, daß sein Verbrauch 
erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. Erstreckt sich der 
Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt 
das Wasserversorgungsunternehmen 
Abschlagszahlungen, so kann es die Vorauszahlung nur 
in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die 
Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung 
zu verrechnen. 

(3)  Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das 
Wasserversorgungsunternehmen auch für die Erstellung 
oder Veränderung des Hausanschlusses sowie in den 
Fällen des § 22 Abs. 3 Satz 1 Vorauszahlung verlangen. 

§ 29  Sicherheitsleistung 
(1)  Ist der Kunde oder Anschlußnehmer zur Vorauszahlung 

nicht in der Lage, so kann das 
Wasserversorgungsunternehmen in angemessener Höhe 
Sicherheitsleistung verlangen. 

(2)  Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz 
nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst. 

(3)  Ist der Kunde oder Anschlußnehmer in Verzug und 
kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht 
unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem 
Versorgungsverhältnis nach, so kann sich das 
Wasserversorgungsunternehmen aus der Sicherheit 
bezahlt machen. Hierauf ist in der 
Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim 
Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden 
oder Anschlußnehmers. 

(4)  Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre 
Voraussetzungen weggefallen sind. 
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§ 30  Zahlungsverweigerung 
Einwände gegen Rechnungen und 
Abschlagsberechnungen berechtigen zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,  
1. soweit sich aus den Umständen ergibt, daß 

offensichtliche Fehler vorliegen, und 
2. wenn der Zahlungsaufschub oder die 

Zahlungsverweigerung innerhalb von zwei 
Jahren nach Zugang der fehlerhaften Rechnung 
oder Abschlagsberechnung geltend gemacht 
wird. 

§ 31  Aufrechnung 
Gegen Ansprüche des Wasserversorgungsunternehmens 
kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

§ 32  Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung 
(1) Das Vertragsverhältnis läuft solange ununterbrochen 

weiter, bis es von einer der beiden Seiten mit einer Frist 
von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats 
gekündigt wird. 

(2)  Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag 
mit zweiwöchiger Frist auf das Ende eines 
Kalendermonats zu kündigen. 

(3)  Wird der Verbrauch von Wasser ohne ordnungsmäßige 
Kündigung eingestellt, so haftet der Kunde dem 
Wasserversorgungsunternehmen für die Bezahlung des 
Wasserpreises für den von der Meßeinrichtung 
angezeigten Verbrauch und für die Erfüllung sämtlicher 
sonstiger Verpflichtungen. 

(4)  Ein Wechsel in der Person des Kunden ist dem 
Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich 
mitzuteilen und bedarf dessen Zustimmung. Das 
Unternehmen ist nicht verpflichtet, dem Eintritt des 
Dritten in die sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Rechte und Pflichten zuzustimmen. 

(5)   Tritt anstelle des bisherigen 
Wasserversorgungsunternehmens ein anderes 
Unternehmen in die sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es 
hierfür nicht der Zustimmung des Kunden. Der Wechsel 
des Wasserversorgungsunternehmens ist öffentlich 
bekanntzugeben. 

(6)  Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
(7)  Der Kunde kann eine zeitweilige Absperrung seines 

Anschlusses verlangen, ohne damit das 
Vertragsverhältnis zu lösen. 

§ 33  Einstellung der Versorgung, fristlose Kündigung 
(1)  Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die 

Versorgung fristlos einzustellen, wenn der Kunde den 
allgemeinen Versorgungsbedingungen zuwiderhandelt 
und die Einstellung erforderlich ist, um  
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von 

Personen oder Anlagen abzuwenden, 
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, 

Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Meßeinrichtungen zu verhindern oder 

3. zu gewährleisten, daß Störungen anderer 
Kunden, störende Rückwirkungen auf 
Einrichtungen des Unternehmens oder Dritter 
oder Rückwirkungen auf die Güte des 
Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

(2)  Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei 
Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz 
Mahnung, ist das Wasserversorgungsunternehmen 
berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach 
Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der 
Kunde darlegt, daß die Folgen der Einstellung außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen 
und hinreichende Aussicht besteht, daß der Kunde 
seinen Verpflichtungen nachkommt. Das 
Wasserversorgungsunternehmen kann mit der Mahnung 
zugleich die Einstellung der Versorgung androhen. 

(3)  Das Wasserversorgungsunternehmen hat die 
Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald 
die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der 

Kunde die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme 
der Versorgung ersetzt hat. Die Kosten können pauschal 
berechnet werden. 

(4)  Das Wasserversorgungsunternehmen ist in den Fällen 
des Absatzes 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis 
fristlos zu kündigen, in den Fällen der Nummern 1 und 
3 jedoch nur, wenn die Voraussetzungen zur Einstellung 
der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten 
Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist das Unternehmen 
zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei 
Wochen vorher angedroht wurde; Absatz 2 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend. 

§ 34  Gerichtsstand 
(1)  Der Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen ist am Sitz der für den Kunden 
zuständigen Betriebsstelle des 
Wasserversorgungsunternehmens. 

(2)  Das gleiche gilt,  
1. wenn der Kunde keinen allgemeinen 

Gerichtsstand im Inland hat oder 
2. wenn der Kunde nach Vertragsschluß seinen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus 
dem Geltungsbereich dieser Verordnung verlegt 
oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist. 

§ 35  Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Wasser 
(1)  Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis 

öffentlich-rechtlich regeln, sind den Bestimmungen 
dieser Verordnung entsprechend zu gestalten; unberührt 
bleiben die Regelungen des Verwaltungsverfahrens 
sowie gemeinderechtliche Vorschriften zur Regelung 
des Abgabenrechts. 

(2)  Bei Inkrafttreten dieser Verordnung geltende 
Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis 
öffentlich-rechtlich regeln, sind bis zum 1. Januar 1982 
anzupassen. 

§ 36  (weggefallen) 
§ 37  Inkrafttreten 
(1)  Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1980 

in Kraft. 
(2)  Die §§ 2 bis 34 gelten auch für Versorgungsverträge, 

die vor dem 1. April 1980 zustande gekommen sind, 
unmittelbar. Das Wasserversorgungsunternehmen ist 
verpflichtet, die Kunden in geeigneter Weise hierüber 
zu unterrichten. Laufzeit und 
Kündigungsbestimmungen der vor Verkündung dieser 
Verordnung abgeschlossenen Versorgungsverträge 
bleiben unberührt. 

(3)  § 24 Abs. 2 und 3, § 25 Abs. 1 und 2 sowie § 28 gelten 
nur für Abrechnungszeiträume, die nach dem 31. 
Dezember 1980 beginnen. 
Schlußformel  
Der Bundesminister für Wirtschaft 
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Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) 
 
AVBFernwärmeV 
 
Ausfertigungsdatum: 20.06.1980 
Vollzitat: "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 742), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2022 (BGBl. I S. 1134) geändert worden ist" 
 

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 13.7.2022 I 1134 

 
Fußnote (+++ Textnachweis ab: 1.4.1980 +++) (+++ Maßgaben aufgrund des EinigVtr vgl. AVBFernwärmeV Anhang EV; 
Maßgaben teilweise nicht mehr anzuwenden gem. Art. 1 Nr. 4 Buchst. d DBuchst. pp aaa, bbb u. ccc G v. 21.1.2013 I 91 mWv 29.1.2013 +++) 
 
Eingangsformel  
Auf Grund des § 27 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 9. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3317) 
wird mit Zustimmung des Bundesrates verordnet: 
 
§ 1  Gegenstand der Verordnung 
(1)  Soweit Fernwärmeversorgungsunternehmen für den 

Anschluß an die Fernwärmeversorgung und für die 
Versorgung mit Fernwärme Vertragsmuster oder 
Vertragsbedingungen verwenden, die für eine Vielzahl 
von Verträgen vorformuliert sind (allgemeine 
Versorgungsbedingungen), gelten die §§ 2 bis 34. Diese 
sind, soweit Absatz 3 und § 35 nichts anderes vorsehen, 
Bestandteil des Versorgungsvertrages. 

(2)   Die Verordnung gilt nicht für den Anschluß und die 
Versorgung von Industrieunternehmen. 

(3)  Der Vertrag kann auch zu allgemeinen 
Versorgungsbedingungen abgeschlossen werden, die 
von den §§ 2 bis 34 abweichen, wenn das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen einen 
Vertragsabschluß zu den allgemeinen Bedingungen 
dieser Verordnung angeboten hat und der Kunde mit 
den Abweichungen ausdrücklich einverstanden ist. Auf 
die abweichenden Bedingungen sind die §§ 305 bis 310 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden. Von den 
Bestimmungen des § 18 Absatz 1 und § 24 Absatz 1 
darf nicht abgewichen werden. 

(4)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat seine 
allgemeinen Versorgungsbedingungen, soweit sie in 
dieser Verordnung nicht abschließend geregelt sind oder 
nach Absatz 3 von den §§ 2 bis 34 abweichen, 
einschließlich der dazugehörenden Preisregelungen und 
Preislisten in geeigneter Weise öffentlich 
bekanntzugeben. 

§ 1a  Veröffentlichungspflichten 
(1)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat in leicht 

zugänglicher und allgemein verständlicher Form in 
jeweils aktueller Fassung seine allgemeinen 
Versorgungsbedingungen, einschließlich der 
dazugehörenden Preisregelungen, 
Preisanpassungsklauseln und Preiskomponenten, sowie 
eindeutige Verweise auf die Quellen verwendeter 
Indizes und Preislisten barrierefrei im Internet zu 
veröffentlichen. 

(2)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat zudem 
Informationen über die Netzverluste in 
Megawattstunden pro Jahr als Differenz zwischen der 
Wärme-Netzeinspeisung und der nutzbaren 
Wärmeabgabe im Internet in leicht zugänglicher und 
allgemein verständlicher Form zu veröffentlichen. Die 
Wärmeabgabe entspricht der vom Kunden und vom 
Versorger für eigene Einrichtungen entnommenen 
Wärme. 

§ 2  Vertragsabschluß 
(1)  Der Vertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. Ist er 

auf andere Weise zustande gekommen, so hat das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen den 
Vertragsabschluß dem Kunden unverzüglich schriftlich 
zu bestätigen. Wird die Bestätigung mit automatischen 
Einrichtungen ausgefertigt, bedarf es keiner 
Unterschrift. Im Vertrag oder in der 

Vertragsbestätigung ist auf die allgemeinen 
Versorgungsbedingungen hinzuweisen. 

(2)  Kommt der Vertrag dadurch zustande, daß Fernwärme 
aus dem Verteilungsnetz des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens entnommen wird, 
so ist der Kunde verpflichtet, dies dem Unternehmen 
unverzüglich mitzuteilen. Die Versorgung erfolgt zu 
den für gleichartige Versorgungsverhältnisse geltenden 
Preisen. 

(3)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist 
verpflichtet, jedem Neukunden bei Vertragsabschluß 
sowie den übrigen Kunden auf Verlangen die dem 
Vertrag zugrunde liegenden allgemeinen 
Versorgungsbedingungen einschließlich der 
dazugehörenden Preisregelungen und Preislisten 
unentgeltlich auszuhändigen. 

§ 3  Anpassung der Leistung 
(1)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat dem 

Kunden die Möglichkeit einzuräumen, eine Anpassung 
der vertraglich vereinbarten Wärmeleistung (Leistung) 
während der Vertragslaufzeit vorzunehmen. Die 
Anpassung der Leistung nach Satz 1 kann einmal 
jährlich mit einer Frist von vier Wochen zum Ende 
eines Kalendermonats erfolgen und bedarf keines 
Nachweises, sofern sich die Leistung nicht um mehr als 
50 Prozent reduziert. 

(2)  Der Kunde kann eine Anpassung der Leistung, die eine 
Reduktion um mehr als 50 Prozent im Vergleich zur 
vertraglich vereinbarten Leistung darstellt, oder eine 
Kündigung des Versorgungsvertrages mit 
zweimonatiger Frist vornehmen, sofern er die Leistung 
durch den Einsatz erneuerbarer Energien ersetzen will. 
Er hat zu belegen, dass erneuerbare Energien eingesetzt 
werden sollen. 

§ 4  Art der Versorgung 
(1)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen stellt zu den 

jeweiligen allgemeinen Versorgungsbedingungen 
Dampf, Kondensat oder Heizwasser als Wärmeträger 
zur Verfügung. 

(2)  Änderungen der allgemeinen Versorgungsbedingungen 
werden erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam. 

(3) Für das Vertragsverhältnis ist der vereinbarte 
Wärmeträger maßgebend. Das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen kann mittels eines 
anderen Wärmeträgers versorgen, falls dies in 
besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen zwingend notwendig ist. Die Eigenschaften 
des Wärmeträgers insbesondere in bezug auf 
Temperatur und Druck ergeben sich aus den 
technischen Anschlußbedingungen. Sie müssen so 
beschaffen sein, daß der Wärmebedarf des Kunden in 
dem vereinbarten Umfang gedeckt werden kann. Zur 
Änderung technischer Werte ist das Unternehmen nur 
berechtigt, wenn die Wärmebedarfsdeckung des 
Kunden nicht beeinträchtigt wird oder die Versorgung 
aus technischen Gründen anders nicht aufrecht erhalten 
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werden kann oder dies gesetzlich oder behördlich 
vorgeschrieben wird. 

(4)  Stellt der Kunde Anforderungen an die Wärmelieferung 
und an die Beschaffenheit des Wärmeträgers, die über 
die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so 
obliegt es ihm selbst, entsprechende Vorkehrungen zu 
treffen. 

§ 5  Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei 
Versorgungsunterbrechungen 

(1)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist 
verpflichtet, Wärme im vereinbarten Umfang jederzeit 
an der Übergabestelle zur Verfügung zu stellen. Dies 
gilt nicht,  
1. soweit zeitliche Beschränkungen vertraglich 

vorbehalten sind, 
2. soweit und solange das Unternehmen an der 

Erzeugung, dem Bezug oder der Fortleitung des 
Wärmeträgers durch höhere Gewalt oder sonstige 
Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich 
nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 

(2)  Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies 
zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten 
erforderlich ist. Das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen hat jede 
Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu 
beheben. 

(3)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die 
Kunden bei einer nicht nur für kurze Dauer 
beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung 
rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die 
Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die 
Unterrichtung  
1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist 

und das Unternehmen dies nicht zu vertreten hat 
oder 

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen 
Unterbrechungen verzögern würde. 

§ 6  Haftung bei Versorgungsstörungen 
(1)  Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der 

Fernwärmeversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten 
in der Belieferung erleidet, haftet das ihn beliefernde 
Fernwärmeversorgungsunternehmen aus Vertrag oder 
unerlaubter Handlung im Falle  
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der 

Gesundheit des Kunden, es sei denn, daß der 
Schaden von dem Unternehmen oder einem 
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder 
vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, daß 
der Schaden weder durch Vorsatz noch durch 
grobe Fahrlässigkeit des Unternehmens oder 
eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
verursacht worden ist, 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, daß 
dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe 
Fahrlässigkeit des Inhabers des Unternehmens 
oder eines vertretungsberechtigten Organs oder 
Gesellschafters verursacht worden ist. 

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist 
nur bei vorsätzlichem Handeln von 
Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 

(2)  Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Kunden 
anzuwenden, die diese gegen ein drittes 
Fernwärmeversorgungsunternehmen aus unerlaubter 
Handlung geltend machen. Das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, 
seinen Kunden auf Verlangen über die mit der 
Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen 
zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu 
geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in 
zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre 
Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes 
erforderlich ist. 

(3)  Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro. 

(4) Ist der Kunde berechtigt, die gelieferte Wärme an einen 
Dritten weiterzuleiten, und erleidet dieser durch 
Unterbrechung der Fernwärmeversorgung oder durch 
Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, 
so haftet das Fernwärmeversorgungsunternehmen dem 
Dritten gegenüber in demselben Umfange wie dem 
Kunden aus dem Versorgungsvertrag. 

(5)  Leitet der Kunde die gelieferte Wärme an einen Dritten 
weiter, so hat er im Rahmen seiner rechtlichen 
Möglichkeiten sicherzustellen, daß dieser aus 
unerlaubter Handlung keine weitergehenden 
Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in den 
Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen hat den Kunden 
hierauf bei Abschluß des Vertrages besonders 
hinzuweisen. 

(6)  Der Kunde hat den Schaden unverzüglich dem ihn 
beliefernden Fernwärmeversorgungsunternehmen oder, 
wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen 
Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Kunde die 
gelieferte Wärme an einen Dritten weiter, so hat er diese 
Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen. 

§ 7   (weggefallen) 
§ 8  Grundstücksbenutzung 
(1)  Kunden und Anschlußnehmer, die 

Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der 
örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von 
Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Fernwärme über 
ihre im gleichen Versorgungsgebiet liegenden 
Grundstücke und in ihren Gebäuden, ferner das 
Anbringen sonstiger Verteilungsanlagen und von 
Zubehör sowie erforderliche Schutzmaßnahmen 
unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur 
Grundstücke, die an die Fernwärmeversorgung 
angeschlossen sind, die vom Eigentümer in 
wirtschaftlichem Zusammenhang mit der 
Fernwärmeversorgung eines angeschlossenen 
Grundstücks genutzt werden oder für die die 
Möglichkeit der Fernwärmeversorgung sonst 
wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die 
Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer 
mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise 
belasten würde. 

(2)  Der Kunde oder Anschlußnehmer ist rechtzeitig über 
Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 
von Grundstück und Gebäude zu benachrichtigen. 

(3)  Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der 
Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen 
Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der 
Verlegung hat das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen 
ausschließlich der Versorgung des Grundstücks dienen. 

(4)  Wird der Fernwärmebezug eingestellt, so hat der 
Grundstückseigentümer die Entfernung der 
Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen des 
Unternehmens noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, 
es sei denn, daß ihm dies nicht zugemutet werden kann. 

(5)  Kunden und Anschlußnehmer, die nicht 
Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens die schriftliche 
Zustimmung des Grundstückseigentümers zur 
Benutzung des zu versorgenden Grundstücks und 
Gebäudes im Sinne der Absätze 1 und 4 beizubringen. 

(6)  Hat der Kunde oder Anschlußnehmer zur Sicherung der 
dem Fernwärmeversorgungsunternehmen nach Absatz 1 
einzuräumenden Rechte vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung die Eintragung einer Dienstbarkeit 
bewilligt, so bleibt die der Bewilligung zugrunde 
liegende Vereinbarung unberührt. 

(7)  Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für öffentliche 
Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 
Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau 
von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen 
bestimmt sind. 
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§ 9  Baukostenzuschüsse 
(1)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, 

von den Anschlußnehmern einen angemessenen 
Baukostenzuschuß zur teilweisen Abdeckung der bei 
wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten 
für die Erstellung oder Verstärkung von der örtlichen 
Versorgung dienenden Verteilungsanlagen zu 
verlangen, soweit sie sich ausschließlich dem 
Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der 
Anschluß erfolgt. Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 
70 vom Hundert dieser Kosten abdecken. 

(2)  Der von den Anschlußnehmern als Baukostenzuschuß 
zu übernehmende Kostenanteil bemißt sich nach dem 
Verhältnis, in dem die an seinem Hausanschluß 
vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen 
steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich 
erstellten Verteilungsanlagen oder auf Grund der 
Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Der 
Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen 
ist Rechnung zu tragen. 

(3)  Ein weiterer Baukostenzuschuß darf nur dann verlangt 
werden, wenn der Anschlußnehmer seine 
Leistungsanforderung wesentlich erhöht. Er ist nach 
Absatz 2 zu bemessen. 

(4)  Wird ein Anschluß an eine Verteilungsanlage 
hergestellt, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
errichtet worden oder mit deren Errichtung vor diesem 
Zeitpunkt begonnen worden ist, und ist der Anschluß 
ohne Verstärkung der Anlage möglich, so kann das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen abweichend von 
den Absätzen 1 und 2 einen Baukostenzuschuß nach 
Maßgabe der für die Anlage bisher verwendeten 
Berechnungsmaßstäbe verlangen. 

(5)  Der Baukostenzuschuß und die in § 10 Abs. 5 
geregelten Hausanschlußkosten sind getrennt zu 
errechnen und dem Anschlußnehmer aufgegliedert 
auszuweisen. 

§ 10  Hausanschluß 
(1)  Der Hausanschluß besteht aus der Verbindung des 

Verteilungsnetzes mit der Kundenanlage. Er beginnt an 
der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit 
der Übergabestelle, es sei denn, daß eine abweichende 
Vereinbarung getroffen ist. 

(2)  Die Herstellung des Hausanschlusses soll auf einem 
Vordruck beantragt werden. 

(3)  Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren 
Änderung werden nach Anhörung des 
Anschlußnehmers und unter Wahrung seiner 
berechtigten Interessen vom 
Fernwärmeversorgungsunternehmen bestimmt. 

(4)  Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens und stehen in 
dessen Eigentum, es sei denn, daß eine abweichende 
Vereinbarung getroffen ist. Sie werden ausschließlich 
von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, 
abgetrennt und beseitigt, müssen zugänglich und vor 
Beschädigungen geschützt sein. Soweit das 
Versorgungsunternehmen die Erstellung des 
Hausanschlusses oder Veränderungen des 
Hausanschlusses nicht selbst sondern durch 
Nachunternehmer durchführen läßt, sind Wünsche des 
Anschlußnehmers bei der Auswahl der 
Nachunternehmer zu berücksichtigen. Der 
Anschlußnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für 
die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. 
Er darf keine Einwirkungen auf den Hausanschluß 
vornehmen oder vornehmen lassen. 

(5)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, 
vom Anschlußnehmer die Erstattung der bei 
wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten 
für  
1. die Erstellung des Hausanschlusses, 
2. die Veränderungen des Hausanschlusses, die 

durch eine Änderung oder Erweiterung seiner 

Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen 
von ihm veranlaßt werden, 

zu verlangen. Die Kosten können pauschal berechnet 
werden. § 18 Abs. 5 Satz 1 bleibt unberührt. 

(6)  Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung 
des Hausanschlusses weitere Anschlüsse hinzu und wird 
der Hausanschluß dadurch teilweise zum Bestandteil 
des Verteilungsnetzes, so hat das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen die Kosten neu 
aufzuteilen und dem Anschlußnehmer den etwa zuviel 
gezahlten Betrag zu erstatten. 

(7)  Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere 
das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige 
Störungen sind dem 
Fernwärmeversorgungsunternehmen unverzüglich 
mitzuteilen. 

(8)  Kunden und Anschlußnehmer, die nicht 
Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens die schriftliche 
Zustimmung des Grundstückseigentümers zur 
Herstellung des Hausanschlusses unter Anerkennung 
der damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen. 

§ 11  Übergabestation 
(1)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen kann 

verlangen, daß der Anschlußnehmer unentgeltlich einen 
geeigneten Raum oder Platz zur Unterbringung von 
Meß-, Regel- und Absperreinrichtungen, Umformern 
und weiteren technischen Einrichtungen zur Verfügung 
stellt, soweit diese zu seiner Versorgung erforderlich 
sind. Das Unternehmen darf die Einrichtungen auch für 
andere Zwecke benutzen, soweit dies für den 
Anschlußnehmer zumutbar ist. 

(2)  § 8 Abs. 3 und 4 sowie § 10 Abs. 8 gelten entsprechend. 
§ 12 Kundenanlage 
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, 

Änderung und Unterhaltung der Anlage hinter dem 
Hausanschluß, mit Ausnahme der Meß- und 
Regeleinrichtungen des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens, ist der 
Anschlußnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder 
Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur 
Benutzung überlassen, so ist er neben diesem 
verantwortlich. 

(2)  Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften 
dieser Verordnung und anderer gesetzlicher oder 
behördlicher Bestimmungen sowie nach den 
anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, 
geändert und unterhalten werden. Das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, die 
Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 

(3)  Anlagenteile, die sich vor den Meßeinrichtungen 
befinden, können plombiert werden. Ebenso können 
Anlagenteile, die zur Kundenanlage gehören, unter 
Plombenverschluß genommen werden, um eine 
einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür 
erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den 
Angaben des Fernwärmeversorgungsunternehmens zu 
veranlassen. 

(4)  Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet 
werden, die entsprechend den anerkannten Regeln der 
Technik beschaffen sind. Das Zeichen einer amtlich 
anerkannten Prüfstelle bekundet, daß diese 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

§ 13  Inbetriebsetzung der Kundenanlage 
(1)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen oder dessen 

Beauftragte schließen die Anlage an das 
Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb. 

(2)  Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim 
Fernwärmeversorgungsunternehmen zu beantragen. 
Dabei ist das Anmeldeverfahren des Unternehmens 
einzuhalten. 

(3)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen kann für die 
Inbetriebsetzung vom Kunden Kostenerstattung 
verlangen; die Kosten können pauschal berechnet 
werden. 
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§ 14  Überprüfung der Kundenanlage 
(1)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, 

die Kundenanlage vor und nach ihrer Inbetriebsetzung 
zu überprüfen. Es hat den Kunden auf erkannte 
Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann 
deren Beseitigung verlangen. 

(2)  Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit 
gefährden oder erhebliche Störungen erwarten lassen, 
so ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
berechtigt, den Anschluß oder die Versorgung zu 
verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist es hierzu 
verpflichtet. 

(3)  Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung 
der Anlage sowie durch deren Anschluß an das 
Verteilungsnetz übernimmt das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen keine Haftung für 
die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn es 
bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine 
Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 

§ 15  Betrieb, Erweiterung und Änderung von 
Kundenanlage und Verbrauchseinrichtungen, 
Mitteilungspflichten 

(1)  Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu 
betreiben, daß Störungen anderer Kunden und störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens oder Dritter 
ausgeschlossen sind. 

(2)  Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die 
Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen sind 
dem Fernwärmeversorgungsunternehmen mitzuteilen, 
soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen 
ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung erhöht. 
Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung 
kann das Unternehmen regeln. 

§ 16 Zutrittsrecht 
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem 
mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens den Zutritt zu 
seinen Räumen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung 
der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung 
sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Verordnung, 
insbesondere zur Ablesung, oder zur Ermittlung 
preislicher Bemessungsgrundlagen erforderlich und 
vereinbart ist. 

§ 17  Technische Anschlußbedingungen 
(1)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, 

weitere technische Anforderungen an den Hausanschluß 
und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der 
Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der 
sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere 
im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilungsnetzes 
und der Erzeugungsanlagen notwendig ist. Diese 
Anforderungen dürfen den anerkannten Regeln der 
Technik nicht widersprechen. Der Anschluß bestimmter 
Verbrauchseinrichtungen kann von der vorherigen 
Zustimmung des Versorgungsunternehmens abhängig 
gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert 
werden, wenn der Anschluß eine sichere und 
störungsfreie Versorgung gefährden würde. 

(2)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die 
weiteren technischen Anforderungen der zuständigen 
Behörde anzuzeigen. Die Behörde kann sie 
beanstanden, wenn sie mit Inhalt und Zweck dieser 
Verordnung nicht zu vereinbaren sind. 

§ 18  Messung 
(1)  Für die Messung der gelieferten Wärmemenge 

(Wärmemessung) ist § 3 der Fernwärme- oder 
Fernkälte-Verbrauchserfassungs- und -
Abrechnungsverordnung vom 28. September 2021 
(BGBl. I S. 4591) in der jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. Anstelle der Wärmemessung ist auch die 
Messung der Wassermenge ausreichend 
(Ersatzverfahren), wenn die Einrichtungen zur Messung 
der Wassermenge vor dem 30. September 1989 
installiert worden sind. Der anteilige Wärmeverbrauch 

mehrerer Kunden kann mit Einrichtungen zur 
Verteilung von Heizkosten (Hilfsverfahren) bestimmt 
werden, wenn die gelieferte Wärmemenge wie folgt 
festgestellt wird:  
1. an einem Hausanschluss, von dem aus mehrere 

Kunden versorgt werden, oder 
2. an einer sonstigen verbrauchsnah gelegenen 

Stelle für einzelne Gebäudegruppen, die vor dem 
1. April 1980 an das Verteilungsnetz 
angeschlossen worden sind. 

Das Unternehmen bestimmt das jeweils anzuwendende 
Verfahren; dabei ist es berechtigt, dieses während der 
Vertragslaufzeit zu ändern. 

(2)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat dafür 
Sorge zu tragen, daß eine einwandfreie Anwendung der 
in Absatz 1 genannten Verfahren gewährleistet ist. Es 
bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbringungsort 
von Meß- und Regeleinrichtungen. Ebenso ist die 
Lieferung, Anbringung, Überwachung, Unterhaltung 
und Entfernung der Meß- und Regeleinrichtungen 
Aufgabe des Unternehmens. Es hat den Kunden und 
den Anschlußnehmer anzuhören und deren berechtigte 
Interessen zu wahren. Es ist verpflichtet, auf Verlangen 
des Kunden oder des Hauseigentümers Meß- oder 
Regeleinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne 
Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung oder 
Regelung möglich ist. 

(3)  Die Kosten für die Meßeinrichtungen hat das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen zu tragen; die 
Zulässigkeit von Verrechnungspreisen bleibt unberührt. 
Die im Falle des Absatzes 2 Satz 5 entstehenden Kosten 
hat der Kunde oder der Hauseigentümer zu tragen. 

(4)  Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die 
Beschädigung von Meß- und Regeleinrichtungen, 
soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den 
Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser 
Einrichtungen dem Fernwärmeversorgungsunternehmen 
unverzüglich mitzuteilen. 

(5)  Bei der Abrechnung der Lieferung von Fernwärme und 
Fernwarmwasser sind die Bestimmungen der 
Verordnung über Heizkostenabrechnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5. April 1984 (BGBl. I S. 
592), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. 
Januar 1989 (BGBl. I S. 109), zu beachten. 

§ 19  Nachprüfung von Meßeinrichtungen 
(1)  Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der 

Meßeinrichtungen verlangen. Bei Meßeinrichtungen, 
die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen 
müssen, kann er die Nachprüfung durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im 
Sinne des § 40 Absatz 3 des Mess- und Eichgesetzes 
verlangen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung 
nicht bei dem Fernwärmeversorgungsunternehmen, so 
hat er dieses vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

(2)  Die Kosten der Prüfung fallen dem Unternehmen zur 
Last, falls eine nicht unerhebliche Ungenauigkeit 
festgestellt wird, sonst dem Kunden. Bei 
Meßeinrichtungen, die den eichrechtlichen Vorschriften 
entsprechen müssen, ist die Ungenauigkeit dann nicht 
unerheblich, wenn sie die gesetzlichen 
Verkehrsfehlergrenzen überschreitet. 

§ 20  Ablesung 
(1)  Die Meßeinrichtungen werden vom Beauftragten des 

Fernwärmeversorgungsunternehmens möglichst in 
gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des 
Unternehmens vom Kunden selbst abgelesen. Dieser hat 
dafür Sorge zu tragen, daß die Meßeinrichtungen leicht 
zugänglich sind. 

(2)  Solange der Beauftragte des Unternehmens die Räume 
des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten 
kann, darf das Unternehmen den Verbrauch auf der 
Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die 
tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen. 
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§ 21  Berechnungsfehler 
(1)  Ergibt eine Prüfung der Meßeinrichtungen eine nicht 

unerhebliche Ungenauigkeit oder werden Fehler in der 
Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist 
der zuviel oder zuwenig berechnete Betrag zu erstatten 
oder nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht 
einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Meßeinrichtung nicht an, so ermittelt das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen den Verbrauch für 
die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem 
Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des 
der Feststellung des Fehlers nachfolgenden 
Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen 
Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen 
Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 

(2)  Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung 
des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, 
es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über 
einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem 
Fall ist der Anspruch auf längstens zwei Jahre 
beschränkt. 

§ 22  Verwendung der Wärme 
(1)  Die Wärme wird nur für die eigenen Zwecke des 

Kunden und seiner Mieter zur Verfügung gestellt. Die 
Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur mit schriftlicher 
Zustimmung des Fernwärmeversorgungsunternehmens 
zulässig. Diese muß erteilt werden, wenn dem Interesse 
an der Weiterleitung nicht überwiegende 
versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 

(2)  Dampf, Kondensat oder Heizwasser dürfen den 
Anlagen, soweit nichts anderes vereinbart ist, nicht 
entnommen werden. Sie dürfen weder verändert noch 
verunreinigt werden. 

§ 23  Vertragsstrafe 
(1)  Entnimmt der Kunde Wärme unter Umgehung, 

Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Meßeinrichtungen oder nach Einstellung der 
Versorgung, so ist das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen berechtigt, eine 
Vertragsstrafe zu verlangen. Diese bemißt sich nach der 
Dauer der unbefugten Entnahme und darf das 
Zweifache des für diese Zeit bei höchstmöglichem 
Wärmeverbrauch zu zahlenden Entgelts nicht 
übersteigen. 

(2)  Ist die Dauer der unbefugten Entnahme nicht 
festzustellen, so kann die Vertragsstrafe über einen 
festgestellten Zeitraum hinaus für längstens ein Jahr 
erhoben werden. 

§ 24  Abrechnung, Preisänderungsklauseln 
(1)  Die Abrechnung des Energieverbrauchs und die 

Bereitstellung von Abrechnungsinformationen 
einschließlich Verbrauchsinformationen erfolgt nach 
den §§ 4 und 5 der Fernwärme- oder Fernkälte-
Verbrauchserfassungs- und -Abrechnungsverordnung in 
der jeweils geltenden Fassung. 

(2)  (weggefallen) 
(3)  Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die 

Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche 
Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche 
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der 
für die jeweilige Abnehmergruppe maßgeblichen 
Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. 
Entsprechendes gilt bei Änderung des 
Umsatzsteuersatzes. 

(4)  Preisänderungsklauseln dürfen nur so ausgestaltet sein, 
daß sie sowohl die Kostenentwicklung bei Erzeugung 
und Bereitstellung der Fernwärme durch das 
Unternehmen als auch die jeweiligen Verhältnisse auf 
dem Wärmemarkt angemessen berücksichtigen. Sie 
müssen die maßgeblichen Berechnungsfaktoren 
vollständig und in allgemein verständlicher Form 
ausweisen. Bei Anwendung der Preisänderungsklauseln 
ist der prozentuale Anteil des die Brennstoffkosten 
abdeckenden Preisfaktors an der jeweiligen 
Preisänderung gesondert auszuweisen. Eine Änderung 

einer Preisänderungsklausel darf nicht einseitig durch 
öffentliche Bekanntgabe erfolgen. 

(5)  Hat ein Energieversorgungsunternehmen gegenüber 
einem Fernwärmeversorgungsunternehmen nach § 24 
Absatz 1 oder Absatz 4 des Energiesicherungsgesetzes 
vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3681), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Juli 2022 (BGBl. I 
S. 1054) geändert worden ist, den Preis für die 
Lieferung von Gas zur Erzeugung von Fernwärme 
erhöht, so sind dieses 
Fernwärmeversorgungsunternehmen sowie ein 
Fernwärmeversorgungsunternehmen, das seinerseits 
Wärme von einem solchen 
Fernwärmeversorgungsunternehmen geliefert bekommt, 
berechtigt, ein in einem Wärmeliefervertrag 
vereinbartes und insoweit einschlägiges 
Preisanpassungsrecht frühestens zwei Wochen nach der 
Gaspreiserhöhung auszuüben, auch wenn in dem 
Wärmeliefervertrag ein längerer Zeitraum für die 
Anpassung des Preises für die Wärmelieferung an die 
Änderung der durch die Gaspreiserhöhung gestiegenen 
Bezugskosten vereinbart wurde. Die Ausübung des 
Preisanpassungsrechts ist dem Kunden in Textform 
mitzuteilen und mit einer Begründung zu versehen. Die 
Preisanpassung wird frühestens zwei Wochen nach dem 
Tag, der auf den Tag des Zugangs der mit der 
Begründung versehenen Mitteilung folgt, wirksam. Übt 
das Fernwärmeversorgungsunternehmen ein vertraglich 
vereinbartes Preisanpassungsrecht gegenüber dem 
Kunden nach Maßgabe des Satzes 1 aus, hat der Kunde 
das Recht, den Wärmeliefervertrag außerordentlich mit 
Wirkung spätestens zum Ende des ersten Jahres nach 
Wirksamwerden der Preisänderung zu kündigen. Die 
Kündigung ist dabei binnen vier Wochen nach 
Wirksamwerden der Preisänderung in Textform 
gegenüber dem Fernwärmeversorgungsunternehmen 
unter Angabe des gewählten Wirksamkeitszeitpunkts zu 
erklären. In der Preisanpassungsmitteilung nach Satz 2 
ist auf das Kündigungsrecht nach Satz 3 und auf das 
Überprüfungsrecht nach Absatz 6 Satz 1 hinzuweisen. 

(6)  Bis zur Aufhebung der Feststellung nach § 24 Absatz 1 
Satz 1 des Energiesicherungsgesetzes durch die 
Bundesnetzagentur hat der Kunde des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens, das ein 
vertraglich vereinbartes Preisanpassungsrecht 
gegenüber dem Kunden nach Maßgabe des Absatzes 5 
Satz 1 ausgeübt hat, das Recht, alle zwei Monate ab 
Wirksamwerden einer solchen Preisanpassung die 
Überprüfung und gegebenenfalls unverzügliche 
Preissenkung auf ein angemessenes Niveau zu 
verlangen. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat 
dem Kunden innerhalb einer Frist von zwei Wochen das 
Ergebnis der Überprüfung und eine etwaige 
Preisänderung mitzuteilen und zu begründen. Dabei 
sind für die Angemessenheit des Preises beim 
Fernwärmeversorgungsunternehmen seit der 
Preisanpassung nach Absatz 5 Satz 1 eingetretene 
Kostensenkungen und das Recht des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens, nach § 24 Absatz 
4 des Energiesicherungsgesetzes vom 
Energieversorgungsunternehmen eine Anpassung des 
Gaspreises zu verlangen, zu berücksichtigen. Erfolgt auf 
ein Verlangen des Kunden nach Satz 1 keine 
Preissenkung, hat der Kunde das Recht, den 
Wärmeliefervertrag ohne Einhaltung einer Frist 
außerordentlich mit Wirkung spätestens zum Ende des 
ersten Jahres nach Zugang der Mitteilung nach Satz 2 
zu kündigen. Die Kündigung ist dabei binnen vier 
Wochen nach Zugang der Mitteilung nach Satz 2 in 
Textform gegenüber dem 
Fernwärmeversorgungsunternehmen unter Angabe des 
gewählten Wirksamkeitszeitpunkts zu erklären. In der 
Mitteilung nach Satz 2 ist auf das Kündigungsrecht 
nach Satz 4 hinzuweisen. 



Seite 6 von 7 

(7)  Nach der Aufhebung der Feststellung nach § 24 Absatz 
1 Satz 1 des Energiesicherungsgesetzes durch die 
Bundesnetzagentur ist Absatz 6 entsprechend 
anzuwenden mit der Maßgabe, dass sechs Wochen nach 
Aufhebung der Feststellung nach § 24 Absatz 1 Satz 1 
des Energiesicherungsgesetzes das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen verpflichtet ist, 
den Kunden über die Aufhebung der Feststellung zu 
unterrichten und den Preis auf ein angemessenes Niveau 
abzusenken. Wird ein höherer Preis vorgesehen als der 
Preis, der vor der Ausübung eines vertraglich 
vereinbarten Preisanpassungsrechts nach Maßgabe des 
Absatzes 5 Satz 1 galt, muss das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen dem Kunden die 
Angemessenheit dieses höheren Preises nachvollziehbar 
darlegen. 

§ 25  Abschlagszahlungen 
(1)  Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, 

so kann das Fernwärmeversorgungsunternehmen für die 
nach der letzten Abrechnung verbrauchte Fernwärme 
sowie für deren Bereitstellung und Messung 
Abschlagszahlung verlangen. Die Abschlagszahlung auf 
das verbrauchsabhängige Entgelt ist entsprechend dem 
Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum anteilig 
zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht 
möglich, so bemißt sich die Abschlagszahlung nach 
dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, daß sein 
Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen 
zu berücksichtigen. 

(2)  Ändern sich die Preise, so können die nach der 
Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit 
dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend 
angepaßt werden. 

(3)  Ergibt sich bei der Abrechnung, daß zu hohe 
Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der 
übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, 
spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu 
verrechnen. Nach Beendigung des 
Versorgungsverhältnisses sind zuviel gezahlte 
Abschläge unverzüglich zu erstatten. 

§ 26  Vordrucke für Rechnungen und Abschläge 
Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen 
verständlich sein. Die für die Forderung maßgeblichen 
Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein 
verständlicher Form auszuweisen. 

§ 27  Zahlung, Verzug 
(1)  Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom 

Fernwärmeversorgungsunternehmen angegebenen 
Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang 
der Zahlungsaufforderung fällig. 

(2)  Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen, wenn es erneut 
zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen läßt, die dadurch entstandenen 
Kosten auch pauschal berechnen. 

§ 28  Vorauszahlungen 
(1)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, 

für den Wärmeverbrauch eines Abrechnungszeitraums 
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den 
Umständen des Einzelfalles zu besorgen ist, daß der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. 

(2)  Die Vorauszahlung bemißt sich nach dem Verbrauch 
des vorhergehenden Abrechnungszeitraumes oder dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 
Macht der Kunde glaubhaft, daß sein Verbrauch 
erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. Erstreckt sich der 
Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt 
das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
Abschlagszahlungen, so kann es die Vorauszahlung nur 
in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die 
Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung 
zu verrechnen. 

(3)  Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen auch für die 
Erstellung oder Veränderung des Hausanschlusses 
Vorauszahlung verlangen. 

§ 29  Sicherheitsleistung 
(1)  Ist der Kunde oder Anschlußnehmer zur Vorauszahlung 

nicht in der Lage, so kann das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen in angemessener 
Höhe Sicherheitsleistung verlangen. 

(2)  Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz 
nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst. 

(3)  Ist der Kunde oder Anschlußnehmer in Verzug und 
kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht 
unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem 
Versorgungsverhältnis nach, so kann sich das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen aus der Sicherheit 
bezahlt machen. Hierauf ist in der 
Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim 
Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden 
oder Anschlußnehmers. 

(4)  Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre 
Voraussetzungen weggefallen sind. 

§ 30  Zahlungsverweigerung 
Einwände gegen Rechnungen und 
Abschlagsberechnungen berechtigen zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,  
1. soweit sich aus den Umständen ergibt, daß 

offensichtliche Fehler vorliegen, und 
2. wenn der Zahlungsaufschub oder die 

Zahlungsverweigerung innerhalb von zwei 
Jahren nach Zugang der fehlerhaften Rechnung 
oder Abschlagsberechnung geltend gemacht 
wird. 

§ 31  Aufrechnung 
Gegen Ansprüche des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens kann nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

§ 32  Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung 
(1)  Die Laufzeit von Versorgungsverträgen beträgt 

höchstens zehn Jahre. Wird der Vertrag nicht von einer 
der beiden Seiten mit einer Frist von neun Monaten vor 
Ablauf der Vertragsdauer gekündigt, so gilt eine 
Verlängerung um jeweils weitere fünf Jahre als 
stillschweigend vereinbart. 

(2)  Ist der Mieter der mit Wärme zu versorgenden Räume 
Vertragspartner, so kann er aus Anlaß der Beendigung 
des Mietverhältnisses den Versorgungsvertrag jederzeit 
mit zweimonatiger Frist kündigen. 

(3)  Tritt anstelle des bisherigen Kunden ein anderer Kunde 
in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 
Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der 
Zustimmung des Fernwärmeversorgungsunternehmens. 
Der Wechsel des Kunden ist dem Unternehmen 
unverzüglich mitzuteilen. Das Unternehmen ist 
berechtigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund 
mit zweiwöchiger Frist auf das Ende des der Mitteilung 
folgenden Monats zu kündigen. 

(4)  Ist der Kunde Eigentümer der mit Wärme zu 
versorgenden Räume, so ist er bei der Veräußerung 
verpflichtet, das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
unverzüglich zu unterrichten. Erfolgt die Veräußerung 
während der ausdrücklich vereinbarten Vertragsdauer, 
so ist der Kunde verpflichtet, dem Erwerber den Eintritt 
in den Versorgungsvertrag aufzuerlegen. 
Entsprechendes gilt, wenn der Kunde 
Erbbauberechtigter, Nießbraucher oder Inhaber 
ähnlicher Rechte ist. 

(5)  Tritt anstelle des bisherigen 
Fernwärmeversorgungsunternehmens ein anderes 
Unternehmen in die sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es 
hierfür nicht der Zustimmung des Kunden. Der Wechsel 
des Fernwärmeversorgungsunternehmens ist öffentlich 
bekanntzugeben. Der Kunde ist berechtigt, das 
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Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund mit 
zweiwöchiger Frist auf das Ende des der Bekanntgabe 
folgenden Monats zu kündigen. 

(6)  Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
§ 33  Einstellung der Versorgung, fristlose Kündigung 
(1)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, 

die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der Kunde 
den allgemeinen Versorgungsbedingungen 
zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um  
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von 

Personen oder Anlagen abzuwenden, 
2. den Verbrauch von Fernwärme unter Umgehung, 

Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Meßeinrichtungen zu verhindern oder 

3. zu gewährleisten, daß Störungen anderer Kunden 
oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen 
des Unternehmens oder Dritter ausgeschlossen 
sind. 

(2)  Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei 
Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz 
Mahnung, ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach 
Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der 
Kunde darlegt, daß die Folgen der Einstellung außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen, 
und hinreichende Aussicht besteht, daß der Kunde 
seinen Verpflichtungen nachkommt. Das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen kann mit der 
Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung 
androhen. 

(3)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die 
Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald 
die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der 
Kunde die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme 
der Versorgung ersetzt hat. Die Kosten können pauschal 
berechnet werden. 

(4)  Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist in den 
Fällen des Absatzes 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis 
fristlos zu kündigen, in den Fällen der Nummern 1 und 
3 jedoch nur, wenn die Voraussetzungen zur Einstellung 
der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten 
Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist das Unternehmen 
zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei 
Wochen vorher angedroht wurde; Absatz 2 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend. 

§ 34  Gerichtsstand 
(1) Der Gerichtsstand für Kaufleute, die nicht zu den in § 4 

des Handelsgesetzbuchs bezeichneten 
Gewerbetreibenden gehören, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen ist am Sitz der für den Kunden 
zuständigen Betriebsstelle des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens. 

(2)  Das gleiche gilt,  
1. wenn der Kunde keinen allgemeinen 

Gerichtsstand im Inland hat oder 
2. wenn der Kunde nach Vertragsschluß seinen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus 
dem Geltungsbereich dieser Verordnung verlegt 
oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist. 

§ 35  Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Fernwärme 
(1)  Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis 

öffentlich-rechtlich regeln, sind den Bestimmungen 
dieser Verordnung entsprechend zu gestalten; unberührt 
bleiben die Regelungen des Verwaltungsverfahrens 
sowie gemeinderechtliche Vorschriften zur Regelung 
des Abgabenrechts. 

(2) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung geltende 
Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis 
öffentlich-rechtlich regeln, sind bis zum 1. Januar 1982 
anzupassen. 

 
 

§ 36  Berlin-Klausel 
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten 
Überleitungsgesetzes in Verbindung mit § 29 des 
Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen auch im Land Berlin. 

§ 37  Inkrafttreten 
(1)  Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1980 

in Kraft. 
(2)  Die §§ 2 bis 34 gelten auch für Versorgungsverträge, 

die vor dem 1. April 1980 zustande gekommen sind, 
unmittelbar. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
ist verpflichtet, die Kunden in geeigneter Weise 
hierüber zu unterrichten. § 32 Absatz 1 in der Fassung 
vom 12. November 2010 ist auch auf bestehende 
Versorgungsverträge anzuwenden, die vor dem 1. April 
1980 geschlossen wurden. Vor dem 1. April 1980 
geschlossene Versorgungsverträge, deren vereinbarte 
Laufzeit am 12. November 2010 noch nicht beendet ist, 
bleiben wirksam. Sie können ab dem 12. November 
2010 mit einer Frist von neun Monaten gekündigt 
werden, solange sich der Vertrag nicht nach § 32 Absatz 
1 Satz 2 verlängert hat. 

(3)  (weggefallen) 
(4)  (weggefallen) 

Schlußformel  
Der Bundesminister für Wirtschaft 
Anhang EV Auszug aus EinigVtr Anlage I Kapitel V 
Sachgebiet D Abschnitt III (BGBl. II 1990, 889, 1008)  
- Maßgaben für das beigetretene Gebiet (Art. 3 
EinigVtr) -Abschnitt III Bundesrecht tritt in dem in 
Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet mit folgenden 
Maßgaben in Kraft: Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme vom 
20. Juni 1980 (BGBl. I S. 742), geändert durch Artikel 
4 der Verordnung vom 19. Januar 1989 (BGBl. I S. 
109),mit folgenden Maßgaben: 
a) Für am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts 

bestehende Versorgungsverträge sind die 
Fernwärmeversorgungsunternehmen von der 
Verpflichtung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 bis zum 30. 
Juni 1992 befreit. 

b) Abweichend von § 10 Abs. 4 bleibt das am Tage 
des Wirksamwerdens des Beitritts bestehende 
Eigentum eines Kunden an einem Hausanschluß, 
den er auf eigene Kosten errichtet oder erweitert 
hat, bestehen, solange er das Eigentum nicht auf 
das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
überträgt. 

c) Die §§ 18 bis 21 finden keine Anwendung, so 
weit bei Kunden am Tage des Wirksam-werdens 
des Beitritts keine Meß-einrichtungen für die 
verbrauchte Wärmemenge vorhanden sind. Meß-
einrichtungen sind nachträglich einzubauen, es 
sei denn, daß dies auch unter Berück-sichtigung 
des Ziels der rationellen und sparsamen 
Wärmeverwendung wirtschaftlich nicht 
vertretbar ist. 

d) Für die am Tage des Wirksamwerdens des 
Beitritts bestehenden Verträge finden die §§ 45 
und 47 der Energieverordnung der Deutschen 
Demokratischen Republik (EnVO) vom 1. Juni 
1988 (GBl. I Nr. 10 S. 89), zuletzt geändert durch 
die Verordnung vom 25. Juli 1990 zur Änderung 
der Energieverordnung (GBl. I Nr. 46 S. 812), 
sowie der dazu ergangenen Durchführungs-
bestimmungen bis zum 30. Juni 1992 weiter 
Anwendung, soweit nicht durch Vertrag 
abweichende Regelungen vereinbart werden, bei 
denen die Vorschriften dieser Verordnung 
einzuhalten sind. 





ANLAGE ZUR AVBFERNRWÄRMEV 
Allgemeine Bedingungen der Stadtwerke Rosenheim  
Versorgungs GmbH für die Versorgung mit Fernwärme 
 

Die Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH (nachfolgend Versorger genannt) bieten die Versorgung  

mit Fernwärme auf der Grundlage der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 

Fernwärme vom 20. Juni 1980 zuletzt geändert am 13. Juli 2022 und den Technischen Anschlussbedingungen 

(TAB) der Stadtwerke. Weiter gelten für die Versorgung die nachstehenden Bedingungen. 
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1. Allgemeines 
1.1 Der Versorger betreibt ein Heizkraftwerk und Anlagen 
 zur Wärmeerzeugung und versorgt damit Kunden mit 
 Fernwärme. Die Wärmeversorgung des Versorgers 
 erfolgt nach einheitlichen Bedingungen. Den 
 Versorgungsverhältnissen liegen zugrunde:  

 Die Verordnung über Allgemeine Bedingungen und 
 Preise für die Versorgung mit Fernwärme 
 (AVBFernwärmeV), die Fernwärme- oder Fernkälte - 
 Verbrauchserfassungs- und -Abrechnungsverordnung 
 (FFVAV) sowie die jeweils gemäß § 17 AVBFernwärmeV 
 gültigen Technischen Anschlussbedingungen (TAB) in 

 der jeweils gültigen Fassung. Unberührt bleiben 
 hiervon abweichende schriftliche Vereinbarungen im 
 Einzelfall. Der Versorger ist berechtigt, die Allgemeinen 
 Bedingungen und Preise für die Versorgung mit 
 Fernwärme sowie die TAB nach öffentlicher 
 Bekanntmachung zu ändern. 

1.2 Der Versorger bedient sich dabei mit ihm im Konzern 
 verbundener Unternehmen, insbesondere der 
 Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG sowie der 
 Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH als Fernwärme-
 netzbetreiber. Sämtliche dem Versorger zustehende  
 Rechte gelten gleichermaßen für alle Konzern-

 unternehmen. Eine gesonderte Zustimmung des 
 Kunden ist hierzu nicht notwendig. 

2. Vertragsabschluss und Laufzeit 
2.1 Der Versorger schließt den Fernwärme-Versorgungs-
 vertrag grundsätzlich nur mit dem Eigentümer der zu 
 versorgenden Räume oder mit Erbbauberechtigten, 

 Nießbrauchern und Inhabern ähnlicher dringlicher 
 Rechte an den versorgten Räumen ab. Im Falle der 
 Veräußerung der Räume oder des Rechts gilt für die 
 Rechtsnachfolge § 32 Abs. 4 AVBFernwärmeV. 
2.2 Der Anschlussnehmer/Kunde ist verpflichtet, dem 
 Versorger jede Änderung der Eigentumsverhältnisse 

 an dem versorgten sowie angeschlossenen Objekt 
 unverzüglich mitzuteilen. Der Anschlussnehmer/ 
 Kunde genügt seiner Verpflichtung nach § 32 Abs.  
 4 S. 2 und S. 3 AVBFernwärmeV, wenn er eine schrift-
 liche Eintrittserklärung des neuen Grundstücks-
 eigentümers in den bestehenden Netzanschluss- 

 vertrag/Fernwärmeversorgungsvertrag nachweist. 
2.3 Unberührt bleiben Fernwärme-Versorgungsverträge 
 die von dem Versorger vor oder auch nach dem  
 01. April 1980 aus besonderen Gründen mit einem 
 anderen als den erwähnten Personen abgeschlossen 
 werden oder abgeschlossen wurden. 

2.4 Wird Wärme verbraucht, ohne dass ein ausdrücklicher 
 Fernwärme-Versorgungsvertrag vorliegt, gilt, 
 unbeschadet der Regelung in Punkt 2.1, § 2 Abs. 2 
 AVBFernwärmeV. 
2.5 Die Laufzeit der Wärmelieferungsverträge beträgt 
 zehn Jahre und verlängert sich stillschweigend gemäß 

 § 32 Abs. 1 Satz 2 AVBFernwärmeV. Die Laufzeit der 
 vor dem 01.04.1980 abgeschlossenen Verträge bleibt 
 unberührt. 
2.6 Mit der Vertragsannahme räumt der Kunde dem 
 Versorger das Zutrittsrecht nach § 16 AVBFernwärmeV 
 ein. 

3. Wärmelieferung 
3.1 Die Wärmeversorgung erfolgt mittels des Wärme-

 trägers Heizwasser. Der Wärmeträger verbleibt im 
 Eigentum des Versorgers. 
3.2 Der Versorger liefert Wärme bis zu der bestellten 
 höchsten Wärmeleistung. Einzelheiten sind aus den 
 TAB zu entnehmen. Die höchste Wärmeleistung wird 
 durch Mengenbegrenzer eingestellt, welche von dem 

 Versorger plombiert werden. In den Heizwassernetzen 
 des Versorgers wird grundsätzlich Wärme in kWh 
 und Wärmeleistung in kW bzw. l/h oder in dezimalen 
 Vielfachen dieser Einheiten ausgedrückt. 
3.3 Die Messung des Verbrauchs von Fernwärme und  

Fernkälte erfolgt nach §3 FFVAV. 
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3.4 Kommt der Wärmeversorgungsvertrag durch die 
 Entnahme von Fernwärme zustande (§ 2 Abs. 2 
 AVBFernwärmeV), gilt der in den vorangegangenen 
 zwölf Monaten an dieser Abnahmestelle gemessene 
 höchste Bezugswert als vereinbarte maximale 

 Wärmeleistung. Besteht ein solcher Bezugswert nicht, 
 so ist dieser nach der durchschnittlichen maximalen 
 Wärmeleistung vergleichbarer Kunden anzusetzen. 
3.5 Bei Überschreitung der vereinbarten maximalen 
 Wärmeleistung gilt der mittels geeichter Mess-
 einrichtung ausgelesene Höchstwert (höchste 

 Inanspruchnahme im Lieferjahr) als neue vereinbarte 
 maximale Wärmeleistung für die folgenden Liefer-
 jahre des vertraglich vereinbarten Lieferzeitraums. 
3.6 Der Versorger behält sich das Recht vor, die 
 Vorlauftemperatur mit einer Vorlaufzeit von zwei 
 Jahren an die technische Entwicklung anzupassen. 

4. Hausanschluss 
4.1 Der Hausanschluss beginnt an der Abzweigstelle des 

 Verteilungsnetzes und endet bei den ersten 
 Absperrventilen, die unmittelbar nach dem Eintritt ins 
 Gebäude gesetzt werden. 
4.2 Die Kosten für die Erstellung des Hausanschlusses 
 werden pauschalisiert. Die Kosten für die vom 
 Anschlussnehmer veranlasste Veränderung des 

 Hausanschlusses sind (nach § 10 AVBFernwärmeV) 
 von ihm zu erstatten. Rekultivierungskosten, die für 
 Maßnahmen außerhalb öffentlicher Straßen anfallen, 
 sind in jedem Fall zu erstatten. Dabei werden die am 
 Tage der Ausführung tatsächlich anfallenden Lohn-, 
 Material-, Fahrt- und sonstigen Kosten einschließlich 

 Gemeinkosten und Steuern in Rechnung gestellt. In 
 den Zeitaufwand wird die Zeit für vorbereitende 
 Arbeiten, Anfahrten und verwaltungsmäßige 
 Behandlung mit eingerechnet. Dazu gehört auch der 
 zusätzliche Zeitaufwand, der aus vom Kunden zu 
 vertretenden Gründen (z. B. Nichteinhaltung eines 

 vereinbarten Termins) anfällt. 
4.3 Der Kunde trägt die Kosten für die Trennung vom 
 Netz bzw. den Rückbau des Netzanschlusses. 
4.4 Die maximale Wärmeleistung (Anschlusswert) ist vom 
 Kunden/Anschlussnehmer bzw. von einer vom 
 Kunden/Anschlussnehmer beauftragten Fachfirma 

 gemäß den Festlegungen der TAB zu ermitteln. 
4.5 Die Eigentums- und Servicegrenze der Anlage ist in 
 den Anlagentypen laut der TAB geregelt. Der 
 Anlagentyp ergibt sich aus dem Versorgungsvertrag. 
4.6 Der Versorger stattet die Anschlussstelle mit 
 Fernwirktechnik zur Überwachung und Steuerung, zur 

 Erfassung von Verbrauchsdaten sowie zur Erfassung 
 von Betriebsdaten der Übergabestation aus. Die sich 
 hieraus ergebenden Daten, insbesondere zu Lauf-
 zeiten, Temperaturen und Verbräuchen, werden vom 
 Versorger gespeichert und für die Netzsteuerung und 
 für Effizienzsteigerungen im Netz verarbeitet. Eine 

 Weitergabe dieser Daten an Dritte (außerhalb der 

 Konzernunternehmen) erfolgt nicht. Auf Wunsch des 
 Kunden können diese Daten zur Überprüfung von 
 Optimierungspotenzialen der Sekundäranlage 
 herangezogen werden. 

5. Mitteilungspflichten 
5.1  Der Kunde ist verpflichtet, dem Versorger un-
 verzüglich alle zur Bildung des Grundbetrages 

 erforderlichen Angaben anzugeben und jede 
 Änderung der Verhältnisse, die eine Änderung des 
 Grundbetrages zur Folge hat, also insbesondere eine 
 Änderung der höchsten Wärmeleistung oder eine 
 Erhöhung der Rücklauftemperatur unaufgefordert 
 sechs Wochen im Voraus in Textform mitzuteilen. 

5.2 Bei einer Änderung der höchsten Wärmeleistung, die 
 der Zustimmung des Versorgers bedarf, wird der 
 Grundbetrag von dem Versorger ab dem Tag 
 angepasst, an dem der Versorger schriftlich in 
 Kenntnis gesetzt wurde, es gilt der Eingangsstempel. 
 Eine vorübergehende Senkung der höchsten Wärme-

 leistung ist nicht möglich. Wird die Leistung im 
 gleichen Abrechnungsjahr wieder erhöht, so gilt der 
 zuletzt bestellte Leistungswert auch für den Zeitraum 
 der Leistungssenkung. Ferner sind ggf. Baukosten-
 zuschuss und Anschlusskosten zu den zum Zeitpunkt 
 der Leistungsänderung gültigen Sätzen zu entrichten. 

 Leistungserhöhungen werden genehmigt, soweit dies 
 die betrieblichen Möglichkeiten zulassen. Ein 
 Anspruch des Kunden auf eine Erhöhung der Wärme-
 leistung besteht nicht. 
5.3 Kunden/Anschlussnehmer haben Schäden an der 
 Kundenanlage, durch die Heizwasserverluste 

 eintreten und/oder durch die die Qualität des Heiz-
 mediums verändert wird, dem Versorger unverzüglich 
 mitzuteilen und beseitigen zu lassen. 

6. Wärmepreis 
 Der Wärmepreis wird aus dem Arbeitspreis und dem 
 Grundbetrag berechnet. 
6.1 Der jährliche Grundpreis wird nach der bestellten 
 höchsten Wärmeleistung gemäß Ziff. 5.2 (in kW bzw. 

 l/h) berechnet. 
6.2 Der Arbeitspreis ist der Preis für jede abgenommene 
 Megawattstunde (MWh) Wärmeenergie. 
6.3 Der Verrechnungspreis richtet sich nach der Größe 
 des installierten Zählers. 
6.4 Der Jahresgrundbetrag wird in monatlichen 

 Abschlagszahlungen zusammen mit dem Arbeitspreis 
 verlangt. Der Grundbetrag ist auch dann zu 
 entrichten, wenn vorübergehend keine Wärme 
 verbraucht wurde. Die Verrechnung erfolgt 
 tagesgenau. 
6.5 Die in den Punkten 6.5.1 und 6.5.2 beschriebenen 

 Formeln sollen dem Kunden Planungssicherheit für 
 seine Investitionen in die Fernwärme geben; sie 
 bilden die Preisobergrenze. Die  Formeln werden 
 regelmäßig, alle fünf Jahre, überprüft und 
 gegebenenfalls den Marktverhältnissen angepasst. 
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 Die Anpassung der Preisobergrenze erfolgt jeweils 
 zum 01.01. und 01.07. eines jeden Jahres. Zur 
 Berechnung muss für den jeweiligen Index/Wert das 
 arithmetische Mittel aus sechs Monaten gebildet 
 werden, für den Preis zum 01.01. aus den Monaten 

 April bis September des Vorjahres und für den Preis 
 zum 01.07. aus den Monaten Oktober des  Vorjahres 
 bis März. Maßeinheitenlose Indizes des Statistischen 
 Bundesamtes (Destatis) werden in regelmäßigen 
 Zeitabständen umbasiert. Nach  der Umbasierung 
 werden die Basiswerte (EaW₀, E₀, I₀) entsprechend neu 

 errechnet.  
6.5.1 Die Preisobergrenze für den Arbeitspreis wird mit 
 nachfolgender Formel ermittelt, beträgt jedoch 
 mindestens 45,00 €/MWh. 

 
AP = AP₀ x  ( 0,5 + 0,3 x 

EaW₀ 
+ 0,05 x 

E₀ 
+ 0,15 x 

I₀ )  EaW₀ E₀ I₀ 

  + 0,75 x  ( CO₂-Preis x CO₂-Faktor )  

 Hier bedeuten: 
 AP: Maximaler Arbeitspreis in Euro je MWh für  
  das jeweils folgende Halbjahr 

 Ap₀: 56,85 €/MWh Arbeitspreis für Januar 2021 
 EaW: Gemittelter Index für Erdgas bei Abgabe an 
  Wiederverkäufer (Quelle: Destatis Fachserie 
  17 Reihe 2 Lfd. Nr. 640) 
 EaW₀: 68,3 bei Basis 2015=100 Gemittelter Index 
  für Erdgas bei Abgabe an Wiederverkäufer 

  für Januar 2021 
 E: Gemittelter Index für elektrischen Strom  
  (Quelle: Destatis Fachserie 17 Reihe 2 Lfd.  
  Nr. 615) 
 E₀: 100,1 bei Basis 2015=100 Gemittelter Index 
  für elektrischen Strom für Januar 2021 

 I: Gemittelter Index für Erzeugnisse der  
  Investitionsgüterproduzenten (Quelle:  
  Destatis Fachserie 17 Reihe 2 Lfd. Nr. 3) 
 I₀: 105,8 bei Basis 2015=100 Gemittelter Index 
  für Erzeugnisse der Investitionsgüter- 
  produzenten für Januar 2021  

 CO₂-Preis: Für das jeweilige Lieferjahr festgelegter Preis 
  pro Emissionszertifikat (Euro/Tonne) nach  
  dem Brennstoffemissionshandelsgesetz  
  (BEHG). Nach der Einführungsphase (ab dem 
  Lieferjahr 2026) wird der Preis von den  
  SWRO veröffentlicht  

 CO₂-Faktor: Umrechnungsfaktor €/Tonne auf €/MWh 
   
6.5.2 Die Preisobergrenze für den Grundpreis wird mit 
 nachfolgender Formel ermittelt, beträgt jedoch 
 mindestens 1,30 €/l/h. 
 

GP = GP₀  x ( 0,1 + 0,2 x 
I₀ 

+ 0,7 x 
L₀ )  I₀ L₀ 

 Hier bedeuten:  
 GP: Maximaler Grundpreis in Euro je l/h für das 
  jeweils folgende Halbjahr. 

 GP₀: 1,58 €/l/h Grundpreis für Januar 2021 

 I: Gemittelter Index für Erzeugnisse der  
  Investitionsgüterproduzenten (Quelle:  
  Destatis Fachserie 17 Reihe 2 Lfd. Nr. 3) 
 I₀: 105,8 bei Basis 2015=100 Gemittelter Index 
  für Erzeugnisse der Investitionsgüter- 

  produzenten für Januar 2021 
 L: Gemittelter Monatslohn gemäß  
  Tarifvertrag Versorgungsbetriebe TV-V  
  Entgeltgruppe 4 Stufe 5 
 L₀: 3.087,10 € Gemittelter Monatslohn 
  gemäß TV-V Entgeltgruppe 4 Stufe 5  

  für Januar 2021 
6.6 Soweit bei Preisanpassungen die Preisobergrenze
 nicht voll ausgeschöpft wurde, kann der Versorger die 
 Preise auch bei unveränderter Kostenlage bzw. bei 
 unveränderten Indexwerten nochmals anpassen, 
 jedoch nicht rückwirkend. Die jeweiligen Verhältnisse 

 auf dem Wärmemarkt sind dabei zu berücksichtigen. 
6.7 Der Baukostenzuschuss kann entsprechend der 
 Kostenlage durch öffentliche Bekanntmachung 
 angepasst werden. Im Übrigen werden für die 
 Erstellung des Hausanschlusses, für die Inbetrieb-
 setzung der Kundenanlage, für die Nachfüllung von 

 Heizwasser (soweit vom Kunden schuldhaft 
 verursacht), für die Nachprüfung bzw. Verlegung von 
 Messeinrichtungen (soweit nach den §§ 18, 19 der 
 AVBFernwärmeV für den Kunden kostenpflichtig) und 
 für die sonstigen Leistungen die am Tage der 
 Ausführung anfallenden Lohn-, Material-, Fahrt- und 

 sonstigen Kosten in Rechnung gestellt. In den 
 Zeitaufwand wird die Zeit für vorbereitende Arbeiten, 
 Anfahrten und verwaltungsmäßige Behandlung mit 
 eingerechnet. Dazu gehört auch der zusätzliche 
 Zeitaufwand, der aus vom Kunden zu vertretenden 
 Gründen (z. B. Nichteinhaltung eines vereinbarten 

 Termins) anfällt. 

7. Kosten der Einstellung und 
 Wiederinbetriebnahme der Versorgung 
7.1 Wird die Kundenanlage an einer Messeinrichtung 

 außer Betrieb gesetzt oder wieder in Betrieb 
 genommen, hat der Kunde die entstehenden Kosten 
 zu entrichten. 
7.2 Ist eine Wiederaufnahme der Versorgung infolge 
 festgestellter Mängel an der Kundenanlage oder aus 
 sonstigen vom Kunden zu vertretenden Gründen 

 nicht möglich, werden dem Kunden die entstandenen 
 Kosten für jeden Sondergang für die Wiederaufnahme 
 der Versorgung mit einer Kostenpauschale 
 entsprechend der im Preisblatt geregelten Pauschale 
 berechnet. 

8. Haftung 
8.1 Die Haftung für Schäden, die ein Kunde durch 
 Unterbrechung der Fernwärmeversorgung oder 

 durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, 
 richtet sich nach § 6 AVBFernwärmeV. 
8.2 In den von § 6 AVBFernwärmeV nicht geregelten 
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 Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer 
 Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft 
 verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der 
 Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
 keit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei  

a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
 oder der Gesundheit,  
b) der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertrags-
 pflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die 
 ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
 überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 

 der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. 
 Kardinalpflichten).  
8.3 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertrags-
 pflichten, welche auf anderen Umständen als Vorsatz 
 oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die 
 Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei 

 Abschluss des jeweiligen Vertrages als mögliche Folge 
 der Vertragsverletzung voraus gesehen hat oder unter 
 Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder 
 kennen musste, hätte voraussehen müssen. 
8.4 Die geschädigte Partei hat der anderen Partei einen 
 Schaden unverzüglich mitzuteilen. 

9. Abrechnung und Fälligkeit 
9.1 Art und Zeitpunkt der Rechnungsstellung bestimmt 

 der Versorger. Soweit nicht monatlich abgerechnet 
 wird, hat der Kunde auf Anforderung Abschlags-
 zahlungen zu leisten. 
9.2 Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom 
 Versorger in der Rechnung angegebenen Zeitpunkt, 
 frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der 

 Zahlungsaufforderung, fällig. 

10. Umsatzsteuer 
 Die Umsatzsteuer wird in der jeweiligen gesetzlichen 
 Höhe in Rechnung gestellt. 

11. Datenschutz für natürliche Personen 
 Siehe Anlage 1 „Kundeninformation zur Daten-
 verarbeitung nach Vorgaben der europäischen 
 Datenschutzgrundverordnung  DSGVO“. 

12. Dokumentenversand/Kundenportal 
 Der Versorger stellt auf seiner Internetseite 
 mein.swro.de ein passwortgeschütztes Online-
 Kundenportal zur Verfügung. Das Kundenportal 

 verfügt unter anderem über einen geschützten 
 Dokumentenbereich, in welchem ab dem Zeitpunkt 
 der Registrierung neue Dokumente, Rechnungen und 
 wichtige Mitteilungen zum Vertrag,  
 z. B. Preisanpassungsschreiben, abgelegt und vom 
 Kunden eingesehen, heruntergeladen und 

 ausgedruckt werden können. Innerhalb des 
 Kundenportals können persönliche Daten verwaltet 
 und angepasst werden. Nach einer erfolgten 
 Registrierung, werden die Informationen, 
 Rechnungen und Mitteilungen im Kundenbereich 
 dauerhaft zur Verfügung gestellt. Ein papierbasierter 

 Postversand dieser Mitteilungen und Rechnungen 

 erfolgt nicht mehr. Der Versorger behält sich das 
 Recht vor einzelne Mitteilungen, wie z. B. Mahnungen 
 oder Kündigungsschreiben, weiterhin per Post zu 
 versenden. Auf textlich formulierten Kundenwunsch 
 kann die Dokumentenübermittlung auf 

 papierbasierten, postalischen Versand 
 zurückgeändert werden. Informationen über neu im 
 Portal eingegangene Dokumente werden per E-Mail 
 übermittelt. Nach einer erfolgten Registrierung im 
 Kundenportal muss vom Kunden sichergestellt sein, 
 dass die hinterlegte E-Mail-Adresse stets aktuell und 

 erreichbar ist. Änderungen können unmittelbar im 
 Kundenportal vorgenommen werden. 

13. Inkrafttreten 
 Diese Bedingungen treten mit Wirkung vom 
 15.11.2023 in Kraft. 

 Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH 
 Bayerstraße 5, 83022 Rosenheim 
 Telefon: 08031 365-2626, Telefax: 08031 365-2700 
 www.swro.de, versorgung@swro.de 

https://mein.swro.de/
http://www.swro.de/
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Verordnung über die Verbrauchserfassung und Abrechnung bei der Versorgung mit Fernwärme oder Fernkälte (Fernwärme- oder Fernkälte-
Verbrauchserfassungs- und -Abrechnungsverordnung - FFVAV) 
 
FFVAV 
 
Ausfertigungsdatum: 28.09.2021 
Vollzitat: "Fernwärme- oder Fernkälte-Verbrauchserfassungs- und -Abrechnungsverordnung vom 28. September 2021 (BGBl. I S. 4591; 4831), 
die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 9) geändert worden ist" 
 

Stand: Geändert durch Art. 2 G v. 4.1.2023 I Nr. 9 

 
Fußnote (+++ Textnachweis ab: 5.10.2021 +++) Die V wurde als Artikel 1 der V v. 28.9.2021 I 4591 vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und mit Zustimmung des 
Bundesrates erlassen. Sie tritt gem. Art. 3 dieser V am 5.10.2021 in Kraft. 
 
 
§ 1  Anwendungsbereich 
(1)  Bei einem Vertrag über die Versorgung mit Fernwärme 

oder über die Versorgung mit Fernkälte hat ein 
Unternehmen, das einen Kunden mit Fernwärme oder 
Fernkälte versorgt, die nachfolgenden Bestimmungen in 
Bezug auf die Verbrauchserfassung und Abrechnung 
sowie die in diesem Zusammenhang erforderliche 
Bereitstellung von Informationen einzuhalten. 

(2)  Die Bestimmungen dieser Verordnung sind auch für 
öffentlich-rechtlich gestaltete Versorgungsverhältnisse 
anzuwenden. 

§ 2  Begriffsbestimmungen 
(1)  Fernablesbar ist eine Messeinrichtung, wenn sie ohne 

Zugang zu den einzelnen Nutzeinheiten abgelesen 
werden kann. 

(2)  Fernkälte ist die gewerbliche Lieferung von Kälte aus 
einer nicht im Eigentum des Gebäudeeigentümers 
stehenden Kälteerzeugungsanlage. 

(3)  Fernwärme ist die gewerbliche Lieferung von Wärme 
aus einer nicht im Eigentum des Gebäudeeigentümers 
stehenden Wärmeerzeugungsanlage. 

(4)  Versorgungsunternehmen ist ein Unternehmen, das 
Kunden mit Fernwärme oder Fernkälte versorgt. 

§ 3  Messung des Verbrauchs von Fernwärme und 
Fernkälte 

(1)  Zur Ermittlung des verbrauchsabhängigen Entgelts hat 
ein Versorgungsunternehmen Messeinrichtungen zu 
verwenden, die den mess- und eichrechtlichen 
Vorschriften entsprechen. Der Fernwärme- oder 
Fernkälteverbrauch ist durch Messung festzustellen, 
welche den tatsächlichen Fernwärme- oder 
Fernkälteverbrauch des Kunden präzise 
widerzuspiegeln hat. Wird Dampf als Wärmeträger zur 
Verfügung gestellt, ist die Dampf- oder die rückgeführte 
Kondensatmenge zu messen. Soweit das 
Versorgungsunternehmen aus Gründen, die es nicht zu 
vertreten hat, den tatsächlichen Verbrauch für einen 
bestimmten Abrechnungszeitraum nicht ermitteln kann, 
darf die Verbrauchserfassung auf einer Schätzung 
beruhen, die unter angemessener Berücksichtigung der 
tatsächlichen Verhältnisse zu erfolgen hat. 

(2)  Die Messeinrichtungen sind in der Übergabestation oder 
an der Übergabestelle durch das 
Versorgungsunternehmen zu installieren. Der Kunde 
oder Anschlussnehmer hat dies zu dulden. 

(3)  Messeinrichtungen, die nach dem 5. Oktober 2021 
installiert werden, müssen fernablesbar sein. Vor dem 5. 
Oktober 2021 installierte, nicht fernablesbare 
Messeinrichtungen sind bis einschließlich 31. Dezember 
2026 mit der Funktion der Fernablesbarkeit 
nachzurüsten oder durch fernablesbare 
Messeinrichtungen zu ersetzen. 

(4)  Fernablesbare Messeinrichtungen nach Absatz 3 
müssen mit den Messeinrichtungen gleicher Art anderer 
Hersteller interoperabel sein und den Datenschutz sowie 
die Datensicherheit gewährleisten. Die Interoperabilität 
ist in der Weise zu gewährleisten, dass im Fall der 
Übernahme der Ablesung durch eine andere Person 

diese die Messeinrichtung selbst fernablesen kann. 
Fernablesbare Messeinrichtungen müssen dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechen. Die 
Einhaltung des Stands der Technik wird vermutet, 
soweit Schutzprofile und technische Richtlinien 
eingehalten werden, die vom Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik bekanntgemacht worden 
sind. 

(5)  Wird an der Übergabestelle eine Messeinrichtung 
installiert, die zum Zweck der Fernablesbarkeit an ein 
Smart-Meter-Gateway angeschlossen wird, muss dieses 
Smart-Meter-Gateway die technischen Vorgaben zur 
Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit 
nach dem Messstellenbetriebsgesetz vom 29. August 
2016 (BGBl. I S. 2034), das zuletzt durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 3026) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung erfüllen. 

(6)  Ist an der Übergabestelle eine Messeinrichtung 
installiert, die an ein Smart-Meter-Gateway 
angeschlossen ist, unterliegen die Einrichtung und die 
Abrechnung des Messstellenbetriebs den Vorgaben des 
Messstellenbetriebs im Messstellenbetriebsgesetz. 

(7) Ist im Bereich der Übergabestelle bereits ein Smart-
Meter-Gateway für den Messstellenbetrieb der Sparte 
Strom vorhanden, kann der Anschlussnehmer zur 
Messung des Fernwärme- oder Fernkälteverbrauchs, die 
den tatsächlichen Fernwärme- oder Fernkälteverbrauch 
des Kunden präzise widerspiegelt, einen 
Messstellenbetreiber auswählen, um von dem 
Bündelangebot nach § 6 Nummer 1 des 
Messstellenbetriebsgesetzes Gebrauch zu machen. 

(8)  Sofern das Versorgungsunternehmen eine Weitergabe 
der bei der Installation, Nachrüstung sowie Betrieb von 
fernablesbaren Messeinrichtungen nach den Absätzen 1 
bis 3 anfallenden Kosten zu Lasten der Kundinnen und 
Kunden vorsieht, hat das Versorgungsunternehmen den 
Kundinnen und Kunden die betreffenden Kosten unter 
Berücksichtigung der möglicherweise zu erzielenden 
Einsparungen transparent und verständlich darzulegen. 

§ 4  Abrechnung, Abrechnungsinformationen, 
Verbrauchsinformationen 

(1)  Ein Versorgungsunternehmen hat dem Kunden 
Abrechnungen und Abrechnungsinformationen 
einschließlich Verbrauchsinformationen unentgeltlich 
zu übermitteln. Auf Wunsch des Kunden hat es diese 
unentgeltlich auch elektronisch bereitzustellen. 

(2)  Versorgungsunternehmen, die Kunden mit Fernwärme 
oder Fernkälte versorgen, sind verpflichtet, die Kosten 
für fernablesbare Messeinrichtungen, die Einsparungen 
durch die entfallende Vor-Ort-Ablesung und 
Einsparungen durch spartenübergreifende Fernablesung 
dem Kunden klar und verständlich offenzulegen. 

(3)  Das Versorgungsunternehmen hat dem Kunden die 
Abrechnung mindestens einmal jährlich auf der 
Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs zur Verfügung 
zu stellen. Soweit das Versorgungsunternehmen den 
tatsächlichen Verbrauch für einen bestimmten 
Abrechnungszeitraum gemäß § 3 Absatz 1 Satz 3 
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geschätzt hat, darf die Abrechnung auf dieser 
Verbrauchsschätzung beruhen. 

(4)  Wenn fernablesbare Messeinrichtungen installiert sind 
oder Messeinrichtungen mit der Funktion der 
Fernablesbarkeit ausgestattet sind, hat das 
Versorgungsunternehmen dem Kunden 
Abrechnungsinformationen einschließlich 
Verbrauchsinformationen auf der Grundlage des 
tatsächlichen Verbrauchs in folgenden Zeitabständen 
zur Verfügung zu stellen:  
1. auf Verlangen des Kunden oder wenn der Kunde 

für seine Abrechnungen die elektronische 
Bereitstellung gewählt hat, mindestens 
vierteljährlich und 

2. ansonsten mindestens zweimal im Jahr. Ab dem 
1. Januar 2022 sind die 
Abrechnungsinformationen einschließlich 
Verbrauchsinformationen nach Satz 1 monatlich 
zur Verfügung zu stellen. 

(5)  Das Versorgungsunternehmen hat bei der Verarbeitung 
der Abrechnungsinformationen einschließlich 
Verbrauchsinformationen die Einhaltung datenschutz- 
und datensicherheitsrechtlicher Anforderungen zu 
gewährleisten. 

§ 5  Inhalt und Transparenz der Abrechnungen 
(1)  Das Versorgungsunternehmen muss dem Kunden mit 

den Abrechnungen folgende Informationen 
unentgeltlich sowie auf klare und verständliche Weise 
zur Verfügung stellen:  
1. die für die Versorgung des Kunden geltenden 

tatsächlichen Preise und dessen tatsächlichen 
Verbrauch, 

2. Informationen über  
a) den aktuellen und prozentualen Anteil der 

eingesetzten Energieträger und der eingesetzten 
Wärme- oder Kältegewinnungstechnologien im 
Gesamtenergiemix im Durchschnitt des letzten 
Jahres, 

b) die mit dem Energiemix verbundenen jährlichen 
Treibhausgasemissionen; bei Kunden, die mit 
Fernkälte oder Fernwärme aus technisch 
zusammenhängenden Fernkälte- oder 
Fernwärmesystemen mit einer thermischen 
Gesamtnennleistung unter 20 Megawatt versorgt 
werden, ist diese Verpflichtung erst ab dem 1. 
Januar 2022 anzuwenden, 

c) die auf Wärme oder Kälte erhobenen Steuern, 
Abgaben oder Zölle, 

3. einen Vergleich des gegenwärtigen, 
witterungsbereinigten Wärme- oder 
Kälteverbrauchs des Kunden mit dessen 
witterungsbereinigtem Wärme- oder 
Kälteverbrauch im gleichen Zeitraum des 
Vorjahres in grafischer Form, 

4. Kontaktinformationen, darunter Internetadressen, 
von Verbraucherorganisationen, 
Energieagenturen oder ähnlichen Einrichtungen, 
bei denen Informationen über angebotene 
Maßnahmen zur Energieeffizienzverbesserung, 
Kunden-Vergleichsprofile und objektive 
technische Spezifikationen für energiebetriebene 
Geräte eingeholt werden können, 

5. Informationen über Beschwerdeverfahren im 
Zusammenhang mit der Verbrauchsmessung und 
der Abrechnung, über Dienste von 
Bürgerbeauftragten oder über alternative 
Streitbeilegungsverfahren, soweit diese zur 
Anwendung kommen, 

6. Vergleiche mit dem normierten oder durch 
Vergleichstests ermittelten Durchschnittskunden 
derselben Nutzerkategorie; im Fall der 
elektronischen Übermittlung der Abrechnung 
kann ein solcher Vergleich vom 
Versorgungsunternehmen alternativ online 

bereitgestellt und in der Abrechnung darauf 
verwiesen werden, 

7. in Fällen, in denen das Versorgungsunternehmen 
sich gegenüber dem Kunden zur Lieferung von 
Wärme oder Kälte verpflichtet, die zu einem 
bestimmten Anteil aus oder auf Basis von 
erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer 
Abwärme erzeugt worden ist, einen Nachweis 
über den Anteil oder die Menge der eingesetzten 
erneuerbaren Energieträger und der eingesetzten 
Wärme- oder Kältetechnologien mittels 
Herkunftsnachweisen, die von der zuständigen 
Behörde nach § 5 des 
Herkunftsnachweisregistergesetzes vom 4. 
Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 9) für die an den 
Kunden gelieferte Wärme oder Kälte ausgestellt 
wurde. 

(2)  Abweichend von Absatz 1 muss das 
Versorgungsunternehmen, soweit Abrechnungen im 
Fall des § 4 Absatz 3 Satz 2 nicht auf dem tatsächlichen 
Verbrauch beruhen, auf klare und verständliche Weise 
erklären, wie der in der Abrechnung ausgewiesene 
Betrag berechnet wurde. In der Abrechnung sind 
insoweit mindestens die Informationen gemäß Absatz 1 
Nummer 4 und 5 anzugeben. 

(3)  Das Versorgungsunternehmen hat zudem in leicht 
zugänglicher Form, auf seiner Internetseite und in den 
Abrechnungen, Informationen über den 
Primärenergiefaktor seines technisch 
zusammenhängenden Fernwärme- oder 
Fernkältesystems zugänglich zu machen sowie darüber, 
wie hoch in seinem technisch zusammenhängenden 
Fernwärme- oder Fernkältesystem der prozentuale 
Anteil der eingesetzten erneuerbaren Energien im Sinne 
des § 3 Absatz 2 des Gebäudeenergiegesetzes vom 8. 
August 2020 (BGBl. I S. 1728) in der jeweils geltenden 
Fassung ist. 

(4)  Auf Verlangen des Kunden ist das 
Versorgungsunternehmen verpflichtet, Informationen 
über die Abrechnungen und den historischen Verbrauch 
des Kunden, soweit verfügbar, einem vom Kunden 
benannten Energiedienstleister zur Verfügung zu 
stellen. 



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
für Stromlieferungen außerhalb der Grundversorgung (AGB-Strom) 
 

Stand 15.11.2023 

INHALTSÜBERSICHT  

1. Vertragsschluss/Lieferbeginn 
Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in 
Textform unter Angabe des voraussichtlichen 
Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn 
hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen 
Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrags 
etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf 
der Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 
Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert den 
Lieferanten hierzu ausdrücklich auf. 

2. Umfang und Durchführung der Lieferung/ 
Leistungsumfang/Befreiung von der Leistungspflicht  

2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf 
an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. 
Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netz-
anschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels 
Marktlokations-Identifikationsnummer energie-
wirtschaftlich identifiziert wird.  

2.2. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellen-
betreiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG 
Bestandteil dieser Bedingungen, soweit der Kunde keinen 
Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber 
schließt. Der Lieferant stellt dem Kunden das Entgelt für 
den Messstellenbetrieb und die Messung unter den 
Voraussetzungen von Ziffer 6.2 in Rechnung. 

2.3. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in 
der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um 
Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des 
Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht 
befreit. Zu den möglichen Ansprüchen des Kunden gegen 
den Netzbetreiber wird auf Ziffer 10 verwiesen.  

2.4. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten 
durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen 
Einfluss haben und deren Abwendung mit einem 
angemessenen technischen oder wirtschaftlichen 
Aufwand nicht erreicht werden kann (z. B. höhere Gewalt 
wie Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien, Arbeitskampf-
maßnahmen, hoheitliche Anordnungen), unmöglich 
gemacht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen 
Leistungspflichten befreit, solange diese Umstände noch 
andauern.  

2.5. Der Lieferant ist von seiner Leistungspflicht befreit, soweit 
und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss 
und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellen-
betreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative 
unterbrochen hat. Schadensersatzansprüche des Kunden 
gegen den Lieferanten bleiben für den Fall unberührt, 
dass den Lieferanten an der Unterbrechung ein 
Verschulden trifft. 

3. Messung/Zutrittsrecht/Abschlagszahlungen/ 
Abrechnung /Anteilige Preisberechnung/ 
Abrechnungsinformationen /Verbrauchshistorie 

3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Mess-
einrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige 
Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers 
ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom 
Messstellenbetreiber oder Lieferanten oder, sofern keine 
Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein 
intelligentes Messsystem) erfolgt, auf Verlangen des 
Lieferanten oder des Messstellenbetreibers kostenlos vom 
Kunden durchgeführt. Verlangt der Lieferant eine Selbst-
ablesung des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden 
rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen 
erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, etwa anlässlich 
eines Lieferantenwechsels oder bei Vorliegen eines 

berechtigten Interesses des Lieferanten an einer 
Überprüfung der Ablesung, und zum Zwecke der 
Erstellung der Abrechnungsinformationen. Der Kunde 
kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm 
diese nicht zumutbar ist. Soweit der Kunde für einen 
bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender 
Verpflichtung keine Ablesedaten übermittelt hat oder der 
Lieferant aus anderen Gründen, die er nicht zu vertreten 
hat, den tatsächlichen Verbrauch nicht ermitteln kann 
(etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Messstellen-
betreiber rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte verfügbar 
sind), kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage 
der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach 
dem Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils unter 
angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen 
Verhältnisse schätzen. 

3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit 
einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten 
oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem 
Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit 
dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlage 
oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. 
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den 
Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus 
erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem 
Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin 
ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass 
die Messeinrichtungen zugänglich sind. 

3.3. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlags-
zahlungen verlangen. Die Höhe der Abschlagszahlung 
richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden 
Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis 
oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich 
abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Ist die 
Messstelle des Kunden mit einem intelligenten 
Messsystem ausgestattet, ist der Lieferant berechtigt, 
anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, die 
Entgelte nach diesem Vertrag für die im Liefermonat 
gelieferte Energie innerhalb von drei Wochen nach dem 
Liefermonat abzurechnen. 

3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten 
Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht überschreitet, 
und zum Ende des Vertragsverhältnisses wird vom 
Lieferanten eine Abrechnung nach seiner Wahl in 
elektronischer Form oder in Papierform erstellt. 
Abweichend von Satz 1 hat der Kunde das Recht, eine 
kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche oder halb-
jährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage einer 
gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. 
Erhält der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt die 
Übermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch in 
elektronischer Form. Erhält der Kunde elektronische 
Abrechnungen, erfolgt die Übermittlung der 
Abrechnungen auf Wunsch auch einmal jährlich in 
Papierform. In jeder Abrechnung wird der tatsächliche 
Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Abschlags-
zahlungen abgerechnet. Ergibt sich eine Abweichung der 
Abschlagszahlungen von der Abrechnung der 
tatsächlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu 
wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. 
nachentrichtet, spätestens aber mit der nächsten 
Abschlagszahlung verrechnet. Bei einer monatlichen 
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Abrechnung entfällt das Recht des Lieferanten nach Ziffer 
3.3 Satz 1.  

3.5. Erhält der Kunde eine elektronische Abrechnung und 
erfolgt keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. 
über ein intelligentes Messsystem), erhält er unentgeltlich 
die (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungs-
informationen nach § 40b EnWG automatisch alle sechs 
Monate und auf Wunsch alle drei Monate.  

3.6. Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden 
und/oder einem von diesem benannten Dritten, soweit 
verfügbar, ergänzende Informationen zu dessen 
Verbrauchshistorie zur Verfügung (vgl. Ziffer 18).  

3.7. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner 
Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine 
staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG 
zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem 
Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen 
Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden. 

3.8. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine 
Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehler-
grenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des 
Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer 
Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird 
der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich 
erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten 
Abschlagszahlung verrechnet. Ist das Ausmaß des Fehlers 
nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine 
rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte vor), so ermittelt der 
Lieferant den Verbrauch für die Zeit seit der letzten 
fehlerfreien Ablesung durch Schätzung entsprechend 
Ziffer 3.1 Satz 6. Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf den 
der Feststellung des Fehlers vorhergehenden 
Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung 
des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum 
festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf 
längstens drei Jahre beschränkt. 

3.9. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des 
Abrechnungszeitraums, so rechnet der Lieferant 
geänderte verbrauchsunabhängige Preisbestandteile 
tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter 
verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach 
Ziffer 3.1 ermittelte Verbrauchsmenge des Kunden im 
Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer Schätzung 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor 
und nach der Preisänderung aufgeteilt, wobei jahres-
zeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage 
vergleichbarer Erfahrungswerte angemessen zu 
berücksichtigen sind. Die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlungen können entsprechend 
angepasst werden. 

4. Zahlungsbestimmungen/Verzug/ 
Zahlungsverweigerung/Aufrechnung 

4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach 
Zugang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen 
zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der 
Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fällig und im Wege 
des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrags oder 
Überweisung (auch durch Barüberweisung) zu zahlen.  

4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der 
Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung 
seiner Forderung ergreifen.  

4.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,  

4.3.1. sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch 
ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie 
der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungs-
zeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der 
Messeinrichtung verlangt und solange durch die 

Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der 
Messeinrichtung festgestellt ist  
oder  

4.3.2. sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die ernsthafte 
Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei 
falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, 
ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit 
außerhalb der Plausibilität liegenden Verbrauchsmengen.  
Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von dieser 
Ziffer 4.3 unberührt. 

4.4. Gegen Forderungen des Lieferanten kann nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht 
für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder 
teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der 
Hauptleistungspflichten. Weiterhin gilt dies nicht für 
Forderungen des Kunden, die im Rahmen des Rück-
abwicklungsverhältnisses nach Widerruf des Vertrags 
entstehen. 

5. Vorauszahlung  
5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche 

Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn 
der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht 
unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde 
innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt 
in Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen begründeten 
Fällen.  

5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden 
Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie 
die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die 
Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist 
frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der 
Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des 
vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem 
aktuellen Vertragspreis oder dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen 
Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein 
Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu 
berücksichtigen.  

5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom 
Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung 
(Abschläge nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbeträge) 
verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der 
Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der 
zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich 
erstattet bzw. nachentrichtet.  

5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant 
beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld 
oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den 
Messstellenbetreiber damit beauftragen.  

6. Entgelt/Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige 
hoheitlich auferlegte Belastungen/Preisanpassung nach 
billigem Ermessen 

6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den 
Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen. 

6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchs-
abhängigen Arbeitspreis in der sich aus den Preisangaben 
im Auftragsformular ergebenden Höhe. Diese werden auf 
Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung 
aller Kunden in diesem Tarif anfallen (unabhängig vom 
Zeitpunkt des jeweils einzelnen Vertragsschlusses). Sie 
enthalten folgende Kosten: Kosten für Energie-
beschaffung und Vertrieb, die Kosten für Messstellen-
betrieb – soweit diese Kosten dem Lieferanten vom 
Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden –, das 
an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, die vom 
Netzbetreiber erhobene KWKG Umlage nach § 12 EnFG , 
die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV , die Offshore 
Netzumlage nach § 17f EnWG i. V. m. § 12 EnFG , die 
AbLaV Umlage nach § 18 Abs. 1 AbLaV, die 
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Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG 
(Die Kosten, die mit der Wasserstoffumlage ausgeglichen 
werden sollen, werden derzeit in die Umlage nach § 19 
StromNEV eingerechnet), die Stromsteuer sowie die 
Konzessionsabgaben. Der Lieferant ist berechtigt, mit 
grundzuständigen Messstellenbetreibern Vereinbarungen 
zur Abrechnung der Entgelte für den Messstellenbetrieb 
mit intelligenten Messsystemen und modernen 
Messeinrichtungen zu treffen, wonach der grund-
zuständige Messstellenbetreiber gegenüber dem 
Lieferanten abrechnet, soweit der Lieferant sicherstellt, 
dass eine zusätzliche Inanspruchnahme des Kunden für 
diese Entgelte durch den grundzuständigen Messstellen-
betreiber ausgeschlossen ist. 

6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach 
Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 
nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht 
sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus 
entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. 
Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die 
Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit einer 
hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung 
(d. h. keine Bußgelder oder Ähnliches) belegt wird, soweit 
dieser unmittelbare Einfluss auf die Kosten für die nach 
diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Weiter-
gabe in der jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 
führt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) 
zu einer entsprechenden Entgeltreduzierung. Eine Weiter-
berechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach 
Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei 
Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die 
jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung 
entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die 
Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck 
der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertrags-
verhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) 
zugeordnet werden können. Eine Weiterberechnung 
erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. 
Der Kunde wird über eine solche Weiterberechnung 
spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.   

6.4. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 
und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe 
an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus 
den Preisangaben im Auftragsformular. 

6.5. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe 
eines nach Ziffern 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestand-
teils auf Anfrage mit.  

6.6. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den 
Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige 
zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich 
auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die 
gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden 
weitergegebene Umsatzsteuer nach Ziffer 6.4 – durch 
einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen 
gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder 
Senkungen). Anlass für eine solche Preisanpassung ist 
ausschließlich eine Änderung der in Ziffer 6.2 genannten 
Kosten. Der Lieferant überwacht fortlaufend die 
Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen 
Preisanpassung ist auf die Veränderung der Kosten nach 
Ziffer 6.2 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung 
nach dieser Ziffer 6.6 bzw. – sofern noch keine 
Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6 erfolgt ist – seit der 
erstmaligen Tarifkalkulation nach Ziffer 6.2 bis zum 
Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen 
Preisanpassung beschränkt. Kostensteigerungen und 
Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung 
gegenläufig zu saldieren. Die einseitige 
Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem 
Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte 
einer Preisanpassung; diese sind so zu wählen, dass 
Kostensenkungen nicht nach für den Kunden 

ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als 
Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in 
gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kosten-
erhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das 
Recht, die Ausübung des billigen Ermessens des 
Lieferanten gerichtlich überprüfen zu lassen. Änderungen 
des Grundpreises und des Arbeitspreises nach dieser Ziffer 
6.6 sind erstmals zum Ablauf der vertraglichen Erstlaufzeit 
möglich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn 
der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens 
einen Monat vor dem geplanten Wirksam-werden in 
Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu 
kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der 
Mitteilung gesondert hingewiesen. 

6.7. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält 
der Kunde unter Telefonnummer 08031 365-2626 oder im 
Internet unter swro.de. 

7. Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG   
Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss 
einer vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten über 
die Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich von 
Mehr- oder Mindererzeugung sowie von Mehr- oder 
Minderverbrauch elektrischer Arbeit und über einen 
anderen Bilanzkreis unverzüglich mitzuteilen. Der 
Lieferant wird die Erbringung der Dienstleistung auf 
Grundlage einer gesonderten Vereinbarung – soweit und 
solange diese nicht durch eine Festlegung der BNetzA 
entbehrlich wird – gegen angemessenes Entgelt 
ermöglichen. 

8. Änderungen des Vertrags  
Die Regelungen dieser Bedingungen beruhen auf den 
gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, 
StromNZV, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterliche 
Rechtsprechung, Festlegungen und Beschlüsse der 
BNetzA). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach 
Vertragsschluss durch unvorhersehbare Änderungen der 
gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. 
durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt 
nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem Abschluss 
des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem 
Inkrafttreten – absehbar war), die der Lieferant nicht 
veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht 
unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach 
Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene Lücke nicht 
unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des 
Vertrags entstehen lassen (etwa, wenn die Rechts-
sprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur 
durch eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. 
In solchen Fällen ist der Lieferant verpflichtet, den Vertrag 
– mit Ausnahme des Entgelts – unverzüglich insoweit 
anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wieder-
herstellung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und 
Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener 
Vertragslücken zu dem zumutbaren Fort -und Durch-
führung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. 
mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). 
Anpassungen des Vertrags nach dieser Ziffer sind nur zum 
Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, 
wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung 
spätestens einen Monat vor dem geplanten Wirksam-
werden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Vertragsanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde 
vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

9. Einstellung der Lieferung/Fristlose Kündigung / 
9.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort 

einzustellen und die Anschlussnutzung durch den 
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zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn 
der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft 
Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor 
Anbringung der Messeinrichtungen verwendet 
(„Energiediebstahl“) und die Unterbrechung zur 
Verhinderung einer weiteren unberechtigten 
Energieentnahme erforderlich ist. 

9.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des Doppelten 
der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat 
entfallenden Abschlags oder Vorauszahlung, mindestens 
aber mit € 100,00 inklusive Mahn und Inkassokosten, ist 
der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung 
einzustellen und die Anschlussnutzung durch den 
zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Bei der 
Berechnung des Mindestbetrags bleiben nicht titulierte 
Forderungen außer Betracht, die der Kunde schlüssig 
beanstandet hat oder die wegen einer Vereinbarung 
zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht fällig sind 
oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig 
entschiedenen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. 
Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der 
Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere des 
Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass 
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Dem 
Kunden wird die Unterbrechung spätestens vier Wochen 
vorher angedroht und die Beauftragung des Netz-
betreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung 
acht Werktage vorher durch briefliche Mitteilung, unter 
Angabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung 
angekündigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu 
dem in der Ankündigung genannten Zeitpunkt 
beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, 
wofür der Netzbetreiber nach den Vorgaben des 
einheitlichen Netznutzungsvertrags Strom sechs weitere 
Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf 
etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung 
zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen.  

9.3. Der Gesetzgeber hat mit § 118b EnWG ein befristetes 
gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung 
gegenüber Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG 
eingeführt, das derzeit bis zum 30.04.2024 gilt und dem 
vertraglichen Recht zur Versorgungsunterbrechung 
aufgrund von Zahlungsverzug nach dieser AGB Ziffer für 
diese Kunden vorgeht. Nach § 118b EnWG ist eine 
Versorgungsunterbrechung vier Wochen nach vorheriger 
Androhung möglich, wenn der Kunde seiner Zahlungs-
verpflichtung trotz Mahnung nicht nachkommt. Dem 
Kunden ist nach § 118b Abs. 7 EnWG vor der Versorgungs-
unterbrechung insbesondere der Abschluss einer 
Abwendungsvereinbarung, zur Vermeidung der 
Versorgungsunterbrechung, anzubieten. Die Regelung zur 
Unterbrechung und zur Wiederherstellung der Anschluss-
nutzung aufgrund von Zahlungsverzug nach dieser AGB 
Ziffer sind für die Dauer der Wirksamkeit des § 118b EnWG 
ausgesetzt. 

9.4. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wieder-
herstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. 
Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch 
entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 18 in 
Rechnung. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die 
Kosten einer solchen Sperrung werden nach 
tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt. Auf 
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein und darf die nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten 
nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis 
gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder 
wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale. Die 
Belieferung wird unverzüglich wiederhergestellt, wenn die 
Gründe für die Unterbrechung entfallen und die Kosten 

der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind; 
sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur 
Verkürzung der Unterbrechungszeit auch bei einer 
erteilten Einzugsermächtigung unbenommen, die Kosten 
der Unterbrechung und Wiederherstellung unverzüglich 
mittels Überweisung zu zahlen. 

9.5. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt 
werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich 
beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit 
die Entnahmen des Kunden im Falle einer außer-
ordentlichen Kündigung des Lieferanten trotz der 
Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen des 
Netzbetreibers, Prozessfristen aus den Festlegungen der 
BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen) über den 
Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus dem 
Lieferanten bilanziell zugeordnet werden, ohne dass der 
Lieferant dafür einen Ausgleich erhält (z. B. im Rahmen der 
Mehr- oder Mindermengenabrechnung des Netz-
betreibers), schuldet der Kunde für diese fortwährende 
Belieferung das Entgelt nach diesen Bedingungen. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall eines 
Energiediebstahls nach Ziffer 9.1 oder im Fall eines 
Zahlungsverzugs unter den Voraussetzungen von Ziffer 
9.2 Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden 
die Kündigung mindestens zwei Wochen vorher 
anzudrohen. Die Kündigung unterbleibt in diesem Fall, 
wenn die Folgen der Kündigung außer Verhältnis zur 
Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde 
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er 
seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt.   

10. Haftung 
10.1. Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher 

Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht 
oder ungenauer oder verspäteter Abrechnung) für 
dadurch entstandene Schäden nach Maßgabe von Ziffern 
10.2 bis 10.6.  

10.2. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei 
Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, 
soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs 
einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber 
dem Netzbetreiber geltend zu machen.  

10.3. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung zusammen-
hängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm 
bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können.  

10.4. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der 
Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, 
soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder der schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 
(sog. Kardinalpflichten). 

10.5. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den 
die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als 
mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen 
hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie 
kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen.  

10.6. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt. 

11. Umzug  
11.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug 

unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, 
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und der neuen Anschrift in Textform mitzuteilen. Im 
Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens zehn 
Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um dem 
Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim 
Netzbetreiber zu ermöglichen.  

11.2. Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum 
Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums. 
Der Lieferant unterbreitet dem Kunden für die neue 
Entnahmestelle auf Wunsch ein neues Angebot.  

11.3. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus 
Gründen, die dieser zu vertreten hat und wird dem 
Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht 
bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an 
seiner bisherigen Entnahmestelle, für die der Lieferant 
gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss 
und für die er von keinem anderen Kunden eine 
Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen des 
Vertrags zu vergüten. Die Pflicht des Lieferanten zur 
unverzüglichen Abmeldung der bisherigen Entnahme-
stelle bleibt unberührt. 

12. Übertragung des Vertrags 
Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus 
dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch 
und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. 
Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens 
sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der Übertragung unter 
Angabe dieses Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer 
Übertragung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Übertragung zu kündigen. Hierauf 
wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung 
gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von 
Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche 
Rechtsnachfolge, insbesondere bei Übertragungen i. S. d. 
Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer 
unberührt. 

13 Vertragsstrafe  
13.1. Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, 

Beeinflussung oder vor Anbringung der Mess-
einrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, 
so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu 
verlangen. Diese ist für die tatsächliche, sofern nicht 
feststellbar, für die geschätzte Dauer des unbefugten 
Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der 
Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt 
verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden 
nach dem für den Kunden geltenden Vertragspreis zu 
berechnen.  

13.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der 
Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung 
verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu 
machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des 
Betrags, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung 
nach dem für ihn geltenden Vertragspreis zusätzlich zu 
zahlen gehabt hätte. Sie darf für den tatsächlichen, sofern 
der Beginn der Mitteilungspflicht nicht feststellbar ist, für 
einen geschätzten Zeitraum, längstens aber für einen 
Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden. 

14. Datenschutz 
Datenschutzrechtliche Hinweise erhält der Kunde in der 
Anlage 1 „Kundeninformation zur Datenverarbeitung 
nach Vorgaben der europäischen Datenschutz-
grundverordnung DSGVO“ des Lieferanten. Informationen 
zum Widerspruchsrecht liegen der AGB ebenfalls bei. 

15. Informationen zu Wartungsdiensten und 
entgelten/Lieferantenwechsel 

15.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und 
entgelten sind beim jeweils zuständigen Netzbetreiber 
erhältlich.  

15.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. 
Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem 
neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch 
des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. 
Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu vertreten 
hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte 
Verbrauch anzugeben. 

16. Streitbeilegungsverfahren  
16.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellen-

betreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, 
Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB 
(Verbraucher) insbesondere zum Vertragsschluss oder zur 
Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucher-
beschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, 
die Belieferung mit Energie sowie die Messung der 
Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG 
innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim 
Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden 
sind zu richten an: Stadtwerke Rosenheim Versorgungs 
GmbH; Bayerstraße 5; 83022 Rosenheim; 08031 365-2626; 
versorgung@swro.de. 

16.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach 
§ 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung 
zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 
anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht 
abgeholfen oder auf diese nicht innerhalb der 
Bearbeitungsfrist geantwortet hat. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt 
unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem 
Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die 
Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle 
hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 
4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen 
oder ein anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu 
beantragen, bleibt unberührt.  

16.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit:  
Schlichtungsstelle Energie e. V.,  
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin,  
Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69,  
EMail: info@schlichtungsstelleenergie.de,  
Homepage: www.schlichtungsstelleenergie.de. 
Allgemeine Informationen der BNetzA zu 
Verbraucherrechten für den Bereich Elektrizität und Gas 
sind erhältlich über den Verbraucherservice Energie, 
Bundesnetzagentur,  
Postfach 8001, 53105 Bonn,  
Telefon: 0228/141516, Telefax: 030/22480323,  
EMail: verbraucherserviceenergie@bnetza.de. 

16.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-
Streitbeilegungs-Plattform der Europäischen Union 
kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer 
Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag 
oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen 
über die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen 
in der Europäischen Union zu erhalten. Die Online-
Streitbeilegungs-Plattform kann unter folgendem Link 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ aufgerufen werden. 

17. Allgemeine Informationen nach dem Energie-
dienstleistungsgesetz  
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energie-
nutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für 
Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienst-
leister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von 
Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. 
Weiterführende Informationen zu der sog. Anbieterliste 
und den Anbietern selbst erhalten sie unter www.bfee-
online.de. Sie können sich zudem bei der Deutschen 
Energieagentur über das Thema Energieeffizienz 
umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten 
Sie unter www.dena.de. 
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18. Kostenpauschalen 
Es gelten die allgemeinen Kostenpauschalen laut 
beiliegendem Preisblatt „Allgemeine Kostenpauschalen 
der Stadtwerke Rosenheim“.  

19. Dokumentenversand/Kundenportal 
Der Lieferant stellt auf seiner Internetseite mein.swro.de 
ein passwortgeschütztes Online-Kundenportal zur 
Verfügung. Das Kundenportal verfügt unter anderem über 
einen geschützten Dokumenten-bereich, in welchem ab 
dem Zeitpunkt der Registrierung neue Dokumente, 
Rechnungen und wichtige Mitteilungen zum Vertrag, z. B. 
Preisanpassungsschreiben, abgelegt und vom Kunden 
eingesehen, heruntergeladen und ausgedruckt werden 
können. Innerhalb des Kunden-portals können 
persönliche Daten verwaltet und angepasst werden. Nach 
einer erfolgten Registrierung werden die Informationen, 
Rechnungen und Mitteilungen im Kundenbereich 
dauerhaft zur Verfügung gestellt. Ein papierbasierter 
Postversand dieser Mitteilungen und Rechnungen erfolgt 
nicht mehr. Die Abrechnungen und Abrechnungs-
informationen werden auf Aufforderung postalisch 
zugestellt. Der Lieferant behält sich das Recht vor einzelne 
Mitteilungen, wie z. B. Mahnungen oder 
Kündigungsschreiben, weiterhin per Post zu versenden. 
Auf textlich formulierten Kundenwunsch kann die 
Dokumentenübermittlung auf papierbasierten, 
postalischen Versand zurückgeändert werden. 
Informationen über neu im Portal eingegangene 
Dokumente werden per E-Mail übermittelt.  
Nach einer erfolgten Registrierung im Kundenportal muss 
vom Kunden sichergestellt sein, dass die hinterlegte E-
Mail-Adresse stets aktuell und erreichbar ist. Änderungen 
können unmittelbar im Kundenportal vorgenommen 
werden. 

20. Schlussbestimmungen 
20.1. Die Regelungen dieser Bedingungen sind abschließend. 

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
20.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen 

unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 

21. Inkrafttreten 
Diese Bedingungen treten mit Wirkung vom 15.11.2023 in 
Kraft. 
Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH 
Bayerstraße 5, 83022 Rosenheim 
Telefon: 08031 3652626, 
Telefax: 08031 3652700 
www.swro.de, versorgung@swro.de 



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
für Gaslieferungen außerhalb der Grundversorgung (AGB-Gas) 
 

Stand 15.11.2023 

INHALTSÜBERSICHT  

1. Vertragsschluss / Lieferbeginn 
Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in 
Textform unter Angabe des voraussichtlichen 
Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn 
hängt davon ab, dass alle für die Belieferung 
notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen 
Liefervertrags etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt 
nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§ 
355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde 
fordert den Lieferanten hierzu ausdrücklich auf. 

2. Umfang und Durchführung der Lieferung / 
Leistungsumfang / Befreiung von der 
Leistungspflicht  

2.1 Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten 
Bedarf an Energie an seine vertraglich benannte 
Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze 
des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und 
mittels Marktlokations-Identifikationsnummer 
energiewirtschaftlich identifiziert wird. 

2.2 Der Messstellenbetrieb wird durch den 
Messstellenbetreiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 
MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde 
keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen 
Messstellenbetreiber schließt. Der Lieferant stellt dem 
Kunden das Entgelt für den Messstellenbetrieb und 
Messung unter den Voraussetzungen von Ziffer 6.2 in 
Rechnung. Bei einer Unterbrechung oder bei 
Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist der 
Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des 
Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, 
von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen 
Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbetreiber wird 
auf Ziffer 9 verwiesen. 

2.3 Der Lieferant ist von seiner Leistungspflicht befreit, 
soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss 
und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellen-
betreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative 
unterbrochen hat. Schadensersatzansprüche des Kunden 
gegen den Lieferanten bleiben für den Fall unberührt, 
dass den Lieferanten an der Unterbrechung ein 
Verschulden trifft. 

2.4 Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten 
durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen 
Einfluss haben und deren Abwendung mit einem 
angemessenen technischen oder wirtschaftlichen 
Aufwand nicht erreicht werden kann (z. B. höhere Gewalt 
wie Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien, 
Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnungen) 
unmöglich gemacht, so sind die Parteien von ihren 
vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange diese 
Umstände noch andauern. 

3. Messung Zutrittsrecht/ Abschlagszahlungen / 
Abrechnung / Anteilige Preisberechnung / 
Abrechnungsinformationen / Verbrauchshistorie 

3.1 Die Menge der gelieferten Energie wird durch Mess-
einrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige 
Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellen-
betreibers bzw. Netzbetreibers ermittelt. Die Ablesung 
der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber 
oder Lieferanten oder sofern keine Fernübermittlung der 
Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelligentes Messsystem) 
erfolgt, auf Verlangen des Lieferanten oder des Mess-
stellenbetreibers kostenlos vom Kunden durchgeführt. 
Verlangt der Lieferant eine Selbstablesung des Kunden, 
fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. 
Die Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke 

der Abrechnung, etwa anlässlich eines 
Lieferantenwechsels oder bei Vorliegen eines 
berechtigten Interesses des Lieferanten an einer 
Überprüfung der Ablesung, und zum Zwecke der 
Erstellung der Abrechnungsinformationen. Der Kunde 
kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm 
diese nicht zumutbar ist. Soweit der Kunde für einen 
bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender 
Verpflichtung keine Ablesedaten übermittelt hat oder 
der Lieferant aus anderen Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, den tatsächlichen Verbrauch nicht 
ermitteln kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. vom 
Messstellenbetreiber rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte 
verfügbar sind), kann der Lieferant den Verbrauch auf der 
Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem 
Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden 
jeweils unter angemessener Berücksichtigung der 
tatsächlichen Verhältnisse schätzen. 

3.2 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem 
mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des 
Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu 
seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, 
soweit dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungs-
grundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen 
erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch 
Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am oder 
im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mind. eine Woche 
vor dem Betretungstermin erfolgen; mind. ein 
Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge 
zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind.  

3.3 Der Lieferant kann vom Kunden monatliche 
Abschlagszahlungen verlangen. Die Höhe der 
Abschlagszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des 
vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem 
aktuellen Vertragspreis oder nach dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch 
erheblich abweicht, ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. 

3.4 Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten 
Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht überschreitet, 
und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom 
Lieferanten eine Abrechnung nach seiner Wahl in 
elektronischer Form oder in Papierform erstellt. 
Abweichend von Satz 1 hat der Kunde das Recht, eine 
kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche oder 
halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage 
einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten 
erfolgt. Erhält der Kunde Abrechnungen in Papierform, 
erfolgt die Übermittlung der Abrechnungen auf Wunsch 
auch in elektronischer Form. Erhält der Kunde 
elektronische Abrechnungen, erfolgt die Übermittlung 
der Abrechnungen auf Wunsch auch einmal jährlich in 
Papierform. In jeder Abrechnung wird der tatsächliche 
Umfang der Belieferung unter Anrechnung der 
Abschlagszahlungen abgerechnet. Ergibt sich eine 
Abweichung der Abschlagszahlungen von der 
Abrechnung der tatsächlichen Belieferung, so wird der zu 
viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich 
erstattet bzw. nachentrichtet, spätestens aber mit der 
nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Bei einer 
monatlichen Abrechnung entfällt das Recht des 
Lieferanten nach Ziffer 3.3 Satz 1. 

3.5 Erhält der Kunde eine elektronische Abrechnung und 
erfolgt keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten 
(z. B. über ein intelligentes Messsystem), erhält er 
unentgeltlich die (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) 
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Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG 
automatisch alle sechs Monate und auf Wunsch alle drei 
Monate. 

3.6 Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden 
und einem von diesem benannten Dritten, soweit 
verfügbar, ergänzende Informationen zu dessen 
Verbrauchshistorie zur Verfügung.  

3.7 Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, 
eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner 
Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine 
staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG 
zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem 
Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen 
Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden. 

3.8 Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine 
Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehler-
grenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des 
Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer 
Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird 
der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag 
unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der 
nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Ist das Ausmaß 
des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt 
eine Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine 
rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte vor), so ermittelt der 
Lieferant den Verbrauch für die Zeit seit der letzten 
fehlerfreien Ablesung durch Schätzung entsprechend 
Ziffer 3.1 Satz 6. Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf 
den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden 
Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung 
des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum 
festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf 
längstens drei Jahre beschränkt. 

3.9 Ändert sich das vertragliche Entgelt während des 
Abrechnungszeitraums, so rechnet der Lieferant 
geänderte verbrauchsunabhängige Preisbestandteile 
tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter 
verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach 
Ziffer 3.1 ermittelte Verbrauchsmenge des Kunden im 
Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer Schätzung 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor 
und nach der Preisänderung aufgeteilt, wobei 
jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der 
Grundlage vergleichbarer Erfahrungswerte angemessen 
zu berücksichtigen sind. Die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlungen können entsprechend 
angepasst werden. 

4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Aufrechnung 
4.1 Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach 

Zugang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen 
zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der 
Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fällig und im 
Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag 
oder Überweisung (auch durch Barüberweisung) zu 
zahlen. 

4.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der 
Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung 
seiner Forderung ergreifen.  

4.3 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 
a) sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch 

ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch 
wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen 
Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine 
Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und 
solange durch die Nachprüfung nicht die 
ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung 
festgestellt ist oder 

b)  sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die 
ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers 
besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, 

verwechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres 
erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit außerhalb 
der Plausibilität liegenden Verbrauchsmengen, auch 
wenn eine Nachprüfung der Messeinrichtung deren 
ordnungsgemäße Funktion bestätigt hat. 

Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von dieser 
Ziffer 4.3 unberührt. 

4.4 Gegen Forderungen des Lieferanten kann nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht 
für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder 
teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der 
Hauptleistungspflichten. Weiterhin gilt dies nicht für 
Forderungen des Kunden, die im Rahmen des 
Rückabwicklungsverhältnisses nach Widerruf des 
Vertrags entstehen. 

5. Vorauszahlung 
5.1 Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche 

Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn 
der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht 
unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde 
innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt 
in Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen begründeten 
Fällen. 

5.2 Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden 
Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung 
sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. 
Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die 
Vorauszahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die 
Höhe der Vorauszahlung richtet sich nach dem 
Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums 
und dem aktuellen Vertragspreis oder dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden 
und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist 
dies angemessen zu berücksichtigen. 

5.3 Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom 
Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung 
(Abschläge nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbeträge) 
verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der 
Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird 
der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag 
unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet. 

5.4 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der 
Lieferant beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B. 
Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und 
betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit 
beauftragen. 

6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige 
hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung 
nach billigem Ermessen 

6.1 Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den 
Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 
zusammen. 

6.2 Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen 
verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus den 
Preisangaben im Auftragsformular ergebenden Höhe. 
Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für 
die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen 
(unabhängig vom Zeitpunkt des jeweils einzelnen 
Vertragsschlusses). Sie enthalten folgende Kosten: Kosten 
für Energiebeschaffung und Vertrieb (inklusive SLP-
Bilanzierungsumlage, Entgelt für die Nutzung des 
virtuellen Handelspunktes, Konvertierungsentgelt und 
Konvertierungsumlage sowie Gasspeicherumlage gem. 
§ 35e EnWG), die Kosten für Messstellenbetrieb und 
Messung – soweit diese Kosten dem Lieferanten vom 
Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden –, das 
an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, die 
Energiesteuer, die Kosten aus dem Kauf von 
Emissionszertifikaten nach dem 
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Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) sowie die 
Konzessionsabgaben. 

6.3 Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie 
nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 und 
6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, 
erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die 
hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils 
geltenden Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die 
Belieferung oder die Verteilung von Energie nach 
Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, 
allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder 
oder Ähnliches) belegt wird, soweit diese unmittelbaren 
Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag 
geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in der 
jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt bei 
Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer 
entsprechenden Entgeltreduzierung. Eine 
Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten 
nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei 
Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die 
jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung 
entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die 
Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck 
der gesetzlichen Regelung dem einzelnen 
Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) 
zugeordnet werden können. Eine Weiterberechnung 
erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der 
Mehrkosten. Der Kunde wird über eine solche 
Weiterberechnung spätestens einen Monat vor dem 
geplanten Wirksamwerden in Textform informiert. In 
diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Weiterberechnung zu kündigen. 

6.4 Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 
und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe 
an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus 
den Preisangaben im Auftragsformular. 

6.5 Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe 
eines nach Ziffern 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestand-
teils auf Anfrage mit. Der Lieferant ist verpflichtet, den 
Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 – nicht 
hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und 
sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 
6.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden Höhe an 
den Kunden weitergegebene Umsatzsteuer nach Ziffer 
6.4 – durch einseitige Leistungsbestimmung nach 
billigem Ermessen gemäß § 315 BGB anzupassen 
(Erhöhungen oder Senkungen). Anlass für eine solche 
Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung der in 
Ziffer 6.2 genannten Kosten. Der Lieferant überwacht 
fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang 
einer solchen Preisanpassung ist auf die Veränderung der 
Kosten nach Ziffer 6.2 seit der jeweils vorhergehenden 
Preisanpassung nach dieser 6.6 bzw. – sofern noch keine 
Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6 erfolgt ist – seit 
Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten 
Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung 
beschränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen 
sind bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu saldieren. 
Die einseitige Leistungsbestimmung des Lieferanten 
nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die 
jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind 
so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den 
Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen 
werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen 
mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden 
wie Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 
3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen Ermessens 
des Lieferanten gerichtlich überprüfen zu lassen. 
Änderungen des Grundpreises und des Arbeitspreises 
sind nur zum Monatsersten, erstmals zum Ablauf der 
vertraglichen Erstlaufzeit, möglich. Preisanpassungen 

werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die 
Änderungen spätestens einen Monat vor dem geplanten 
Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat 
der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Preisanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde 
vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert 
hingewiesen. 

6.6 Informationen über aktuelle Produkte (insbesondere 
gebündelte Produkte bzw. Leistungen) erhält der Kunde 
unter 08031 365-2626 oder im Internet unter 
www.swro.de. 

7. Änderungen des Vertrags und der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 
Die Regelungen des Vertrags und der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen beruhen auf den gesetzlichen 
und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses (z. B. EnWG, 
Grundversorgungsverordnung, Netzzugangsverordnung, 
MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterliche 
Rechtsprechung, Festlegungen und Beschlüsse der 
BNetzA). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann 
nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare 
Änderungen der gesetzlichen oder sonstigen 
Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesänderungen, 
sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa in der 
Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen 
Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – 
absehbar war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf 
die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem 
Maße gestört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss 
eine im Vertrag und/oder diesen Bedingungen 
entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten 
bei der Durchführung des Vertrags entstehen lassen 
(etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel für 
unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpassung oder 
Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist der 
Lieferant verpflichtet, den Vertrag und die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen – mit Ausnahme des Entgelts – 
unverzüglich insoweit anzupassen und/oder zu 
ergänzen, als es die Wiederherstellung des 
Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung 
und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur 
zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertrags-
verhältnisses erforderlich macht (z. B. mangels 
gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). Anpassungen 
des Vertrags und der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum 
Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, 
wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung 
spätestens einen Monat vor dem geplanten 
Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat 
der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Vertragsanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde 
vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert 
hingewiesen. 

8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 
8.1 Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort 

einzustellen und die Anschlussnutzung durch den 
zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn 
der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft 
Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor 
Anbringung der Messeinrichtungen verwendet 
(„Energiediebstahl“) und die Unterbrechung zur 
Verhinderung einer weiteren unberechtigten 
Energieentnahme erforderlich ist. 

8.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des Doppelten 
der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat 
entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, 
mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und 
Inkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die 

http://08031/
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Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch 
den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. 
Bei der Berechnung des Mindestbetrags bleiben nicht 
titulierte Forderungen außer Betracht, die der Kunde 
schlüssig beanstandet hat, oder die wegen einer 
Vereinbarung zwischen Lieferanten und Kunden noch 
nicht fällig sind, oder die aus einer streitigen und noch 
nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung des 
Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, 
wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur 
Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde 
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er 
seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Dem 
Kunden wird die Unterbrechung spätestens vier Wochen 
vorher angedroht und die Beauftragung des 
Netzbetreibers mit der Unterbrechung der 
Anschlussnutzung acht Werktage vorher durch briefliche 
Mitteilung, unter Angabe des Zeitpunkts der 
Auftragserteilung angekündigt. Der Lieferant wird den 
Netzbetreiber zu dem in der Ankündigung genannten 
Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu 
unterbrechen, wofür der Netzbetreiber nach den 
Vorgaben des Lieferantenrahmenvertrags Gas (Anlage 3 
zur KoV 13) sechs weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde 
wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die 
einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, 
unverzüglich hinweisen. 

8.3 Der Gesetzgeber hat mit § 118b EnWG ein befristetes 
gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung 
gegenüber Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG 
eingeführt, das derzeit bis zum 30.04.2024 gilt und dem 
vertraglichen Recht zur Versorgungsunterbrechung 
aufgrund von Zahlungsverzug nach dieser AGB-Ziffer für 
diese Kunden vorgeht. Nach § 118b EnWG ist eine 
Versorgungsunterbrechung vier Wochen nach vorheriger 
Androhung möglich, wenn der Kunde seiner 
Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung nicht nachkommt. 
Dem Kunden ist nach § 118b Abs. 7 EnWG vor der 
Versorgungsunterbrechung insbesondere der Abschluss 
einer Abwendungsvereinbarung, zur Vermeidung der 
Versorgungsunterbrechung, anzubieten. Die Regelung 
zur Unterbrechung und zur Wiederherstellung der 
Anschlussnutzung aufgrund von Zahlungsverzug nach 
dieser AGB-Ziffer sind für die Dauer der Wirksamkeit des 
§ 118b EnWG ausgesetzt. 

8.4 Die Kosten der Unterbrechung sowie der 
Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu 
ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch 
entstandenen Kosten pauschal gemäß Preisblatt 
„Kostenpauschalen der Stadtwerke Rosenheim 
Versorgungs GmbH“ Punkt 3 in Rechnung. Dies gilt nicht 
für Außensperrungen, die Kosten einer solchen Sperrung 
werden nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung 
gestellt. Auf Verlangen des Kunden ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale 
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf 
die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden ist 
zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht 
entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der 
Pauschale. Die Belieferung wird unverzüglich 
wiederhergestellt, wenn die Gründe für die 
Unterbrechung entfallen und die Kosten der 
Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind; 
sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden 
zur Verkürzung der Unterbrechungszeit auch bei einer 
erteilten Einzugsermächtigung unbenommen, die Kosten 
der Unterbrechung und Wiederherstellung unverzüglich 
mittels Überweisung zu zahlen. 

8.5 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt 
werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich 

beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit 
die Entnahmen des Kunden im Falle einer 
außerordentlichen Kündigung des Lieferanten trotz der 
Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen des 
Netzbetreibers, Prozessfristen aus den Festlegungen der 
BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen) über den 
Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus dem 
Lieferanten bilanziell zugeordnet werden, ohne dass der 
Lieferant dafür einen Ausgleich erhält (z. B. im Rahmen 
der Mehr- oder Mindermengenabrechnung des 
Netzbetreibers), schuldet der Kunde für diese 
fortwährende Belieferung das Entgelt nach diesem 
Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor im 
Fall eines Energiediebstahls nach Ziffer 8.1, oder im Fall 
eines Zahlungsverzugs unter den Voraussetzungen von 
Ziffer 8.2 Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist dem 
Kunden die Kündigung mind. zwei Wochen vorher 
anzudrohen; die Kündigung unterbleibt in diesem Fall, 
wenn die Folgen der Kündigung außer Verhältnis zur 
Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde 
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er 
seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. 

9. Haftung 
9.1 Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher 

Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht 
oder ungenauer oder verspäteter Abrechnung) für 
dadurch entstandene Schäden nach Maßgabe von  
Ziffern 9.2 bis 9.6. 

9.2 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder 
bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, 
soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs 
einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber 
dem Netzbetreiber geltend zu machen. 

9.3 Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung 
zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn 
sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können. 

9.4 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der 
Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, 
soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf (sog. Kardinalpflichten). 

9.5 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, 
den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als 
mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen 
hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie 
kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 

9.6 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes 
bleiben unberührt. 

10. Umzug 
10.1 Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug 

unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums 
und der neuen Anschrift in Textform mitzuteilen. Im 
Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens zehn 
Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um dem 
Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim 
Netzbetreiber zu ermöglichen. 

10.2 Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag. Der 
Lieferant unterbreitet dem Kunden für die neue 
Entnahmestelle auf Wunsch gerne ein neues Angebot. 

10.3 Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 10.1 
aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem 
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Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht 
bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen 
an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die der Lieferant 
gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss 
und für die er von keinem anderen Kunden eine 
Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen 
des Vertrags zu vergüten. Die Pflicht des Lieferanten zur 
unverzüglichen Abmeldung der bisherigen 
Entnahmestelle bleiben unberührt. 

11. Übertragung des Vertrages 
11.1 Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus 

dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, 
technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu 
übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem 
Kunden spätestens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der 
Übertragung unter Angabe dieses Zeitpunkts 
mitzuteilen. Im Falle einer Übertragung hat der Kunde 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Übertragung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom 
Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das 
Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB 
sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere 
bei Übertragungen i. S. d. Umwandlungsgesetzes, 
bleiben von dieser Ziffer unberührt. 

12. Vertragsstrafe 
12.1 Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung,

Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der 
Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine 
Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die tatsächliche, 
sofern nicht feststellbar, für die geschätzte Dauer des 
unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate 
auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt 
verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden 
nach dem für den Kunden geltenden Vertragspreis zu 
berechnen. 

12.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der 
Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung 
verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu 
machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des 
Betrags, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung 
nach dem für ihn geltenden Vertragspreis zusätzlich zu 
zahlen gehabt hätte. Sie darf für den tatsächlichen, 
sofern der Beginn der Mitteilungspflicht nicht feststellbar 
ist, für einen geschätzten Zeitraum, längstens aber für 
einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden. 

13. Datenschutz 
Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum
Widerspruchsrecht erhält der Kunde in der Anlage 1 
„Kundeninformation zur Datenverarbeitung nach 
Vorgaben der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung DSGVO“ . 

14. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / 
Lieferantenwechsel 

14.1 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -
entgelten sind beim jeweils zuständigen Netzbetreiber 
erhältlich. 

14.2 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. 
Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem 
neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch 
des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. 
Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der 
geschätzte Verbrauch anzugeben.  

15. Streitbeilegungsverfahren 
15.1 Energieversorgungsunternehmen und

Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, 
Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB 
(Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder 
zur Qualität von Leistungen des Unternehmens 
(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das 

Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die 
Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a 
EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang 
beim Unternehmen zu beantworten. 
Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke 
Rosenheim Versorgungs GmbH; Bayerstraße 5; 83022 
Rosenheim; 08031 365-2626; versorgung@swro.de  

15.2 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle 
nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 
Verfahrensordnung zur Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das 
Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf 
diese nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist geantwortet 
hat. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen 
ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der 
Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer 
Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die 
gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. 
Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder 
ein anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu 
beantragen, bleibt unberührt. 

15.3 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: 
Schlichtungsstelle Energie e.V., 
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, 
Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69, 
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, 
Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de. 
Allgemeine Informationen der Bundesnetzagentur zu 
Verbraucherrechten für den Bereich Elektrizität und Gas
sind erhältlich über den Verbraucherservice Energie, 
Bundesnetzagentur, 
Postfach 8001, 53105 Bonn, 
Telefon: 030/22480-500, Telefax: 030/22480-323, 
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

15.4 Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-
Streitbeilegungs-Plattform der Europäischen Union 
kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer 
Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag 
oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen 
über die Verfahren an den Verbraucherschlichtungs-
stellen in der Europäischen Union zu erhalten. Die 
Online-Streitbeilegungs-Plattform kann unter folgendem 
Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ aufgerufen 
werden. 

16. Allgemeine Informationen nach dem 
Energiedienstleistungsgesetz 
Im Zusammenhang mit einer effizienteren 
Energienutzung durch Endkunden wird bei der 
Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der
Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und 
Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt 
sind. Weiterführende Informationen zu der sog. 
Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten sie unter 
www.bfee-online.de. Sie können sich zudem bei der 
Deutschen Energieagentur über das Thema 
Energieeffizienz umfassend informieren. Unter 
www.energieeffizienz-online.info erhalten Sie weitere 
Informationen. 

17. Kostenpauschalen 
Kostenpauschalen laut Preisblatt „Allgemeine 
Kostenpauschalen der Stadtwerke Rosenheim
Versorgungs GmbH“. 

18. Dokumentenversand/Kundenportal 
Der Lieferant stellt auf seiner Internetseite mein.swro.de
ein passwortgeschütztes Online-Kundenportal zur 
Verfügung. Das Kundenportal verfügt unter anderem 
über einen geschützten Dokumentenbereich, in 
welchem ab dem Zeitpunkt der Registrierung neue 
Dokumente, Rechnungen und wichtige Mitteilungen 
zum Vertrag, z. B. Preisanpassungsschreiben, abgelegt 
und vom Kunden eingesehen, heruntergeladen und 
ausgedruckt werden können. Innerhalb des 
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Kundenportals können persönliche Daten verwaltet und 
angepasst werden. Nach einer erfolgten Registrierung 
werden die Informationen, Rechnungen und 
Mitteilungen im Kundenbereich dauerhaft zur Verfügung 
gestellt. Ein papierbasierter Postversand dieser 
Mitteilungen erfolgt nicht mehr. Die Abrechnungen und 
Abrechnungs-informationen werden auf Aufforderung 
postalisch zugestellt. Der Lieferant behält sich das Recht 
vor einzelne Mitteilungen, wie z. B. Mahnungen oder 
Kündigungsschreiben, weiterhin per Post zu versenden. 
Auf textlich formulierten Kundenwunsch kann die 
Dokumentenübermittlung auf papierbasierten, 
postalischen Versand zurückgeändert werden. 
Informationen über neu im Portal eingegangene 
Dokumente werden per E-Mail übermittelt. Nach einer 
erfolgten Registrierung im Kundenportal muss vom 
Kunden sichergestellt sein, dass die hinterlegte E-Mail-
Adresse stets aktuell und erreichbar ist. Änderungen 
können unmittelbar im Kundenportal vorgenommen 
werden. 

19. Schlussbestimmungen 
19.1 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche 

Nebenabreden bestehen nicht. 
19.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam 

oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der 
Vertrag im Übrigen davon unberührt. 

20. Energiesteuer-Hinweis 
Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt 
folgender Hinweis gemäß der Energiesteuer-
Durchführungsverordnung: 
“Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als 
Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche 
Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der 
Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede 
andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und 
strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie sich 
bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“ 

21. Inkrafttreten 
Diese Bedingungen treten mit Wirkung vom 15.11.2023 
in Kraft 

 
Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH 
Bayerstraße 5, 83022 Rosenheim 
Telefon: 08031 365-2626, 
Telefax: 08031 365-2700 
www.swro.de, versorgung@swro.de 



ANLAGE 1 
„Kundeninformation zur Datenverarbeitung nach Vorgaben der  
europäischen Datenschutzgrundverordnung DSGVO“ 

Stand 15.11.2023 

Anlage zu 
 AGB-Strom 
 AGB-Gas 
 AGB-E-Strom 
 AGB-SVK-Strom 
 AGB-SVK-Gas 
 Ergänzende Bedingungen Strom 
 Ergänzende Bedingungen Gas 
 Anlage AVBFernwärmeV 
 

Die Stadtwerke Rosenheim nehmen den Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten ernst und informiert Sie über die 
Verwendung Ihrer Daten. 

Die verantwortliche Stelle für die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten ist die 
Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH 
Bayerstraße 5; 83022 Rosenheim 
Telefon +49 8031 365-2626 
versorgung@swro.de | www.swro.de 

Auskunftsersuchen oder Wünsche zur Berichtigung, Löschung 
oder Sperrung Ihrer Daten richten Sie bitte direkt an diese 
Adresse. 

Wenn Sie Anliegen zum Datenschutz oder der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten haben, können Sie sich gerne per  
E-Mail oder per Post schriftlich an unseren Datenschutz-
beauftragten wenden: 
Ralf Lindl | datenschutz@swro.de 

Zweck der Datenverarbeitung  
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
um Ihnen unsere Dienstleistungen, der Lieferung und 
Abrechnung von Strom, Gas, Wasser sowie Fernwärme 
bereitzustellen, diese Leistungen abzurechnen und um 
vertragliche Verpflichtungen Ihnen gegenüber erfüllen zu 
können sowie Sie über wichtige Neuerungen zu informieren. 

Die Verpflichtung zur Verarbeitung Ihrer Daten ergibt sich unter 
anderem aus der Pflicht zur Grundversorgung gemäß des 
Energiewirtschaftsgesetzes (§ 36), sowie der Anschluss-
verordnungen Strom (NAV) und Gas (NDAV), der 
Grundversorgungsverordnung (StromGVV / GasGVV), der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
mit Wasser (AVBWasserV) und der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme 
(AVBFernwärmeV). 

Zur Erfüllung unserer Aufgaben greifen wir auf Leistungen der 
verbundenen Unternehmen der Stadtwerke Rosenheim zurück 
und setzen Dienstleister zur Vorhaltung von IT-Systemen, zum 
Druck und Versand von Dokumenten und Broschüren ein sowie 
zur Entsorgung von Papier und Datenträgern. Diese werden von 
uns nach den gesetzlichen Vorschriften vertraglich zur 
Vertraulichkeit verpflichtet. 

Eine Übertragung Ihrer Daten an Empfänger außerhalb der 
Europäischen Union oder internationale Organisationen findet 
nicht statt. 

Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie dies für die Erfüllung 
unserer Leistungen erforderlich ist, wir diese auf Grund 
steuerlicher oder sonstiger gesetzlicher Anforderungen 
aufbewahren müssen oder diese für den sicheren Betrieb der 
Versorgungseinrichtungen erforderlich sind. Zum Zwecke der 
Direktwerbung und Marktforschung werden Ihre 
personenbezogenen Daten so lange gespeichert, wie ein 
überwiegendes berechtigtes Interesse unseres Unternehmens 
an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen 
rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine 

Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus. Danach 
werden diese gelöscht. 

Ihre Rechte 
Sie haben das Recht 
 auf Auskunft über die bei uns verarbeiteten und Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten  
 auf Berichtigung unrichtiger Daten 
 zu verlangen, dass Ihre Daten unverzüglich gelöscht 

werden 
 zu verlangen, dass Ihre Daten in Zukunft nicht oder nur 

eingeschränkt verarbeitet werden 

sofern dies nicht im Widerspruch zu anderslautenden 
rechtlichen Anforderungen steht. 

Falls die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer erteilten Einwilligung 
beruht, haben Sie das Recht diese Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

Sie können sich für Beschwerden zum Thema Datenschutz an die 
für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden. In Bayern ist dies 
das 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
Postfach 606; 91511 Ansbach 
poststelle@lda.bayern.de 

Datenverarbeitung 
Für die oben genannten Zwecke verarbeiten wir von Ihnen 
folgende personenbezogene Daten: 
 Kontaktdaten (z. B. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-

Adresse) 
 Bankverbindung 
 Energie- und Wasserverbrauchsdaten 
 Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Zählernummer, 

Identifikationsnummer der Marktlokation nach den 
Vorgaben der Bundesnetzagentur zur Identifikation einer 
Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle)  

 Alle abrechnungsrelevanten Daten 
 Daten zum Zahlungsverhalten 
 Sonstige Daten, die von Ihnen zur Verfügung gestellt 

wurden 

Als Energieversorger sind wir verpflichtet Ihre Adressdaten zu 
verarbeiten um die Versorgungssicherheit von Strom, Gas, 
Wasser sowie Fernwärme sicherzustellen. Technische- und 
abrechnungsrelevante Daten werden nach 
Marktkommunikationsvorgaben der Bundesnetzagentur z. B. 
auch mit dem zuständigen Verteilnetzbetreiber, ggf. einem 
Messstellenbetreiber und - im Falle eines Lieferantenwechsels - 
mit dem Vorlieferanten ausgetauscht. 

Die Verarbeitung der oben angegebenen Daten ist zur Erfüllung 
des Vertragsverhältnisses mit Ihnen erforderlich. 

Die Stadtwerke Rosenheim sind berechtigt, eine 
Bonitätsauskunft einzuholen. Zu diesem Zweck übermitteln wir 
Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihr Geburtsdatum an die 
Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 
Neuss oder die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 
Wiesbaden. Wir übermitteln weiterhin Daten zu nicht 
vertragsgemäßem Verhalten oder betrügerischem Verhalten an 
die SCHUFA Holding AG. Unser berechtigtes Interesse im Sinne 
von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO liegt in der Reduzierung des Risikos 
von Zahlungsausfällen. Die Information gem. Art 14 der EU-
Datenschutz-Grundverordnung zu der bei der Creditreform 
Boniversum GmbH stattfindenden Datenverarbeitung finden Sie 
unter www.boniversum.de/eu-dsgvo. Diesbezügliche 
Informationen der SCHUFA Holding AG sind zu finden unter 
www.schufa.de/datenschutz. 

https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/




Preisblatt 
zu den allgemeinen Kostenpauschalen 
gültig ab 1. Januar 2024 

1  Umstellung des jährlichen Abrechnungszyklus 
auf Kundenwunsch2  

Netto1 
Euro/Stück 

Brutto 
Euro/Stück 

1.1  halbjährlich (eine zusätzliche Abrechnung pro Jahr) 6,30 7,50 
1.2  vierteljährlich (drei zusätzliche Abrechnungen pro Jahr) 6,30 7,50 
1.3  monatlich (elf zusätzliche Abrechnungen pro Jahr) 6,30 7,50 

2  Zahlungsverzug Netto 
Euro 

Brutto 
Euro 

2.1  Kosten ab 2. Mahnung „letzte Zahlungsaufforderung“ 0,803 0,80 
2.2  Ermittlungsentgelt bundesweit 10,001 11,90 

3  Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung Netto 
Euro 

Brutto 
Euro 

3.1  Kosten für die Unterbrechung der Belieferung 40,603 40,60 
3.2  Kosten für die Wiederherstellung der Belieferung 40,601 48,31 

1 Zuzüglich der gültigen Umsatzsteuer, derzeit in Höhe von 19 %. 
2 Um eine unterjährige Abrechnung erstellen zu können, müssen die Zählerstände vom Kunden mitgeteilt werden. 
3 Die genannten Kosten unterliegen nicht der Steuerpflicht. 

Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH, Bayerstraße 5, 83022 Rosenheim 

Telefon +49 8031 365-2626 
Telefax +49 8031 365-2700 

versorgung@swro.de 
www.swro.de 

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 
IBAN DE83 7115 0000 0000 0056 94 
BIC BYLADEM1ROS 

Registergericht Traunstein HRB 16114 
Gläubiger-ID DE24 SRO0 0000 0033 20 
USt-IdNr. DE239851078 
Sitz der Gesellschaft Rosenheim 

Geschäftsführer 
Heiko Peckmann 
Vorsitz im Aufsichtsrat 
Oberbürgermeister Andreas März 
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